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Nr. 2023-478 R-630-11 Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat zur Teilrevision des 

kantonalen Umweltgesetzes (KUG) 

 

I. Zusammenfassung 

 

Am 30. September 2020 hat der Landrat die Motion Andreas Bilger, Seedorf, zur Schaffung der ge-

setzlichen Grundlagen für die Zusammenlegung der Entsorgungsunternehmungen des Kantons Uri 

(Zentrale Organisation für Abfallbewirtschaftung [ZAKU] und Abwasser Uri) erheblich erklärt. Laut 

den Empfehlungen des Regierungsrats vom 1. September 2020 (RRB Nr. 2020-532 R-630-17) soll mit 

einer Teilrevision des kantonalen Umweltgesetzes (KUG; RB 40.7011) die gesetzliche Grundlage für 

eine mögliche Zusammenlegung der beiden Entsorgungsunternehmungen geschaffen werden. Diese 

Gesetzesrevision soll zudem zum Anlass genommen werden, das KUG einer grundsätzlichen Überprü-

fung zu unterziehen und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. 

 

Das KUG trat am 1. Juni 2007 in Kraft. Es hat sich als Rahmengesetz für den Vollzug im Bereich des 

Gewässerschutzes und des allgemeinen Umweltschutzes bewährt. Das KUG ist jedoch stark geprägt 

von der Gründung der für die Entsorgung der Sieldungsabfälle und des häuslichen Abwassers 

zuständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmungen, der ZAKU und der Abwasser Uri. Diese 

Gründungen sind längst vollzogen und die beiden Organisationen erfüllen ihre Aufgaben verursacher-

gerecht und kostendeckend. Zahlreiche Gesetzesbestimmungen, die die Gründung dieser beiden 

Organisationen betreffen, können folglich ersatzlos aufgehoben werden. Damit wird das Gesetz 

schlanker und übersichtlicher. 

 

Seit 2007 änderten zahlreiche bundesrechtliche Vorgaben oder es traten neue Bundesvorschriften in 

Kraft. Im heutigen KUG sind diese nicht abgebildet. Mit der vorliegenden Teilrevision wird das KUG an 

die aktuellen Bundesvorgaben im Umweltrecht angepasst. 

 

Das KUG hat sich in der Praxis bewährt. Trotzdem gibt es einige Bereiche, die einer Präzisierung oder 

Vereinfachung bedürfen. So soll die Aufsicht der Abwasser Uri über die Abwasseranlagen von 

Gemeinden und Privaten klarer umschrieben werden. Die Abwasser Uri verfügt beim Siedlungs-

abwasser über grosse Fachkompetenz. Sie soll daher künftig ihre Aufsichtsfunktion auch dort 

ausüben, wo kein Anschluss an die öffentliche Kanalisation besteht. 
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Weitere Verfahrensanpassungen respektive -vereinfachungen sind bei der Genehmigung von Abwas-

seranlagen vorgesehen. So soll das Bewilligungsverfahren für Abwasseranlagen vereinfacht werden 

und stufengerecht erfolgen. Dies vor allem deshalb, weil künftig weder eine Subventionierung durch 

den Bund noch eine Kostenbeteiligung des Kantons an Abwasseranlagen möglich ist. 

 

Bislang ist die Groberschliessung mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen auf Bauzonen be-

schränkt. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass diese Eingrenzung auf die Bauzonen der 

dezentralen Besiedlung des Kantons Uri nicht gerecht wird und teilweise auch nicht dem tatsächlichen 

öffentlichen Kanalisationsnetz entspricht. Es ist daher vorgesehen, die Erschliessung mit den haupt-

sächlichsten Abwasseranlagen auf Weilerzonen auszuweiten. Weilerzonen dienen der Erhaltung der 

dezentralen Besiedlung. Weiler sind Kleinsiedlungen, die in der Regel ganzjährig bewohnt sind, in de-

nen Umnutzungen von ehemaligen Ökonomiegebäuden für Wohn- und Gewerbezwecke möglich sind 

und die oftmals auch eine gewisse touristische Infrastruktur (Restaurants usw.) aufweisen. Diese Er-

schliessungspflicht in Weilerzonen hat allerdings Mindestkriterien zu erfüllen. 

 

Neu werden im KUG die Zuständigkeiten und Aufgaben bei der Wasserversorgung auf den verschiede-

nen politischen Ebenen geregelt. Damit werden die Wasserversorgungen im Kanton Uri harmonisiert, 

die Schnittstellen und Verantwortlichkeiten geklärt und den Gemeinden in der Wasserversorgung die 

erforderliche Verantwortung übertragen. 
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II. Ausführlicher Bericht 

 

1. Ausgangslage 

 

Am 30. September 2020 hat der Landrat die Motion Andreas Bilger, Seedorf, zur Schaffung der ge-

setzlichen Grundlagen für die Zusammenlegung der Entsorgungsunternehmungen des Kantons Uri 

(Zentrale Organisation für Abfallbewirtschaftung [ZAKU] und Abwasser Uri) erheblich erklärt. Er hat 

dabei die Empfehlungen des Regierungsrats vom 1. September 2020 (RRB Nr. 2020-532 R-630-17) 

vollständig gestützt. Demnach sollen die gesetzlichen Grundlagen für eine mögliche Zusammenle-

gung der beiden Entsorgungsunternehmungen geschaffen werden. Das KUG soll entsprechend revi-

diert werden. Diese Gesetzesrevision soll zudem zum Anlass genommen werden, das KUG einer 

grundsätzlichen Überprüfung zu unterziehen und, wo erforderlich und sinnvoll, die notwendigen An-

passungen vorzunehmen. 

 

2. Geltendes kantonales Umweltgesetz 

 

Am 11. März 2007 stimmte das Urner Stimmvolk dem KUG zu. Das KUG und die kantonale Umwelt-

verordnung (KUV; RB 40.7015) traten am 1. Juni 2007 in Kraft. Das Urner Stimmvolk hat am 13. Feb-

ruar 2011 eine Änderung des KUG und der KUV beschlossen. Dabei ging es um die Senkung der Ab-

wasserentsorgungskosten. Die Vorlage umfasste die Reduktion der Sachwertübernahmekosten, die 

teilweise Überführung der im Besitz der Gemeinden befindlichen Spezialfinanzierung an die Abwas-

ser Uri, die Ermächtigung der Abwasser Uri zur unentgeltlichen Übernahme der Abwasseranlagen 

von Privaten sowie die Definition der Groberschliessung. Bei letzterer wurde der Begriff Grober-

schliessung enger gefasst als in der ursprünglichen Fassung. 

 

Ein zentrales Element des KUG und der KUV sind die Regelung der Entsorgung von Siedlungsabfall 

und Siedlungsabwasser im Kanton Uri. Das KUG verlangt, dass die Einwohnergemeinden des Kantons 

Uri für die Abwasserentsorgung und die Siedlungsabfallentsorgung je eine kantonale öffentlich-recht-

liche Körperschaft gründen. Die Gründung der Abwasser Uri und der ZAKU sind zwischenzeitlich er-

folgt. Beide Körperschaften sind etabliert und erfüllen ihre Aufgaben verursachergerecht und kosten-

deckend. 

 

Das KUG ist über weite Teile ein Rahmengesetz. Das heisst, es regelt die zur Umsetzung der bundes-

rechtlichen Umweltschutz- und Gewässerschutzvorgaben erforderlichen Verfahren sowie die Zustän-

digkeiten und Aufgabenverteilung insbesondere zwischen dem Kanton und den Gemeinden. Diese 

Verfahrens- und Zuständigkeitsregelungen haben sich grossmehrheitlich bewährt und ermöglichen 

einen sachbezogenen, abgestimmten und schlanken Vollzug. Zudem ist es ein wichtiges Ziel des KUG, 

die demokratischen Mitbestimmungsrechte im Bereich der Abwasser- und Abfallentsorgung sicher-

zustellen. Diese Strukturen und Ziele des KUG sollen unverändert bleiben. 

 

Die umweltrechtliche Bundesgesetzgebung hat sich seit dem Inkrafttreten des KUG verändert, sodass 

sich Anpassungen beim KUG ergeben. In einzelnen Fachbereichen drängen sich aufgrund der langjäh-

rigen Vollzugserfahrung mit dem KUG zudem Klarstellungen und Anpassungen der Verfahrensabläufe 

und Zuständigkeiten auf. Davon betroffen sind insbesondere die Bereiche Grund- und Trinkwasser 

sowie der Bereich Abwasserentsorgung. 
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3. Ziele der Teilrevision 

 

Der KUG-Teilrevision liegen folgende Ziele zu Grunde: 

 

3.1 Zusammenlegung der Entsorgungsunternehmungen ermöglichen 

 

Ausgelöst hat die vorliegende KUG-Teilrevision die Motion Andreas Bilger, Seedorf, zur Schaffung der 

gesetzlichen Grundlagen für die Zusammenlegung der Entsorgungsunternehmungen des Kantons Uri 

(Zentrale Organisation für Abfallbewirtschaftung [ZAKU] und Abwasser Uri). Der Landrat hat die Mo-

tion am 30. September 2020 erheblich erklärt. Mit dem neuen Artikel 11a wird eine Zusammenle-

gung der beiden öffentlich-rechtlichen Körperschaften möglich gemacht, nicht aber präjudiziert. Eine 

Zusammenlegung muss von den beiden öffentlich-rechtlichen Körperschaften angestrebt werden. 

Zudem muss eine fusionierte Organisation ihren Zweck, nämlich die verursachergerechte und kosten-

deckende Entsorgung der Siedlungsabfälle respektive des Abwassers nach diesem Gesetz und dem 

massgebenden Bundesrecht, weiterhin sicherstellen. Mit dem neuen Artikel 11a wird die Motion An-

dreas Bilger erfüllt. 

 

3.2 Das KUG soll schlanker und übersichtlicher werden 

 

Zentrales Element des KUG ist die Gründung der beiden öffentlich-rechtlichen Körperschaften für die 

Abwasserentsorgung (Abwasser Uri) und die Siedlungsabfallentsorgung (ZAKU). Zahlreiche Artikel re-

geln diese Gründung, unter anderem die Aktienliberierung, die Sachübernahme, die Spezialfinanzie-

rung und den Rechtsübergang. Diese Gründungsbestimmungen sind inzwischen umgesetzt worden 

und kommen sowohl für die beiden öffentlich-rechtlichen Körperschaften wie auch für die Gemein-

den und den Kanton nicht mehr zur Anwendung. Damit das KUG schlanker und übersichtlicher wird, 

werden jene Rechtsvorschriften aufgehoben, die hinsichtlich Gründung der beiden Körperschaften 

obsolet geworden sind. 

 

3.3 Anpassung an neue bundesrechtliche Vorgaben 

 

Seit dem Inkrafttreten des KUG wurden zahlreiche Bundesrechtserlasse im Umwelt- und Gewässer-

schutz revidiert und neue Rechtserlasse wurden geschaffen. Beispiel dafür ist das 2017 eingeführte 

Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall 

(NISSG; SR 814.71) mit der damit verbundenen Verordnung. Weiter zu nennen sind die geänderten 

Vorgaben aus der eidgenössischen Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in 

schweren Mangellagen (VTM; SR 531.32 [früher Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasser-

versorgung in Notlagen]), die Bestimmungen zur Ausscheidung und Nutzung des Gewässerraums 

nach geltender Bundesgesetzgebung (Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutz-

gesetz [GSchG]; SR 814.20) und der Gewässerschutzverordnung [GSchV]; SR 814.201) oder die Revi-

sion der Strahlenschutzverordnung (StSV; SR 814.501). Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision wird 

das KUG an die geltende Umweltgesetzgebung angepasst und die entsprechenden Zuständigkeiten 

werden geklärt. 
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3.4 Präzisierung und Klärung von Aufgaben, Zuständigkeiten und Verfahren 

 

Präzisierungen und Klärungen sind dort erforderlich, wo im praktischen Vollzug Unklarheiten hin-

sichtlich Zuständigkeiten aufgetreten sind oder wo sich aufgrund geänderter Gegebenheiten eine 

Vereinfachung der Verfahrenswege aufdrängt. So hat die in Artikel 29 KUG festgeschriebene Aufsicht 

der Abwasser Uri über Abwasseranlagen der Gemeinden und Privaten, die nicht der Groberschlies-

sung dienen (Art. 29 Abs. 2 KUG), zu unterschiedlichen Interpretationen geführt, die es zu klären gilt. 

Neu wird im Gesetz festgehalten, dass die Aufsicht der Abwasser Uri auch für permanente dezentrale 

Abwasseranlagen gilt, also solche, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. Diese 

Aufsichtspflicht setzt auch voraus, dass die Abwasser Uri im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 

eine technische Prüfung für solche Anlagen durchführt. 

 

Verfahrensanpassungen sind bei Änderungen im Bereich des planerischen Gewässerschutzes und bei 

der Genehmigung von Abwasseranlagen vorgesehen. Mit den Bestimmungen von Artikel 13 bis 15 

des kantonalen Gesetzes über die amtliche Publikation (Publikationsgesetz [PUG]; RB 3.1310) kann 

auf die zusätzliche Auflage von Plänen in Papierform nach Artikel 15 KUG verzichtet werden, zumal 

nur der digitalen Form Rechtswirkung zukommt (Art. 15 PUG). Weiter wird das Bewilligungsverfahren 

für Abwasseranlagen nach Artikel 17 KUG den neuen Gegebenheiten angepasst. Die finanzielle Un-

terstützung für den Bau von Abwasseranlagen durch Bundes- oder Kantonsbeiträge ist nicht mehr 

möglich. Daher fallen künftig nur noch Abwasseranlagen unter die Genehmigungspflicht, wenn damit 

direkt oder indirekt die Einleitung in ein Oberflächengewässer oder in den Untergrund betroffen ist. 

Dies ist etwa bei Entlastungsbauwerken oder bei abwassertechnischen Verfahrensänderungen der 

Fall. 

 

3.5 Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Vollzug 

 

3.5.1. Erschliessung Weilerzonen durch Abwasseranlagen 

 

Gemäss Artikel 26 Absatz 1 KUG baut und betreibt die Abwasser Uri Abwasseranlagen, wenn dies zur 

Groberschliessung notwendig ist. Das KUG definiert den Begriff Groberschliessung im Artikel 26 Ab-

satz 4. Danach gehören zur Groberschliessung Abwasseranlagen, die die Bauzonen mit den haupt-

sächlichsten Abwasseranlagen versorgen. Diese enge Eingrenzung auf die Bauzonen wird der dezent-

ralen Besiedlung des Kantons Uri allerdings nicht gerecht und stellt die Abwasserentsorgung aus-

serhalb von Bauzonen vor grosse Herausforderungen. Dies betrifft insbesondere Siedlungen aus-

serhalb Bauzonen, die in der Regel aus ständig bewohnten Liegenschaften bestehen, wie es bei Wei-

lerzonen der Fall ist. Letztere sind oftmals von touristischer Bedeutung, was zusätzliche Auswirkun-

gen auf die anfallenden, stark schwankenden Abwassermengen hat. 

 

Bereits heute betreibt die Abwasser Uri Abwasseranlagen, die nicht nur die Bauzonen erschliessen, 

beispielsweise im Schächental mit seinen typischen Streusiedlungen oder in den beiden Weiler Ab-

frutt in Göschenen und Frutt in Silenen. In der ersten Fassung des KUG vom 11. März 2007 wurde die 

Groberschliessung wesentlich weiter gefasst. Sie bezog sich nicht nur auf die Bauzonen, sondern be-

rücksichtigte die dezentrale Siedlungsstruktur des Kantons. Die heutige eng ausgelegte Definition der 

Groberschliessung auf die Bauzonen wurde bei der Anpassung des KUG vom 13. Februar 2011 (rück-

wirkend auf den 1. Dezember 2009) eingeführt. Diese neue Definition stand im Zusammenhang mit 



7 
 

  

den damaligen finanziellen Schwierigkeiten der Abwasser Uri, die hauptsächlich auf den hohen Sach-

übernahmewerten gründeten. Die Finanzen der Abwasser Uri sind heute konsolidiert. 

 

Neu wird die Erschliessungspflicht mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen auf Weilerzonen ge-

mäss kantonalem Richtplan eingeführt. Weilerzonen sind nach Artikel 35 des kantonalen Planungs- 

und Baugesetzes (PBG; RB 40.1111) ländliche Kleinsiedlungen, die zu erhalten und massvoll zu entwi-

ckeln sind. Eine Weilerzone dient gemäss kantonalem Richtplan einer sinnvollen Weiternutzung be-

stehender Bauten und Anlagen, welche die Landwirtschaft nicht mehr benötigt. Damit übernehmen 

Weilerzonen in der durch Streubauweise geprägten Kulturlandschaft des Kantons Uri eine Stütz-

punktfunktion. In Weilerzonen ist eine massvolle Umnutzung und Ergänzung der Bausubstanz für 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungen zur Stärkung der Existenzsicherung, zur Verhinderung der Ab-

wanderung der Wohnbevölkerung und zur Aufrechterhaltung der Stützpunktfunktion in dezentralen 

Gebieten zugelassen. Daneben können sie eine touristische Infrastruktur mit Ferienwohnungen, Res-

taurations- und Logierbetrieben aufweisen. Ein Weiler wird dann in den kantonalen Richtplan aufge-

nommen, wenn er unter anderem eine ausreichende Erschliessung aufweist. Land ist nach Artikel 19 

des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz [RPG]; SR 700) dann erschlossen, 

wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, 

Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Auf-

wand möglich ist. Das Kriterium der Erschliessung ist beim Abwasser dann erfüllt, wenn ein Anschluss 

an die öffentliche Kanalisation möglich ist. Dem wird mit der Erschliessungspflicht für Weilerzonen 

mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen Rechnung getragen. Die Erschliessung erfolgt allerdings 

nur, wenn Mindestkriterien, namentlich die Anzahl Anschlüsse, der Zustand der bestehenden Anla-

gen und der Gewässerzustand des Vorfluters, erfüllt sind. 

 

Im kantonalen Richtplan sind zehn Standorte mit möglichen Weilerzonen bezeichnet. Die Gemeinden 

können die im Richtplan bezeichneten Standorte für Weiler in der kommunalen Nutzungsplanung als 

Weilerzonen ausscheiden. In den kommunalen Nutzungsplänen sind insgesamt neun Weilerzonen 

rechtskräftig ausgeschieden. Es sind dies die Weilerzonen Frutt, Golzern-Hüseren und Golzern-See-

wen der Gemeinde Silenen, Meiental-Husen, Meiental-Meiendörfli, Meiental-Bei der Kapelle, Meien-

tal-Fürlauiboden und Meiental-Färnigen der Gemeinde Wassen sowie Abfrutt der Gemeinde Gösche-

nen. Von diesen Weilern sind die Weiler Abfrutt (Göschenen) und Frutt (Silenen) bereits an die öf-

fentliche Kanalisation angeschlossen. Bei den übrigen sieben Weilerzonen soll neu die Abwasser Uri 

die Erschliessung mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen sicherstellen und betreiben. Diese sie-

ben Weiler konzentrieren sich auf die Gebiete Meiental (Gemeinde Wassen) und Golzern (Gemeinde 

Silenen). 

 

3.5.2 Wasserversorgung 

 

In der Bundesgesetzgebung werden bezüglich der Wasserversorgung die Ausscheidung der Grund-

wasserschutzzonen (Art. 20 und 21 GSchG), der Umgang mit Trinkwasser in schweren Mangellagen 

(VTM) sowie die Trinkwasserqualität (Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände 

(Lebensmittelgesetz [LMG]; SR 817.0) und die darauf aufbauenden Verordnungen) geregelt. 

 

Auf kantonaler Ebene bestehen hinsichtlich Wasserversorgung folgende Rechtsgrundlagen: Im KUG 
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werden die Schutzzonenausscheidung (Art. 13 und 14) und die Zuständigkeit bezüglich der Trinkwas-

serversorgung in schweren Notlagen (Art. 53) geregelt. Gemäss Artikel 66 des PBG versorgt die Gro-

berschliessung die Bauzonen unter anderem mit den hauptsächlichsten Wasseranlagen. Die Gemein-

den sorgen für die zeit- und sachgerechte Groberschliessung der Bauzonen und sind für den Betrieb 

und den Unterhalt dieser Erschliessungsanlagen verantwortlich (Art. 67 Abs. 1 PBG). Vorbehalten 

bleibt die besondere Gesetzgebung (Art. 67 Abs. 2 PBG). Weiter muss für baureife Grundstücke unter 

anderem eine Wasserversorgung mit ausreichendem und einwandfreiem Trinkwasser vorhanden 

sein. Dabei kann die Gemeinde den öffentlichen Wasserversorgungseinrichtungen das Recht der Aus-

schliesslichkeit vorbehalten (Art. 78 Abs. 2 und 3 PBG). Im kantonalen Gewässernutzungsgesetz 

(GNG; RB 40.4101) wird festgehalten, dass die Gewässernutzung die Trinkwasserversorgung nicht ge-

fährden darf (Art. 11 GNG). 

 

Im Kanton Uri existieren 67 Wasserversorgungen (Stand 2022), die mehr als zehn Einwohnerinnen 

und Einwohner versorgen. Davon sind acht grosse Wasserversorgungen mit über 1'000 angeschlosse-

nen Einwohnerinnen und Einwohnern, 28 mittlere Wasserversorgungen, die zwischen 100 und 1'000 

Einwohnerinnen und Einwohnern versorgen und 31 kleine Wasserversorgungen mit weniger als 100 

angeschlossenen Einwohnerinnen und Einwohnern. Ein grosser Teil der mittleren und kleinen Was-

serversorgungen ist genossenschaftlich oder privat organisiert. Die Wasserversorgung im Kanton Uri 

ist folglich kleinräumig und kleinstrukturiert. Auch der Vergleich mit anderen Kantonen und ähnli-

chen Regionen belegt diese kleinräumige Struktur im Kanton Uri. 

 

Eine Analyse der Wasserversorgungen des Kantons Uri aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass die 

meisten Versorgungen heute über genügend Wasser verfügen. Hingegen zeigt die Analyse, dass ins-

besondere bei kleinen und mittleren Wasserversorgungen Defizite vorhanden sind, die eine langfris-

tige Sicherstellung der Wasserversorgung gefährden. Defizite bestehen beispielsweise in der fehlen-

den Planung, der Finanzierung, der Werterhaltung, der Sicherheit (Gefährdung durch Naturgefahren) 

und der Redundanz (fehlende Zweiteinspeisung bei Ausfall der Wasserfassung). Weiter weisen einige 

Wasserversorgungen eine ungenügende Qualität in der Organisation, in der strategischen und opera-

tiven Leitung und teilweise im Anlagenzustand auf. Diese Erkenntnisse wurden durch den zwischen 

2018 und 2020 durchgeführten Prozess «Trinkwasserversorgung in Notlagen» und eine im Mai 2020 

durchgeführte Gemeindeumfrage bestätigt. Bei der Umfrage kam zudem zum Ausdruck, dass auch in 

den Bereichen Finanzierung sowie Zuständigkeiten Handlungsbedarf besteht. Die Gemeinden begrüs-

sen einheitliche Leitlinien sowie eine koordinierende Funktion auf Ebene Kanton und sehen Potenzial 

bei den Kooperationen zwischen den Wasserversorgungen. 

 

Die Herausforderungen für Wasserversorgungen werden in Zukunft zunehmen. Gründe dafür sind 

unter anderem die durch die Klimaveränderung bedingte Zunahme von Naturgefahrenrisiken und 

Veränderungen im Wasserkreislauf. Aber auch die Gefahr von neuen stofflichen Belastungen des 

Grundwassers, die grossen Bautätigkeiten oder die touristische Entwicklung werden den Druck auf 

die Wasserversorgungen erhöhen. 

 

Aufgrund der oben ausgeführten Situation hat die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion des 

Kantons Uri (GSUD) zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden und Wasserver-

sorgungen eine Strategie zur Wasserversorgung im Kanton Uri ausgearbeitet. Der Regierungsrat hat 
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die Strategie am 14. Dezember 2021 verabschiedet (RRB Nr. 2021-744 R-630-17). Gemäss dieser Stra-

tegie sind in erster Priorität die Zuständigkeiten zwischen Kanton, Gemeinden und Wasserversorgun-

gen sowie die Aufgaben auf den verschiedenen politischen Ebenen zu regeln. Dieses Anliegen wird in 

der vorliegenden KUG-Teilrevision aufgenommen. 

 

Die Gemeinden sollen neben der Abwasserentsorgung auch die Wasserversorgung sicherstellen 

(Art. 10 Abs. 1 KUG, Aufgaben der Gemeinden, Änderung). Die neuen Artikel 53 bis 53c KUG konkreti-

sieren die Zuständigkeiten und Aufgaben von Kanton und Gemeinden. 

 

Um die Wasserversorgung der Urner Bevölkerung langfristig sicherzustellen und einen harmonisier-

ten Vollzug im Kanton zu gewährleisten, soll der Regierungsrat strategische Vorgaben setzen können 

und die generellen Wasserversorgungsplanungen der Gemeinden genehmigen. An die Erstellung der 

strategisch wichtigen generellen Wasserversorgungsplanung soll der Kanton einen Beitrag an die Ge-

meinden leisten. 

 

Die Gemeinden sollen künftig auf ihrem Gemeindegebiet die strategische Verantwortung bei der 

Wasserversorgung innehaben. Die operativen Aufgaben zur Wasserversorgung können die Gemein-

den selbstständig erbringen oder an Dritte übertragen. Das Zuständigkeitsgebiet der Gemeinden wird 

definiert. Es umfasst die Bauzonen, die Weilerzonen und jene Gebiete, bei denen die Wasserversor-

gung durch öffentlich-rechtliche Körperschaften erbracht wird. Beim Einbezug von öffentlich-rechtli-

chen Wasserversorgungs-Körperschaften kann die Gemeinde in begründeten Fällen im Rahmen der 

kommunalen Wasserversorgungsplanung Ausnahmen geltend machen. Zudem können die Gemein-

den weitere Gebiete für ihre Zuständigkeit festlegen. 

 

4. Finanzielle und personelle Auswirkungen 

 

Mit dem neuen Artikel 11a KUG «Zusammenschluss der Rechtsträger» besteht die Möglichkeit, dass 

sich die beiden öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Abwasser Uri und ZAKU, zu einer Unterneh-

mung zusammenschliessen können. Ein solcher Zusammenschluss erfordert eine gründliche Abwä-

gung der Vor- und Nachteile und damit auch der finanziellen Aspekte. Diese Abwägung wird durch 

die beiden Entsorgungsunternehmungen vorgenommen. Zu den finanziellen Auswirkungen eines sol-

chen Zusammenschlusses können daher zum heutigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. 

Eine Fusion macht allerdings nur dann Sinn, wenn damit keine Gebührenerhöhungen ausgelöst und 

die Konsumentinnen und Konsumenten auch sonst nicht zusätzlich finanziell belastet werden. 

 

Bei den Anpassungen an die neuen bundesrechtlichen Vorgaben sowie den Präzisierungen und Klä-

rungen von Aufgaben und Zuständigkeiten sind gegenüber heute keine zusätzlichen Kosten zu erwar-

ten. Eine Ausnahme bildet die Aufsichtspflicht und Pflicht zur technischen Prüfung der permanenten 

dezentralen Abwasseranlagen durch die Abwasser Uri. 

 

Nachfolgend sind jene Teilrevisions-Bereiche aufgeführt, bei denen sich finanzielle oder personelle 

Auswirkungen ergeben: 
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4.1 Ausweitung der Abwasser-Erschliessungspflicht auf die Weilerzonen 

 

Durch die Einführung der Haupterschliessung bei Weilerzonen entstehen für die Abwasser Uri zusätz-

liche Investitions- und Betriebskosten. Die Haupterschliessung lässt sich grundsätzlich nach zwei Er-

schliessungs-Varianten erstellen: Entweder durch die Erstellung von dezentralen Kläranlagen im Ge-

biet der Weiler mit der entsprechenden Abwasserbehandlung vor Ort oder durch eine Ableitung des 

Abwassers ins bestehende öffentliche Kanalisationsnetz. Dezentrale Kläranlagen sind in der Regel bei 

der Erstellung günstiger als die Ableitung des Abwassers ins öffentliche Kanalisationsnetz. Demge-

genüber sind bei der dezentralen Variante die Personal- und Betriebskosten höher. Zudem ist der Er-

neuerungszyklus von dezentralen Kläranlagen zirka dreimal häufiger als bei einer Ableitung. Aus die-

sem Grund ist unabhängig von der Varianten-Wahl mit Mehrkosten von zirka 5 bis 10 Millionen Fran-

ken (inklusive Leitungserstellung und inklusive Teuerung) zu rechnen. Die genaue Höhe dieser Mehr-

kosten hängt von möglichen Beteiligungen Dritter sowie der Teuerungsentwicklung ab. 

 

Die Investitionskosten erstrecken sich auf einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren. Der jährliche 

Mehraufwand der Abwasser Uri wird dadurch aufgrund von Zins- und Amortisationskosten sukzes-

sive zunehmen und bis rund 250'000 Franken pro Jahr ansteigen. Dies entspricht knapp 3 Prozent des 

aktuellen jährlichen Gesamtaufwands der Unternehmung. Die Mehrkosten sind mit den jährlich wie-

derkehrenden Abwassergebühren zu finanzieren. 

 

4.2 Neue Aufgaben und Pflichten der Abwasser Uri bei dezentralen Kleinkläranlagen 

 

Mit der vorliegenden KUG-Teilrevision wird die Abwasser Uri künftig die technische Prüfung für Neu-

bauten oder Sanierungen von permanenten dezentralen Abwasseranlagen durchführen (vgl. Art. 29a 

Abs. 2 KUG neu). Der Aufwand für diese Aufgabe lässt sich nur grob abschätzen und stützt sich auf 

bisherige Erfahrungen. Heute werden im ganzen Kanton zirka 50 permanente dezentrale Abwasser-

anlagen betrieben. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass im Schnitt jährlich fünf perma-

nente dezentrale Abwasseranlagen technisch geprüft werden müssen. Der Aufwand für eine techni-

sche Prüfung bis und mit Abnahme der Anlage beträgt zirka einen Arbeitstag. Über das Jahr ist somit 

mit einem Arbeitsaufwand von zirka fünf Arbeitstagen zu rechnen. 

 

Schon heute beaufsichtigt die Abwasser Uri private, nicht an der öffentlichen Kanalisation ange-

schlossene Anlagen. Allerdings bestand bis heute in diesem Bereich eine gewisse Rechtsunsicherheit. 

Diese soll mit der Präzisierung des Artikels 29 Absatz 2 KUG (Änderung) behoben werden. Die Beauf-

sichtigung beschränkt sich in der Regel auf die Begutachtung der Abwasserproben, welche die Betrei-

berin respektive der Betreiber einer dezentralen Kleinkläranlage der zuständigen Stelle jährlich vor-

zulegen hat sowie die Berichterstattung. Der Aufwand pro Anlage beträgt im Regelfall zirka zwei 

Stunden. Das ergibt bei 50 Anlagen über das Jahr rund 100 Stunden. Bei den abflusslosen Gruben er-

folgt die Kontrolle durch die Abwasser Uri schon heute bei der Abgabe des Abwassers auf der Abwas-

serreinigungsanlage. 

 

4.3 Wasserversorgung 

 

Die Kosten, die sich aus der geplanten Kostenbeteiligung des Kantons an der Erarbeitung der generel-
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len Wasserversorgungsplanung ergeben (vgl. Art. 53c KUG neu), sind abhängig vom noch zu erstel-

lenden Reglement und werden im Rahmen des Kantonsbudgets budgetiert. Letzteres ist vom Landrat 

zu genehmigen. 

 

4.4 Umsetzung der Aufgaben im Bereich Klimawandel und Trinkwasser 

 

Insgesamt ist aufgrund der neuen Vollzugsaufgaben in den Bereichen Klimawandel und Trinkwasser 

mit zusätzlichen Personalkosten in der Höhe von 60 Stellenprozenten zu rechnen. Diese teilen sich 

wie folgt auf: 

 

Aus Artikel 53 Absatz 3 KUG (neu) ergeben sich neue Aufgaben für die kantonale Verwaltung im Be-

reich Trinkwasser. Um diese Aufgaben zu erfüllen, sind mindestens 20 Stellenprozente zusätzlich zu 

den bisherigen Aufgaben im Bereich Grundwasserschutz vorzusehen. 

 

Mit der vorliegenden KUG-Teilrevision werden im Artikel 73a KUG (neu) die Zuständigkeiten im Be-

reich Klimawandel festgelegt. Bereits früher hat der Regierungsrat das zuständige Amt mit Aufgaben 

zur Anpassung an den Klimawandel und zum Klimaschutz beauftragt (RRB Nr. 2009-547 R-630-10 

vom 1. September 2009 und Nr. 2011-570 R-630-10 vom 13. September 2011). Dem zuständigen Amt 

stehen aktuell 20 Stellenprozente für diese Aufgaben zur Verfügung. Mit der Umsetzung von Artikel 

73a KUG (neu) und aufgrund der zunehmenden Bedeutung des Klimawandels für den Kanton Uri er-

fordert die Aufgabenerfüllung im Bereich Klima höhere personelle Ressourcen. Es wird mit einer Er-

höhung der personellen Ressourcen von 20 auf 60 Stellenprozente gerechnet. 

 

Diese Personalkosten fallen zulasten der kantonalen Verwaltung an. Dabei wird zu prüfen sein, ob 

und inwieweit die Aufgabenfelder priorisiert und mit den bestehenden personellen Ressourcen erle-

digt werden können. 

 

5. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens 

 

Der Regierungsrat hat den Entwurf zur Teilrevision des KUG am 14. Februar 2023 in die Vernehmlas-

sung gegeben. Die Vernehmlassung dauerte vom 23. Februar 2023 bis am 31. Mai 2023. 

 

5.1 Vernehmlassungsantworten 

 

Die Vernehmlassungsantworten zur Teilrevision KUG lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

Dass sich die beiden Rechtsträger für die Abwasserentsorgung (Abwasser Uri) und die Abfallentsor-

gung (ZAKU) zu einem Rechtsträger zusammenschliessen können, wird von den Vernehmlasserinnen 

und Vernehmlassern, die sich zu diesem Teil geäussert haben, grossmehrheitlich (zirka 95 Prozent) 

begrüsst. 

 

Elf von 14 Gemeinden befürchten, dass mit dem neuen Artikel 11a eine Fusion der beiden Rechtsträ-

ger für die Abwasserentsorgung (Abwasser Uri) und die Abfallentsorgung (ZAKU) künftig nur möglich 

sein wird, wenn auch die Artikel 19, 20, 39 und 40 KUG offener formuliert werden. 
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Alle Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser sind damit einverstanden, dass diejenigen Gesetzesarti-

kel im KUG aufgehoben werden, die ausschliesslich der Gründung der beiden Entsorgungsunterneh-

mungen dienten. 

 

Der neu in Artikel 15 KUG aufgenommene Absatz 6, wonach bei Änderungen bestehender Grundwas-

serschutzzonen unter gewissen Voraussetzungen auf die Bekanntmachung im Amtsblatt verzichtet 

werden kann, wird mehrheitlich, insbesondere von der Mehrheit der Gemeinden, abgelehnt. 

 

15 der insgesamt 34 Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser (knapp 45 Prozent) beantragen, dass in 

Artikel 16 und 17 KUG, bei denen eine Bewilligung für das Einleiten von Abwasser in ein Oberflächen-

gewässer und das Versickern lassen von verschmutztem Abwasser vorausgesetzt wird, die Eigentü-

merin oder der Eigentümer der Versickerungsanlage in Kenntnis gesetzt wird. Die Meliorationsgenos-

senschaft Reussebene Uri, der Bauernverband und zehn von 14 Gemeinden beantragen zudem, dass 

die Abwasser Uri Abwasseranlagen der Meliorationsgenossenschaften übernehmen kann. 

 

Mit einer Ausnahme und einer Enthaltung haben die Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser der 

Vereinfachung des Bewilligungsverfahrens für Abwasseranlagen und der Übernahme der technischen 

Prüfung und Kontrolle von dezentralen Kleinkläranlagen durch die Abwasser Uri zugestimmt. 

 

Der Neuerung, die nach kantonalem Richtplan zugelassenen Weilerzonen durch die hauptsächlichs-

ten Abwasseranlagen zu erschliessen, stimmen 13 (38 Prozent) der Vernehmlasserinnen und Ver-

nehmlasser zu, 15 (44 Prozent) lehnen diese Regelung ab und sechs äusserten sich nicht zu diesem 

Thema. Hauptsächlich die Gemeinden beantragen, dass Mindestkriterien für die Erschliessung der 

Weilerzonen mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen definiert werden. Zudem soll die Abwas-

serentsorgung wenn möglich dezentral mit einer technisch und wirtschaftlich sinnvollen Grösse ge-

löst werden. Weiter erachten die ablehnenden Stimmen die Übergangsfrist von zehn Jahren als zu 

kurz. 

 

Eine Mehrheit (55 Prozent der Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser), darunter elf Gemeinden, 

lehnt die Möglichkeit ab, dass der Regierungsrat zur Reduktion von unnötigen Verpackungen eine ge-

setzliche Grundlage im Sinne der Motion Nora Sommer schaffen kann. Im Gegenzug beantragen sie, 

dass der Regierungsrat eine gesetzliche Grundlage im Sinne der Kreislaufwirtschaft schaffen muss. 

 

Mit der entworfenen Aufteilung der Zuständigkeiten und Aufgaben im Bereich Wasserversorgung 

zwischen Kanton und Gemeinden ist die Mehrheit der Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser ein-

verstanden. Zwölf von 14 Gemeinden fordern allerdings, dass die Gemeinden bei der Wasserversor-

gungsstrategie mehr Mitbestimmungsrechte erhalten. Diese Gemeinden beantragen, dass der Regie-

rungsrat die Strategie für die Wasserversorgung in Zusammenarbeit mit den Gemeinden erstellt und 

dass das zuständige Amt auf der Grundlage der Strategie Massnahmen zusammen mit den Gemein-

den erarbeitet. Weiter soll im KUG festgehalten werden, dass die Gemeinden für die Umsetzung die-

ser Massnahmen verantwortlich sind. Der Grundsatz, wonach es Aufgabe der Gemeinden ist, die Be-

völkerung mit ausreichendem Trink- und Brauchwasser zu versorgen, wird von allen Vernehmlasse-

rinnen und Vernehmlassern, die diese Frage beantwortet haben, bejaht. 

 

Zehn von 15 Gemeinden beantragen, dass Artikel 53a Absatz 4 KUG dahingehend ergänzt wird, dass 
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die Gemeinden für eine kostendeckende Finanzierung der Wasserversorgung mit Dritten Leistungs-

vereinbarungen treffen können. 

 

Zehn Gemeinden beantragen eine Entkopplung der Wasserversorgungsplanung von der gemeindli-

chen Nutzungsplanung. Sie befürchten, dass die Gemeindeversammlung der Nutzungsplanung durch 

die Gemeindeversammlung aufgrund der Wasserversorgungsplanung nicht zustimmen könnte, wo-

mit die gesamte Nutzungsplanung abgelehnt würde. 

 

Mit den Bestimmungen bezüglich Zuständigkeiten im Bereich Klimawandel ist die Mehrheit der Ver-

nehmlasserinnen und Vernehmlasser (zirka 71 Prozent) einverstanden. 

 

5.2 Folgerungen aus der Vernehmlassung 

 

Den Vernehmlassungsantworten, hauptsächlich jenen, die eine Mehrzahl bilden und die die Anliegen 

der Gemeinden betreffen, wird weitgehend Rechnung getragen. Nachfolgend sind die wichtigsten 

Änderungen aufgeführt. Kleinere und untergeordnete Anpassungen, die aufgrund der eingegangenen 

Vernehmlassungsantworten vorgenommen wurden, sind teilweise im Kommentar zu den einzelnen 

Bestimmungen des KUG erwähnt. 

 

Der neue Artikel 11a Absatz 1 KUG bildet die gesetzliche Grundlage zu einer möglichen Fusion der 

beiden für die Entsorgung von Abwasser und Abfall zuständigen Rechtsträger Abwasser Uri und ZAKU 

und erfüllt damit die Motion Andreas Bilger. Artikel 11a KUG (neu) hält sich neutral und ermöglicht 

eine Fusion nach Fusionsgesetz (FusG; SR 221.301) des Bundes. Die Artikel 19, 20, 39 und 40 KUG bil-

den die jetzige Situation ab und sind nach wie vor relevant, solange keine Fusion erfolgt. Sie bilden 

kein negatives Präjudiz für eine künftige Rechtsform, Namensgebung und Kapitalverteilung bei einer 

Fusion. Eine Anpassung der Artikel 19, 20, 39 und 40 KUG ist daher nicht erforderlich. 

 

Der neue Absatz 6 (neu) von Artikel 15 KUG, wonach bei geringfügigen Anpassungen einer Grund-

wasserschutzzone auf die Veröffentlichung im Amtsblatt verzichtet werden kann, wird aufgrund der 

mehrheitlich negativen Rückmeldungen fallen gelassen respektive nicht in die Teilrevision aufgenom-

men. 

 

Die in den Artikeln 16 und 17 KUG aufgeführte Bewilligungspflicht betrifft ausschliesslich gewässer-

schutzrechtliche Aspekte. Erfolgt die Einleitung in eine bestehende Versickerungsanlage, hat die Bau-

herrschaft dafür zu sorgen, dass die Eigentümerin oder der Eigentümer der Versickerungsanlage die 

Zustimmung für die Nutzung der Versickerungsanlage erteilt. Dies ist eine privatrechtliche Angele-

genheit und kann nicht im KUG geregelt werden. Gewässerschutzrechtliche Bewilligungen für die Ein-

leitungen von Abwasser in Oberflächengewässer oder das Versickern lassen von Abwasser werden 

heute schon nur vorbehältlich der Zustimmung der Anlageneigentümerin erteilt. 

 

Meliorationsleitungen dienen der Entwässerungen und Grundwasserabsenkung von Landwirtschafts-

flächen zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung des Bodens und nicht der Abwas-

serentsorgung oder der Siedlungsentwässerung. Eine Übernahme von Meliorationsleitungen durch 

die Abwasser Uri ist somit nicht im öffentlichen Interesse und steht im Widerspruch zu den Aufgaben 

der Abwasser Uri (vgl. Art. 26 Abs. 1 KUG). 
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Die Pflicht zur Erschliessung der Weilerzonen durch die hauptsächlichsten Abwasseranlagen wird an 

Mindestkriterien geknüpft. Bei diesen Mindestkriterien sind namentlich die Anzahl Anschlüsse, der 

Zustand der bestehenden Abwasseranlagen und der Gewässerzustand des Vorfluters zu berücksichti-

gen. Die Mindestkriterien sind im Abwasserreglement der Abwasser Uri im Detail zu definieren. Die-

ses Reglement erfordert die Genehmigung durch die Aktionärinnen und Aktionäre und durch den Re-

gierungsrat. Der Artikel 29 KUG wird mit einem zusätzlichen Absatz ergänzt. 

 

Ein Grossteil der Gemeinden fordert in ihren Stellungnahmen, dass bei der Erschliessung der Weiler-

zonen durch die hauptsächlichsten Abwasseranlagen ein Anschluss an die Hauptleitung nicht Pflicht 

sein darf. Wie die Erschliessung der Weilerzonen mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen tech-

nisch und wirtschaftlich sinnvoll gelöst werden soll, liegt in der Zuständigkeit der Abwasser Uri. Dabei 

sind sowohl dezentrale Lösungen wie auch Lösungen mit einer Ableitung ans bestehende Kanalisa-

tionsnetz möglich (siehe dazu auch Kap. 4.1). Schlussendlich entscheiden die Aktionärinnen und Ak-

tionäre respektive die Gemeinden, welche Anschlussvariante gewählt wird. 

 

Grundsätzlich besteht in einer mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen erschlossenen Weiler-

zone die Anschlusspflicht. Ausnahmen zur Anschlusspflicht sind im Abwasserreglement der Abwasser 

Uri unter Mindestkriterien (siehe oben) zu definieren. 

 

Für die Umsetzung der Erschliessung der Weilerzonen durch die hauptsächlichsten Abwasseranlagen 

ist in Artikel 90 KUG eine Frist von zehn Jahren festgelegt. Diese Frist kann in begründeten Fällen 

nochmals um fünf Jahre verlängert werden. Mit dieser Möglichkeit der Fristverlängerung wird dem 

Anliegen, die Frist von zehn Jahren sei zu kurz, gerecht. 

 

Der Antrag der Mehrheit der Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser, wonach der Regierungsrat 

Massnahmen zur Vermeidung von Abfällen und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft festlegen 

muss, wird aufgenommen. Die Kann-Formulierungen werden aus Artikel 37a KUG (neu) gestrichen. 

 

In den neuen Artikeln 53 bis 53d KUG zur Wasserversorgung wird das Anliegen der Gemeinden nach 

Mitbestimmungsrecht wie folgt berücksichtigt: Die vom Regierungsrat festzulegende Strategie für die 

Wasserversorgung im Kanton Uri erfolgt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Das zuständige 

Amt wird zusammen mit den Gemeinden Massnahmen zur Umsetzung der Strategie für die Wasser-

versorgung erarbeiten. Dass die Umsetzung der Massnahmen aus der Strategie der Wasserversor-

gung eine Aufgabe der Gemeinden ist, ergibt sich hingegen aus der Zuständigkeit der Gemeinden zur 

Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Trink- und Brauchwasser und muss nicht explizit ins 

KUG aufgenommen werden. 

 

Die Gemeinden fordern, dass bei der Finanzierung der Wasserversorgung mit Dritten Leistungsver-

einbarungen getroffen werden können. Die Gemeinden können, wie unter Artikel 53a Absatz 1 KUG 

(neu) vorgesehen, Dritte beauftragen. Die Beauftragung Dritter für die Versorgung der Bevölkerung 

mit ausreichendem Trink- und Brauchwasser enthält unter anderem auch die Pflicht, die Wasserver-

sorgung kostendenkend zu betreiben. Dem Anliegen wird somit bereits Artikel 53a Absatz 1 KUG 

(neu) gerecht. Es muss nicht nochmals in Artikel 53a Absatz 4 KUG (neu) erwähnt werden. 
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Das Anliegen der Gemeinden, wonach die generelle Wasserversorgungsplanung von der Nutzungs-

planung zu entkoppeln sei, wird aufgenommen. Im Artikel 53b KUG (neu) Generelle Wasserversor-

gungsplanung wird nicht mehr die Erstellung der generellen Wasserversorgungsplanung zusammen 

mit der Nutzungsplanung gefordert, sondern nur noch eine Koordination mit der Nutzungsplanung 

verlangt. 

 

6. Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen des KUG 

 

Nachfolgend werden nur jene Bestimmungen erläutert, die sich durch die Teilrevision ändern. Für die 

übrigen, nicht von der Teilrevision betroffenen Bestimmungen gelten weiterhin die Erläuterungen 

aus dem Bericht und Antrag vom 26. September 20061. 

 

Artikel 1 

 

Absatz 1 (Änderung) 

Mit der Teilrevision wird die Regelung der Wasserversorgung im Kanton Uri ins KUG aufgenommen. 

Diese Erweiterung wird im Artikel 1 Absatz 1 aufgeführt. 

 

Absatz 2 (Änderung) 

Aufgrund der geänderten Bundesgesetzgebung sind im Absatz 2 folgende Anpassungen vorzuneh-

men: Der Schutz des Publikums vor gesundheitsgefährdenden Schalleinwirkungen und Laserstrahlen 

bei Veranstaltungen war bis 2017 als Ausführungsbestimmung des Bundesgesetzes über den Um-

weltschutz (Umweltschutzgesetz [USG]; SR 814.01) in einer separaten Verordnung geregelt. Am 

16. Juni 2017 wurde diese Verordnung durch das NISSG abgelöst. Deshalb ist in Absatz 2 dieses Bun-

desgesetz neu aufzunehmen. Durch das neue Gesetz ist der Vollzug im Bereich Laserstrahlung an den 

Bund übergegangen, während der Vollzug beim Schutz vor Schall weiterhin beim Kanton liegt. Zudem 

wurden weitere Aufgaben, die das Gesundheitswesen betreffen, eingeführt. 

 

Am 1. Oktober 2020 ist die VTM vom Bundesrat in Kraft gesetzt worden. Sie ersetzt die damalige Ver-

ordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen. Die Vollzugsaufgaben, die 

sich aus der neuen Verordnung für das KUG ergeben, bleiben jedoch praktisch dieselben wie bisher 

und werden im 7. Kapitel im Artikel 53d (Änderung) beschrieben. 

 

Artikel 10 Aufgaben der Gemeinden 

 

Absatz 1 (Änderung) 

Es ist eine zentrale Aufgabe der Gemeinden, sicherzustellen, dass die Bevölkerung über einwand-

freies und genügend Trinkwasser verfügt. Diese Zuständigkeit der Gemeinden für die Wasserversor-

gung wird im KUG festgehalten. 

 

 

 

 

 
1 Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 26. September 2006 an den Landrat zum kantonalen Umweltgesetz (KUG) und 

zur kantonalen Umweltverordnung (KUV) 
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Artikel 11a Zusammenschluss der Rechtsträger (neu) 

 

Die Motion Andreas Bilger, Seedorf, zur Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für die Zusammenle-

gung der Entsorgungsunternehmungen des Kantons Uri (Zentrale Organisation für Abfallbewirtschaf-

tung [ZAKU] und Abwasser Uri) wurde am 30. September 2020 vom Landrat des Kantons Uri als er-

heblich erklärt. Nach Artikel 2 dieses Gesetzes können die Abwasser- und die Abfallunternehmungen 

zusammenarbeiten, um weitere Synergien und damit Kosteneinsparungen zu erzielen. Gemäss bishe-

riger Bestimmung können die beiden Rechtsträger zwar eine Holding gründen, ein Zusammenlegen 

im Sinne einer eigentlichen Fusion, wie es in der Motion verlangt wird, ist jedoch nach heutigem 

Recht nicht möglich (siehe dazu Bericht und Antrag vom 26. September 20062, Seite 31). Mit Artikel 

11a Absatz 1 KUG (neu) wird diese Möglichkeit geschaffen. Eine Zusammenlegung der beiden öffent-

lich-rechtlichen Körperschaften wird damit möglich, aber nicht präjudiziert. 

 

Eine Fusion macht nur Sinn, wenn sich daraus Synergien für den Vollzug ergeben, auch künftig ausge-

glichene Ergebnisse erzielt werden können und die Fusion keinen Gebührenanstieg zur Folge hat. 

Dies setzt eine umfassende Analyse über die Vor- und Nachteile und die möglichen Synergien einer 

Zusammenlegung der beiden Körperschaften voraus. Zudem muss sichergestellt sein, dass die fusio-

nierte Organisation ihren Zweck, nämlich die verursachergerechte und kostendeckende Entsorgung 

der Siedlungsabfälle respektive des Abwassers nach diesem Gesetz und dem massgebenden Bundes-

recht, weiterhin erfüllt. Eine allfällige Fusion liegt in der Zuständigkeit der beiden öffentlich-rechtli-

chen Körperschaften respektive deren Aktionärinnen und Aktionäre. Im Rahmen einer Fusion ist die 

KUV zu überprüfen und entsprechend anzupassen. 

 

Absatz 2 (neu) regelt das Fusionsverfahren. Da der Kanton Uri nicht über ein eigenes Fusionsgesetz 

verfügt, ist es sinnvoll, das Fusionsverfahren zumindest sinngemäss nach den bundesrechtlichen Vor-

gaben, in diesem Fall nach Fusionsgesetz, durchzuführen. 

 

Mit dem neuen Artikel 11a KUG wird die Motion Andreas Bilger erfüllt und kann abgeschrieben wer-

den. 

 

Artikel 12 

 

Absatz 3 (Änderung) 

Beim Inkrafttreten des KUG im Jahr 2007 bestanden für die Ausscheidung der Gewässerräume kaum 

Vorgaben des Bundes. In der Zwischenzeit sind die Ausscheidung und die Bewirtschaftung der Ge-

wässerräume in der eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung ausführlich und detailliert gere-

gelt. Deshalb ist die Pflicht, dass der Regierungsrat Richtlinien für die Ausscheidung der Gewässer-

räume zu erstellen hat, nicht mehr angezeigt. Es soll dem Regierungsrat aber weiterhin möglich sein, 

bei Bedarf und unter Einhaltung der Vorgaben des Bundes kantonale Richtlinien für die Ausscheidung 

von Gewässerräumen zu erlassen. Eine Pflicht, eine solche Richtlinie zu erlassen, soll jedoch nicht 

mehr bestehen. 

 

 

 
2 Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 26. September 2006 an den Landrat zum kantonalen Umweltgesetz (KUG) und 

zur kantonalen Umweltverordnung (KUV) 
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Artikel 15 Verfahren 

 

Absatz 1 (Änderung) 

Künftig ist gestützt auf die Artikel 1, 13 und 15 des PUG lediglich eine digitale Auflage im Kataster der 

öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen zur rechtsgenügenden Erfüllung des rechtsstaatli-

chen Publikationserfordernisses notwendig. Die digitale Auflage im Kataster der öffentlich-rechtli-

chen Eigentumsbeschränkungen wird aber weiterhin im Amtsblatt bekannt gemacht. 

 

Artikel 16 Allgemeine Bestimmungen 

 

Absatz 3 (Änderung) 

Bisher waren die Zuständigkeiten für die Einleitung von Industrieabwasser in die öffentliche Kanalisa-

tion nicht (ausdrücklich) geregelt. Die Änderung nimmt die geltende Praxis auf, wonach das zustän-

dige Amt die Einleitung von Industrieabwasser in die öffentliche Kanalisation beurteilt und geneh-

migt. Im Gegensatz zum häuslichen Abwasser ist die Zusammensetzung und die anfallende Abwas-

sermenge beim Industrieabwasser sehr spezifisch. Die Anforderungen an die Entsorgung des Indust-

rieabwassers erfordern gestützt auf die Gewässerschutzgesetzgebung und die entsprechenden Voll-

zugshilfen des Bundes deshalb spezifische Abklärungen. Nicht selten ist eine Vorbehandlung des In-

dustrieabwassers vor der Einleitung in die Kanalisation erforderlich. Aus diesem Grund ist die Einlei-

tung von Industrieabwasser in die öffentliche Kanalisation durch das zuständige Amt zu genehmigen. 

 

Artikel 17 Projekte (Änderung) 

 

Mit Inkrafttreten des KUG am 1. Juli 2007 ging die Abwasserentsorgung an die Abwasser Uri über. 

Damals waren zahlreiche Abwasserprojekte ausstehend, für die kantonale Beiträge geltend gemacht 

werden konnten. Bei der Übergabe an die Abwasser Uri wurden die Modalitäten für die Abrechnung 

und Auszahlung dieser Kantonsbeiträge in einer Vereinbarung3 geregelt. In der Zwischenzeit wurden 

diese beitragsberechtigten Abwasserprojekte alle realisiert und die Kantonsbeträge ausgezahlt. Kan-

tonale Kostenbeiträge an neue Abwasseranlagen oder an Sanierungen bestehender Anlagen sind 

künftig nicht mehr möglich. Aus diesem Grund ist die Genehmigung von Abwasserprojekten durch 

die zuständige Direktion nicht mehr erforderlich. Künftig sollen nur noch jene Abwasserprojekte un-

ter die Genehmigungspflicht fallen, bei denen eine Einleitung in ein Oberflächengewässer (beispiels-

weise Entlastungsbauwerke) oder in den Untergrund erfolgt oder die das Abwasserreinigungsverfah-

ren betreffen. Verfahrenstechnische Anpassungen oder Änderungen können Auswirkungen auf die 

Einleitung des gereinigten Abwassers haben. Solche Projekte bedürfen in Anlehnung an Artikel 16 

Absatz 3 KUG einer Genehmigung. Reine Unterhaltsprojekte wie das Auswechseln von Pumpen, der 

Unterhalt an Rohrleitungen oder die Instandsetzung von Inneneinrichtungen usw. erfordern keine 

Genehmigung durch das zuständige Amt. Bei Neubau- und Sanierungsprojekten kommt das Bewilli-

gungsverfahren nach dem PBG zum Tragen. 

 

Artikel 21 Kapital und Aktien (Aufhebung) 

 

Der Artikel bezieht sich auf die Gründung der Abwasser Uri, die zwischenzeitlich abgeschlossen ist. 

 
3 Vereinbarung zwischen dem Kanton Uri und der Abwasser Uri betreffend Modalitäten für die Abrechnung und Auszahlung 

von Kantonsbeiträgen an Abwasseranlagen (August 2008) 
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Das Aktienkapital ist in den Statuten der Abwasser Uri geregelt. Eine Änderung beim Aktienkapital 

erfordert ein qualifiziertes Mehr der Aktionärsgemeinden. Aus diesem Grund kann der Artikel im 

KUG aufgehoben werden. 

 

Artikel 23 Gründung und Aktienliberierung Absatz 2 und 3, Artikel 24 Sachübernahme und Artikel 24a 

Beitrag aus der Spezialfinanzierung (Aufhebung) 

 

Die Artikel 23 bis 24a KUG regeln die Gründung der Aktiengesellschaft zur Entsorgung des Abwassers 

im Kanton Uri, die Abwasser Uri, im Detail. Die Gründung ist am 29. Juni 2007 erfolgt. Damit ist auch 

die Aktienzeichnung und Aktienliberierung als Voraussetzung für die Gründung einer Aktiengesell-

schaft nach Artikel 23 KUG abgeschlossen. Ebenfalls ist die Sachübernahme nach Artikel 24 KUG ab-

geschlossen. Auch die Beiträge der Gemeinden aus ihren Spezialfinanzierungen gemäss Artikel 24a 

KUG sind erfolgt. Gemeindliche Spezialfinanzierungen im Bereich Abwasser existieren somit nicht 

mehr. All diese Übergabe-Modalitäten, wie in Artikel 23, 24 und 24a KUG beschrieben, sind in Zu-

kunft nicht mehr von Belang. Aus diesen Gründen können Artikel 23 Absatz 2 und 3 KUG sowie die 

Artikel 24 und 24a KUG aufgehoben werden. 

 

Artikel 25 Rechtsübergang 

 

Absatz 2 (Aufhebung) 

Der Absatz 2 von Artikel 25 KUG bezieht sich auf die Gründung der Abwasser Uri, die zwischenzeitlich 

erfolgt ist. Die Rechtsnormen der Gemeinden sind aufgehoben und die Gemeinden erlassen im Be-

reich der Abwasserentsorgung keine Rechtnormen mehr. Aus diesem Grund kann der Absatz aufge-

hoben werden. 

 

Artikel 26 Aufgaben der «Abwasser Uri» 

 

Absatz 1b (Änderung) 

Gemäss Artikel 26 Absatz 1 KUG baut und betreibt die Abwasser Uri Abwasseranlagen, wenn das zur 

Groberschliessung notwendig ist. Das KUG definiert den Begriff Groberschliessung im Artikel 26 Ab-

satz 4 KUG. Danach gehören zur Groberschliessung Abwasseranlagen, die die Bauzonen mit den 

hauptsächlichsten Abwasseranlagen versorgen. Diese enge Eingrenzung auf die Bauzonen wird der 

dezentralen Besiedlung des Kantons Uri allerdings nicht gerecht und stellt die Abwasserentsorgung 

ausserhalb von Bauzonen vor grosse Herausforderungen. Dies betrifft insbesondere Siedlungen aus-

serhalb Bauzonen, die in der Regel aus ständig bewohnten Liegenschaften bestehen, wie es bei Wei-

lerzonen der Fall ist. 

 

Neu wird die Erschliessungspflicht mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen für Weilerzonen ge-

mäss kantonalem Richtplan festgelegt. Da der Begriff Groberschliessung gemäss Artikel 66 PBG nur 

für Bauzonen gilt, wird für Weilerzonen der Begriff Haupterschliessung eingeführt. 

 

Absatz 4 (Aufhebung) 

Absatz 4 wird in dem Artikel 26a Absatz 1 KUG (neu) aufgenommen. 
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Artikel 26a Begriffe (neu) 

 

Im neuen Artikel 26a KUG werden die Begriffe Groberschliessung (Abs. 1 neu, bisher Abs. 4 von 

Art. 26 KUG) und Haupterschliessung (Abs. 2) definiert. Unter Groberschliessung wie auch unter 

Haupterschliessung wird die Erschliessung mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen verstanden. 

Die Groberschliessung bezieht sich jedoch ausschliesslich auf Bauzonen (vgl. Art. 66 PBG), die Haupt-

erschliessung auf Weilerzonen. 

 

Artikel 29 Pflichten 

 

Absatz 1 (Änderung) 

Die Erwähnung der Haupterschliessung für Weilerzonen ergibt sich aus der Änderung in Artikel 26 

Absatz 1 KUG. 

 

Absatz 2 (neu) 

Auf eine Haupterschliessung der Weilerzonen kann verzichtet werden, wenn Mindestkriterien, na-

mentlich die Anzahl Anschlüsse, der Zustand der bestehenden Abwasseranlagen und der Gewässer-

zustand des Vorfluters, nicht erfüllt sind. Die Abwasser Uri hat diese Mindestkriterien in ihrem Ab-

wasserreglement abschliessend festzulegen. 

 

Absatz 3 (Änderung) 

Absatz 3 entspricht dem bisherigen Absatz 2, jedoch mit einer Ergänzung. Mit dieser Ergänzung wird 

die bestehende Rechtsunsicherheit hinsichtlich Beaufsichtigung dezentraler Abwasserentsorgungen 

behoben. Neu soll die Abwasser Uri auch Abwasseranlagen für häusliches Abwasser beaufsichtigen, 

die dezentral betrieben werden und nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. 

 

Wie bereits im Bericht und Antrag vom 26. September 20064 erläutert, verfügt die Unternehmung, 

gemeint die Abwasser Uri, über das notwendige Wissen und die Fachkompetenz, um die Aufsichts-

aufgaben bei privaten Abwasseranlagen wahrzunehmen. Weiter wird die Aufsichtspflicht auch damit 

gerechtfertigt, dass schlecht gewartete oder ungenügende Abwasseranlagen die öffentlichen Abwas-

seranlagen gefährden und beeinträchtigen können. 

 

Ausserhalb von Bauzonen wird das Abwasser von Einzelwohngebäuden häufig über private, dezent-

rale Kleinkläranlagen oder abflusslose Abwassergruben, die nicht an die öffentliche Kanalisation an-

geschlossen sind, entsorgt. Schlecht oder ungenügend gewartete dezentrale Kleinkläranlagen oder 

abflusslose Abwassergruben können Boden, Grundwasser oder Oberflächengewässer gefährden oder 

beeinträchtigen. Eine Beaufsichtigung dieser dezentralen Anlagen ist folglich ebenso wichtig wie je-

ner Anlagen, die an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. Da die Abwasser Uri über das 

notwendige Wissen und die Fachkompetenz verfügt und schon heute Abwasseranlagen von Privaten 

beaufsichtigt, ist es zweckmässig, diese Aufsichtspflicht auf dezentrale private Kleinkläranlagen und 

abflusslose Abwassergruben auszuweiten. 

 

 

 
4 Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 26. September 2006 an den Landrat zum kantonalen Umweltgesetz (KUG) und 

zur kantonalen Umweltverordnung (KUV) 
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Artikel 29a im Bereich der permanenten dezentralen Abwasseranlagen (neu) 

 

Mit dem neuen Artikel 29a KUG wird die technische Prüfung für den Bau und die Sanierung von per-

manenten dezentralen Abwasseranlagen der Abwasser Uri übertragen (Abs. 1). Die technische Über-

prüfung durch die Abwasser Uri ist zweckmässig, da diese über das notwendige Fachwissen zur Be-

handlung von häuslichem Abwasser verfügt und gemäss Artikel 29 KUG solche Anlagen zu beaufsich-

tigen hat. Die technische Prüfung der Abwasser Uri zum Bau oder zur Sanierung von permanenten 

dezentralen Abwasseranlagen ist die Voraussetzung dafür, dass das zuständige Amt die in Artikel 16 

Absatz 3 KUG geregelte Bewilligung zur Einleitung von Abwasser in ein Oberflächengewässer oder 

zum Versickernlassen von Abwasser erteilen kann. 

 

Artikel 35 Private Abwasseranlagen (Änderung) 

 

Die Erwähnung der Haupterschliessung für Weilerzonen ergibt sich aus der Änderung in Artikel 26 

Absatz 1b KUG. 

 

Artikel 37a Abfallvermeidung (neu) 

 

Die Motion Nora Sommer, Altdorf, zu «Reduktion von unnötiger Verpackung» wurde am 28. Septem-

ber 2022 vom Urner Landrat als erheblich erklärt. Gemäss Motion sollen die Verkaufsgeschäfte mit 

einer Ladenfläche von mehr als 200 Quadratmetern verpflichtet werden, überflüssiges Verpackungs-

material (Überverpackungen) zurückzunehmen und getrennt zu sammeln. Mit der Umsetzung der 

Motion soll der Druck auf Verkaufsgeschäfte und Produzenten direkt oder indirekt erhöht werden, 

weniger unnötige Verpackungen zu verwenden und damit die Abfallmenge zu reduzieren. Die Motion 

verlangt, einen entsprechenden kantonalen Rechtserlass vorzulegen. 

 

Mit dem neuen Artikel 37a Absatz 1 und 2 KUG (beide neu) wird die gesetzliche Grundlage für die 

Umsetzung der Motion geschaffen. Die Ausführungsbestimmungen zur Vermeidung von Abfällen 

(Abs. 1, neu) sowie namentlich zur Rücknahmepflicht von Verpackungen in Verkaufsgeschäften 

(Abs. 2, neu) regelt der Regierungsrat in einem Reglement. Ein Reglement gibt dem Regierungsrat die 

notwendige Flexibilität, um auf geänderte Rahmenbedingungen wie Abfallaufkommen, Vorgaben des 

Bundes oder Informationsbedürfnisse der Bevölkerung rasch zu reagieren. Gleichzeitig wird mit Ab-

satz 2 (neu) die rechtliche Grundlage geschaffen, dass Verkaufsgeschäften hinsichtlich Rücknahme 

von Verpackungen Vorgaben gemacht werden können. Sobald das Reglement vom Regierungsrat er-

lassen ist, ist die Motion erfüllt und kann abgeschrieben werden. Sollten gestützt auf Absatz 1 (neu) 

weitere Massnahmen zur Vermeidung von Abfällen getroffen werden, ist in jedem Fall vorgängig zu 

prüfen, ob es dafür wiederum eine neue Rechtsgrundlage braucht. Sollte dies der Fall sein, ist zuerst 

die Rechtsgrundlage zu schaffen. Erst danach kann ein entsprechendes Reglement vom Regierungs-

rat erlassen werden. 

 

Artikel 41 Kapital und Aktien (Aufhebung) 

 

Das Aktienkapital ist in den Statuten der ZAKU geregelt. Eine Änderung beim Aktienkapital erfordert 

ein qualifiziertes Mehr der Aktionärsgemeinden. Aus diesem Grund kann der Artikel im KUG aufgeho-

ben werden. 
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Artikel 43 Gründung und Aktienliberierung Absatz 2 bis 5 und Artikel 44 Sacheinlage (Aufhebung) 

 

Die Artikel 43 bis 44 KUG regeln die Gründung der Aktiengesellschaft zur Entsorgung der Siedlungsab-

fälle im Kanton Uri, der ZAKU, im Detail. Die Gründung ist erfolgt. Damit ist auch die Aktienzeichnung 

und Aktienliberierung als Voraussetzung für die Gründung einer Aktiengesellschaft nach Artikel 43 

KUG abgeschlossen. Ebenfalls ist die Übernahme der Sacheinlagen mit entsprechenden Sacheinlage-

verträgen nach Artikel 44 KUG erfolgt. Die Übergabe-Modalitäten, wie in Artikel 43 Absatz 2 bis 5 

KUG und Artikel 44 KUG beschrieben, sind in Zukunft nicht mehr von Belang. Aus diesen Gründen 

können Artikel 43 Absatz 2 bis 5 und auch Artikel 44 KUG aufgehoben werden. 

 

Artikel 45 Rechtsübertragung und Liquidation des Zweckverbands 

 

Absatz 2 (Aufhebung) 

Der Absatz 2 von Artikel 45 KUG bezieht sich auf die Gründung der ZAKU, die zwischenzeitlich erfolgt 

ist. Die Rechtsnormen des damaligen Zweckverbands sind aufgehoben und der Verband ist liquidiert. 

Aus diesem Grund kann der Absatz aufgehoben werden. 

 

Artikel 47 Befugnisse 

 

Buchstabe b) (Änderung) 

Bei der Änderung handelt es sich um eine Präzisierung nach übergeordneter Bundesgesetzgebung. 

 

7. Kapitel: REGELUNG WEITERER UMWELTBEREICHE (Änderung) 

 

Unter dem siebten Kapitel wird neben den bisherigen Bereichen des Bundesrechts zum Umwelt-

schutz neu auch der Bereich Wasserversorgung aufgenommen. Unter Wasserversorgung ist die Ge-

samtheit des Systems zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem und 

einwandfreiem Trink- und Brauchwasser zu verstehen. 

 

1. Abschnitt: Wasserversorgung (neu) 

 

Im ersten Abschnitt werden die Zuständigkeiten und Aufgaben der Wasserversorgung geregelt. Der 

Abschnitt beschränkt sich somit nicht nur auf die Trinkwasserversorgung in Notlagen (bisheriger Ti-

tel), sondern umfasst auch die Wasserversorgung im regulären Betrieb (Art. 53 bis 53c KUG, neu). 

Der Artikel 53d KUG entspricht dem bisherigen Artikel 53 KUG, muss aber aufgrund des geänderten 

Bundesrechts angepasst werden. 

 

Artikel 53 Zuständigkeit des Kantons (neu) 

 

Absatz 1 und 2 (neu) 

Der Artikel 53 KUG (neu) regelt die Zuständigkeiten des Kantons im Bereich der Wasserversorgung. 

Um die Wasserversorgung der Urner Bevölkerung langfristig sicherzustellen und einen harmonisier-

ten Vollzug im Kanton zu gewährleisten, legt der Regierungsrat in Zusammenarbeit mit den Gemein-

den strategische Vorgaben fest und genehmigt die generelle Wasserversorgungsplanungen der Ge-

meinden. 
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Absatz 3 (neu) 

Das zuständige Amt wird für die Umsetzung der strategischen Vorgaben des Regierungsrats entspre-

chende Massnahmen zusammen mit den Gemeinden erarbeiten und soll die Gemeinden unterstüt-

zen und beraten (Bst. a und b, beide neu). In diesem Sinne ist auch Buchstabe c (neu) zu verstehen. 

Das zuständige Amt soll Arbeitshilfen (Vollzugshilfen) wie Merkblätter, Planungshilfen, Mustervorla-

gen usw. zur Verfügung stellen. Diese Arbeitshilfen können unterschiedliche Bereiche wie beispiels-

weise die Organisation und Aufsicht, die Finanzierung oder die betrieblichen Anforderungen abde-

cken und sind bedarfsgerecht und in Zusammenarbeit mit den Gemeinden zu erstellen. Zudem ist es 

Aufgabe des zuständigen Amts, die erforderlichen übergeordneten hydrogeologischen Grundlagen 

bereitzustellen (vgl. Bst. d, neu). 

 

Artikel 53a Zuständigkeit der Gemeinden (neu) 

 

Absatz 1 (neu) 

Es gehört zur Aufgabe einer Gemeinde, dafür zu sorgen, dass ihre Einwohnerinnen und Einwohner 

jederzeit mit genügend und einwandfreiem Wasser versorgt werden. Dies wird in Absatz 1 (neu) fest-

geschrieben. Dabei soll die Gemeinde mindestens die strategische Verantwortung übernehmen. Die 

Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser kann die Gemeinde selbst erbringen oder an Dritte über-

tragen. Damit wird der heutigen Situation im Kanton Uri Rechnung getragen, wonach in den meisten 

Gemeinden neben einer kommunalen Wasserversorgung auch öffentlich-rechtliche oder privatrecht-

liche Körperschaften Trink- und Brauchwasser bereitstellen. 

 

Nach Artikel 33 des kantonalen Gemeindegesetzes (GEG; RB 1.1111) kann die Gemeinde Aufgaben an 

Dritte übertragen, sofern eine besondere Gesetzgebung nichts anderes bestimmt. Da bereits heute 

zahlreiche öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Körperschaften für die Wasserversorgung zu-

ständig sind, soll eine Übertragung an diese explizit möglich sein. Bei einer Übertragung der Wasser-

versorgung an eine oder mehrere Dritte hat die Gemeinde nach Artikel 36 Absatz 1 GEG dies in einer 

Leistungsvereinbarung festzulegen. Eine solche Leistungsvereinbarung (auch Konzession genannt) 

regelt unter anderem die Art und den Umfang der übertragenen Leistungen, die Grundzüge der Or-

ganisation, die kostendeckende Finanzierung, die Einhaltung der betrieblichen Mindestanforderun-

gen, Vorgaben zur Erstellung und zum Unterhalt der Wasserversorgunganlagen, die Aufsicht durch 

die Gemeinde sowie die Modalitäten bei einer allfälligen Übernahme durch die Gemeinde. 

 

Absatz 2 (neu) 

Die Zuständigkeit der Gemeinden für die Wasserversorgung soll sich nicht nur auf die Bauzonen be-

schränken, sondern weitere, wichtige Siedlungsgebiete umfassen. Damit wird einerseits der dezent-

ralen Besiedlungsstruktur im Kanton Uri Rechnung getragen und andererseits die Gemeindeautono-

mie gestützt. Eine flächendeckende Versorgungszuständigkeit wäre jedoch unverhältnismässig, nicht 

finanzierbar und auch nicht sinnvoll. Aus diesem Grund soll sich die Versorgungszuständigkeit der Ge-

meinden auf Bauzonen, Weilerzonen und Gebiete, bei denen öffentlich-rechtliche Körperschaften die 

Wasserversorgung sicherstellen, beschränkt werden (Abs. 2 Bst. a bis c, neu). Damit werden in der 

Regel jene Gebiete auf dem Gemeindegebiet abgedeckt, die meist ganzjährig bewohnt sind, deren 

Erhalt als Wohn- und Wirtschaftsraum oder als Kleinsiedlung von öffentlichem Interesse ist und die 

eine gewisse Grösse aufweisen. Bei Weilerzonen trifft dies zu. Bei Gebieten, bei denen die Wasser-
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versorgung durch öffentlich-rechtliche Körperschaften sichergestellt wird, sind diese Voraussetzun-

gen in den meisten Fällen ebenfalls gegeben. Nicht der Fall ist es bei Klein- oder Selbstversorgungen, 

die maximal fünf Haushalte mit Wasser beliefern und eine grosse Entfernung vom Siedlungsgebiet 

aufweisen. 

 

Absatz 3 (neu) 

Damit die unterschiedlichen Gegebenheiten in den Gemeinden berücksichtig werden können, sollen 

Gemeinden jedoch bei der Festlegung ihrer Zuständigkeitsgebiete die notwendige Flexibilität und Au-

tonomie behalten. So können die Gemeinden in begründeten Ausnahmen öffentlich-rechtliche Was-

serversorgungs-Körperschaften von ihrem Zuständigkeitsgebiet ausschliessen (Abs. 3 Bst. a, neu). 

Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn das Gebiet kaum mehr bewohnt, im Sömmerungs-

gebiet liegt oder nur im Sommer bewohnt wird. Die Gemeinden sollen aber auch die Möglichkeit ha-

ben, weitere nicht durch öffentlich-rechtliche Körperschaften versorgte Gebiete als ihre Zuständig-

keitsgebiete zu erklären (Abs. 3 Bst. b, neu). Es macht Sinn, dass die Gemeinden ihre Zuständigkeits-

gebiete im Rahmen der generellen Wasserversorgungsplanung definitiv festlegen. 

 

Absatz 4 (neu) 

Die Finanzierung der Wasserversorgung muss langfristig kostendeckend gewährleistet werden. Dabei 

darf sich die Finanzierung nicht auf den laufenden Betrieb beschränken, sondern muss auch den 

Werterhalt und künftige Investitionen sicherstellen. Die kostendeckende Finanzierung kann durch 

Gebühren oder durch Beiträge erfolgen. Beiträge Dritter können etwa dann eingesetzt werden, wenn 

beispielsweise aufgrund der Topografie, der Naturgefahren oder der grossen Verteildistanzen auf-

wendige Infrastrukturbauten erstellt werden müssen, die ohne Beiträge Dritter unverhältnismässig 

hohe Gebühren auslösen würden. 

 

Artikel 53b Generelle Wasserversorgungsplanung (neu) 

 

Absatz 1 (neu) 

Die Erstellung einer generellen Wasserversorgungsplanung ist ein zentrales Element, um die Entwick-

lungen und den künftigen Wasserbedarf rechtzeitig zu erkennen und in der Finanzplanung abzubil-

den. Sie entspricht einer Zustands- und auf die künftige Entwicklung ausgerichteter Bedarfs-Analyse 

in den Bereichen Wassergewinnung, Wasserbedarf, Erschliessung, Wasserbilanz und Versorgungssi-

cherheit. Die generelle Wasserversorgungsplanung enthält die notwendigen Massnahmen, um den 

künftigen Bedarf der Wasserversorgung sicherzustellen. Die Wasserversorgungsplanung erfolgt sach-

lich und zeitlich koordiniert mit der Nutzungsplanung, da im Zusammenhang mit der Nutzungspla-

nung der Nachweis der bedarfsgerechten Versorgung erbracht werden muss. 

 

Absatz 2 (neu) 

Mit einem Reglement sind die technischen Mindestanforderungen an die generelle Wasserversor-

gungsplanung zu definieren. Diese sollen sich an den Empfehlungen des schweizerischen Vereins des 

Gas- und Wasserfachs (SVGW) orientieren bzw. diese berücksichtigen. 

 

Absatz 3 (neu) 

Zur Sicherstellung des künftigen Wasserbedarfs kann eine übergemeindliche Sichtweise sinnvoll sein. 

Eine gemeinsame Wasserversorgungsplanung über mehrere Gemeinden bildet dazu ein geeignetes 
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Instrument. Durch diese gemeinsame Planung können Synergien zwischen den Gemeinden aufge-

zeigt, genutzt und allfällige Defizite gemeinsam angegangen werden. 

 

Artikel 53c Kantonsbeiträge (neu) 

 

Die generelle Wasserversorgungsplanung ist ein strategisches Instrument, das den Bedarf für die 

heutige und die künftige Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser aufzeigt. Die ge-

nerelle Wasserversorgungsplanung ist eng mit der Nutzungsplanung (vgl. Art. 77 PBG) verknüpft. Der 

Kanton soll daher analog zur Nutzungsplanung an die generelle Wasserversorgungsplanung (vgl. 

Art. 77 PBG) einen Beitrag leisten (Abs. 1, neu). Das Vorgehen für die Beitragsleistung erfolgt analog 

der Nutzungsplanung. So werden in einem Reglement die massgeblichen Planungskosten für die ge-

nerelle Wasserversorgungsplanung definiert (Abs. 2, neu). Zur Absicherung der Gemeinden werden 

der Vorgehensplan und das Beitragsgesuch vorgängig der zuständigen Direktion unterbreitet (Abs. 3, 

neu). 

 

Artikel 53d Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen (Änderung) 

 

Artikel 53d KUG entspricht dem bisherigen Artikel 53 KUG. Dieser muss jedoch aufgrund des aktuel-

len Bundesrechts angepasst werden. Mit der Verordnungsrevision von 2020 wurde die Bezeichnung 

Notlagen in schwere Mangellagen geändert, neu VTM. Entsprechend wird im Titel des Artikels sowie 

in den Absätzen 1 und 3 von Artikel 53d KUG der Begriff Notlagen durch schwere Mangellagen er-

setzt. 

 

Absatz 2 (neu) 

Die VTM macht Vorgaben zur elektronischen Erfassung der Wasserversorgungsanlagen. Absatz 2 

(neu) überträgt diese Aufgaben den für die technischen Einrichtungen zuständigen Wasserversorgun-

gen. 

 

Absatz 3 (Änderung) 

Bei dieser Änderung handelt es sich lediglich um eine Umformulierung ohne inhaltliche Änderungen 

des bisherigen Absatzes 2. 

 

Absatz 5 (Änderung) 

Der Regierungsrat hat am 7. Dezember 2015 das in Absatz 2 erwähnte Konzept Trinkwasserversor-

gung in Notlagen Kanton Uri genehmigt. Das Konzept legt unter anderem die Aufgaben im Vollzug 

zwischen Kanton, Gemeinden und Wasserversorgungen fest. Die Gemeinden sind auf ihrem Gemein-

degebiet für die Bewältigung von Notsituationen respektive Mangellagen zuständig. Deshalb haben 

die Gemeinden die Massnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in schweren Mangel-

lagen auf ihrem Gemeindegebiet zu koordinieren. Diese Aufgabe der Gemeinden wird im KUG abge-

bildet. Der eigentliche Vollzug der Massnahmen liegt aber weiterhin bei den Wasserversorgungen. 
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Artikel 54 Kataster der belasteten Standorte 

 

Absatz 3 (neu) 

Das zuständige Amt ist nicht nur für die Erstellung und Führung des Katasters der belasteten Stand-

orte (KbS) zuständig, sondern auch für die weiteren Vollzugsaufgaben, die der Bund mit der Verord-

nung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung [AltlV]; SR 814.680) den 

Kantonen überträgt. Diese Zuständigkeit wird im neuen Absatz 3 abgebildet. 

 

Artikel 55 Bodenschutz 

 

Absatz 1 (Änderung) 

Der Bezeichnung «das Ausheben» wird durch die bodenkundlich korrekte Bezeichnung «das Abtra-

gen» ersetzt. 

 

Absatz 2 (Änderung) 

Im bisherigen KUG ist es Aufgabe des Regierungsrats, Massnahmen bei der Gefährdung der Boden-

fruchtbarkeit durch Erosion anzuordnen. Diese Regelung ist in zweierlei Hinsicht ungenügend. So ist 

es nicht stufengerecht, die Kompetenz zur Ergreifung von Massnahmen beim Regierungsrat anzuset-

zen, da es sich dabei um eine reine Vollzugsaufgabe des eidgenössischen Bodenschutzrechts handelt. 

Es ist daher angezeigt, die Zuständigkeit dem zuständigen Amt zuzuordnen. Zudem ist die Einschrän-

kung auf Erosion nicht ausreichend. Gemäss Bodenschutzgesetzgebung des Bundes kann die Boden-

fruchtbarkeit durch chemische, biologische oder physikalische Belastungen gefährdet sein (Art. 1 

Bst. a, Art. 2 Abs. 2 bis 4 der Verordnung über Belastungen des Bodens [VBBo]; SR 814.12). Unter ei-

ner physikalischen Bodenbelastung sind unter anderem Bodenerosionen oder Bodenverdichtungen 

zu verstehen. 

 

Absatz 3 (neu) 

Mit dem neuen Absatz 3 wird die Vollzugsaufgabe zur Überwachung der Bodenbelastung (vgl. Art. 4 

VBBo) dem zuständigen Amt zugewiesen. Bisher war diese Zuständigkeit nicht geregelt. 

 

Artikel 56 Schadendienst (Änderung) 

 

Absatz 1 (Änderung) 

Voraussetzung für einen Schadenfall oder einen möglichen Schadenfall ist ein Umweltschadenereig-

nis. Der Begriff Schadenfall wird daher durch Umweltschadenereignis ersetzt. 

 

Absatz 2 (neu) 

Gestützt auf Artikel 8 der kantonalen Verordnung über die Schadenwehr (Schadenwehrverordnung; 

RB 40.4325) wird das zuständige Amt bei Ereignissen mit Umweltauswirkungen beigezogen. Das zu-

ständige Amt ist Teil der kantonalen Alarmorganisation und wird bei Schadenereignissen auf den 

Schadenplatz aufgeboten. Damit wird sichergestellt, dass die Umweltauswirkungen eines Schadener-

eignisses rechtzeitig erkannt und mit geeigneten Mitteln eingedämmt oder verhindert werden. Mit 

dem neuen Absatz 2 wird dieser bereits heute praktizierte Vollzugsauftrag festgeschrieben. Bundes-

rechtlich stützt sich der neue Absatz 1 im Grundsatz auf Artikel 10 des USG und Artikel 49 des GSchG. 
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Absatz 3 (neu) 

Die Regelung des Bereitschaftsdiensts zur Unterstützung der Einsatzkräfte bei Umweltschadenereig-

nissen erfolgt durch den Regierungsrat. 

 

Artikel 56a Störfallvorsorge (neu) 

 

Bisher war der Vollzug der eidgenössischen Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallver-

ordnung [StFV]; SR 814.012) im KUG nicht geregelt. Durch den neuen Artikel 56a wird die Zuständig-

keit dem zuständigen Amt zugewiesen und damit die langjährige Praxis abgebildet. 

 

Artikel 57 Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten 

a) im Allgemeinen 

 

Absatz 2 (Änderung) 

Die Nennung von «Betriebsstätten» kann bei der Bewilligungspflicht gestrichen werden, da sich die 

Bewilligungen nur auf Tankanlagen und Gebindelager beziehen. 

 

Artikel 59 Gefahrgutbeauftragte (Änderung) 

 

Redaktionelle Korrektur. 

 

Artikel 68 Allgemeine Zuständigkeit 

 

Absatz 2 (Änderung) 

Mit der Revision der StSV von 2017 wurde die früher vorgesehene Einteilung der Gebiete nach ihrer 

Radonbelastung aufgehoben. Dementsprechend wird im KUG die Einteilung der Gemeinden in Ra-

dongebiete gestrichen. 

 

Absatz 4 (Aufhebung) 

Da die revidierte StSV keine Einteilung der Gebiete nach Radonbelastung mehr vorsieht (vgl. Abs. 2 

Änderung oben), ergibt Absatz 4 keinen Sinn mehr. Die Berücksichtigung der Radonsituation bei Bau-

vorhaben wird heute im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens eingefordert. Diese Praxis ent-

spricht Artikel 163 der revidierten StSV, wonach die Bauherrschaft «wo sinnvoll» auf die Anforderun-

gen betreffend Radonschutz aufmerksam gemacht werden muss. Der Absatz 4 wird daher aufgeho-

ben. 

 

Artikel 70 Schallschutz 

 

Absatz 1 (Änderung) 

Die Schall- und Laserverordnung (SLV; SR 814.49) regelte bis 2019 den Schutz des Publikums vor 

übermässigen Einwirkungen durch Schall- und Laseranlagen bei Veranstaltungen. 2019 wurde diese 

Verordnung durch die neue Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch 

nichtionisierende Strahlung und Schall (V-NISSG; SR 814.711) abgelöst. Die V-NISSG regelt wesentlich 

mehr Bereiche als die bisherige SLV, die sich einzig auf den Schutz des Publikums bei Veranstaltungen 

beschränkte. Die V-NISSG deckt auch Bereiche wie kosmetische Zwecke, Solarien und Laserpointer 
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ab. Diese neuen Bereiche werden im Kanton Uri vornehmlich durch das Amt für Gesundheit vollzo-

gen. Im Sinne einer Weiterführung der bisherigen bewährten Praxis übernimmt jedoch das zustän-

dige Amt weiterhin die Aufgaben zum Schutz des Publikums vor Schall bei Veranstaltungen. 

 

Absatz 2 (Änderung) 

Da die V-NISSG den Vollzug zum Schutz des Publikums vor schädlichen Laserstrahlen dem Bundesamt 

für Gesundheit überträgt, verbleibt lediglich der Schutz des Publikums vor übermässigen Schallein-

wirkungen beim zuständigen Amt. 

 

Absatz 3 (neu) 

Es ist sinnvoll, wenn alle weiteren die Gesundheit betreffenden Regelungen aus der V-NISSG vom 

Amt für Gesundheit vollzogen werden. 

 

Artikel 71 Lichtschutz 

 

Absatz 2 (Aufhebung) 

Die Formulierung in Abschnitt 2 ist problematisch, da Immissionen von Anlagen nie lästig oder schäd-

lich sein dürfen (vgl. Art. 1 Abs. 2 USG). Eine kantonale Bewilligung für solche Anlagen würde dem 

Zweck des Umweltschutzgesetzes widersprechen. Absatz 2 wird daher aufgehoben. 

 

12. Abschnitt: Klima (neu) 

 

Artikel 73a Allgemeine Zuständigkeit (neu) 

 

Die am 13. September 2011 vom Regierungsrat verabschiedete Strategie Umgang mit dem Klima-

wandel definiert die vier Handlungsfelder Anpassung, Verminderung des Treibhausgasausstosses (Kli-

maschutz), Wissensbildung und Information. Gestützt auf diese kantonale Klimastrategie sowie auf 

die Bundesgesetzgebung zur Reduktion der CO2-Emissionen (Bundesgesetz über die Reduktion der 

CO2-Emissionen [CO2-Gesetz]; SR 641.71 und Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

[CO2-Verordnung]; SR 641.711) und zum Klimaschutz (Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, 

die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit [KIG]; BBl 2022 2403) regelt der neue Artikel 

73a die Zuständigkeiten und die Vollzugsaufgaben in den Bereichen Klimaschutz und Anpassung an 

den Klimawandel. 

 

Absatz 1 (neu) 

Der Regierungsrat soll Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wie auch zur Reduktion der 

Treibhausgasemissionen (Klimaschutz) planen. Bei den einzelnen Massnahmen ist in jedem Fall zu 

klären, ob es dafür eine neue Rechtsgrundlage braucht. Sollte dies der Fall sein, ist für die jeweiligen 

Massnahmen zuerst die Rechtsgrundlage zu schaffen. 

 

Absatz 2 (neu) 

Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und zum Klimaschutz betreffen alle Gesellschafts-

bereiche. Demzufolge kann auch die Umsetzung der Massnahmen nicht einer Fachstelle zugeordnet 

werden. Es macht jedoch Sinn, dass einer Fachstelle die Koordinationsaufgabe für die Umsetzung der 

Massnahmen zugewiesen wird. 
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Effiziente, auf die lokalen Bedürfnisse und Gegebenheiten abgestimmte Massnahmen zur Anpassung 

an den Klimawandel und zum Klimaschutz erfordern entsprechende Entscheidungsgrundlagen. Diese 

sind periodisch zu überprüfen und mit den Grundlagen und Vorgaben des Bundes abzustimmen. Die 

Informationspflicht ergibt sich aus Artikel 15 der CO2-Verordnung des Bundes. 

 

Artikel 90 und Artikel 91 (Aufhebung) 

 

Die Übergangsbestimmungen zur Gründung der Abwasser Uri und der ZAKU können aufgehoben 

werden, da die Gründungen erfolgt sind. Die Artikel 90 und 91 werden aufgehoben. 

 

Artikel 90 Übergangsbestimmungen Groberschliessung Weilerzonen (neu) 

 

Absatz 1 (neu) 

Die Erschliessung der gemäss kantonalem Richtplan in der kommunalen Nutzungsplanung ausge-

schiedenen Weilerzonen mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen ist erst in zwei von insgesamt 

neun Weilerzonen vorhanden. In den restlichen Weilerzonen (namentlich in den Gebieten Golzern, 

Gemeinde Silenen, und Meiental, Gemeinde Wassen) muss diese Erschliessung noch erstellt werden. 

Für die Planung, den Bau und die Finanzierung dieser Haupterschliessungen ist der Abwasser Uri eine 

angemessene Frist von zehn Jahren zu gewähren. Es versteht sich von selbst, dass die Abwasser Uri 

für die Erschliessung innerhalb der gesetzten Frist von zehn Jahren eine Mehrjahresplanung erstellen 

muss. Dabei sind jene Weilerzonen, bei denen aus Sicht Gewässer- und Umweltschutz ein hoher 

Handlungsbedarf vorliegt, prioritär anzugehen. 

 

Absatz 2 (neu) 

In begründeten Fällen soll eine Fristverlängerung möglich sein. Dies ist beispielsweise dann der Fall, 

wenn der Handlungsbedarf eher gering ist oder für die Erstellung von Abwasseranlagen Synergien 

mit anstehenden Drittprojekten genutzt werden können. 

 

Artikel 92 c) Kantonsbeiträge (Aufhebung) 

 

Da der Kanton keine Kantonsbeiträge mehr an die Abwasseranlagen entrichtet, wird Artikel 90 aufge-

hoben. 

 

Artikel 92a d) Übernahme von Abwasseranlagen (Aufhebung) 

 

Diese Schlussbestimmung stammt aus der letzten KUG-Revision und hat inzwischen ihren Zweck er-

füllt. Nachdem die Übernahmen vollzogen sind, kann Artikel 92a aufgehoben werden. 

 

III. Antrag 

 

Gestützt auf diese Überlegungen beantragt der Regierungsrat dem Landrat, folgende Beschlüsse zu 

fassen: 

 

1. Die Änderung des KUG, wie sie in der Beilage 1 enthalten ist, wird beschlossen. 
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2. Die Motion Andreas Bilger, Seedorf, zur Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für die Zusam-

menlegung der Entsorgungsunternehmungen des Kantons Uri (Zentrale Organisation für Abfall-

bewirtschaftung [ZAKU] und Abwasser Uri) vom 29. Januar 2020 wird als materiell erledigt am 

Protokoll abgeschrieben. 

 

 

 

Beilagen 

- Änderung des kantonalen Umweltgesetzes (Beilage 1) 

- Gesetzes-Synopse (Beilage 2) 

 

 

 



Beilage 1 

KANTONALES UMWELTGESETZ (KUG) 

(Änderung vom …) 

 

Das Volk des Kantons Uri beschliesst: 

 

I. 

 

Das kantonale Umweltgesetz vom 11. März 2007 (KUG)1 wird wie folgt geändert: 

 

Artikel 1 

 
1Dieses Gesetz vollzieht das Bundesgesetz über den Umweltschutz2, das Bundesgesetz über den 

Schutz der Gewässer3 sowie die darauf gestützten Ausführungsbestimmungen und regelt die 

Wasserversorgung. 

 
2Im Weiteren vollzieht es das Strahlenschutzgesetz4, das Bundesgesetz über den Schutz vor ge-

fährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikaliengesetz)5, das Bundesgesetz über die Gentech-

nik im Ausserhumanbereich (Gentechnikgesetz)6, das Bundesgesetz über den Schutz vor Gefähr-

dungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall7, die Verordnung über die Sicherstellung 

der Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen8 sowie die Verordnung über Gefahrgutbe-

auftragte für die Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene und Gewässern (Gefahr-

gutbeauftragtenverordnung)9 und die darauf gestützten Ausführungsbestimmungen. 

 

Artikel 10 Absatz 1 

 
1Im Rahmen des Bundesrechts und dieses Gesetzes stellen die Gemeinden die Wasserversor-

gung und die Abwasserentsorgung im ganzen Kanton sicher. 

 

Artikel 11a Zusammenschluss der Rechtsträger (neu) 

 
1Die Rechtsträger für die Abwasserentsorgung («Abwasser Uri») und die Abfallentsorgung 

(ZAKU) können sich zu einem Rechtsträger zusammenschliessen. 

 
2Der Zusammenschluss hat sich sinngemäss nach dem Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Um-

wandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz)10 zu richten. 

 

 

 
1 RB 40.7011 
2 SR 814.01 
3 SR 814.20 
4 SR 814.50 
5 SR 813.1 
6 SR 814.91 
7 SR 814.71 
8 SR 531.32 
9 SR 741.622 
10 SR 221.301 
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Artikel 12 Absatz 3 

 
3Der Regierungsrat kann Richtlinien für die Ausscheidung von Gewässerräumen erlassen. 

 

Artikel 15 Absatz 1 

 
1Gewässerschutzbereiche, Grundwasserschutzareale und Grundwasserschutzzonen sind wäh-

rend 30 Tagen öffentlich im amtlichen Publikationsorgan nach Publikationsgesetz11 aufzulegen. 

Die Auflage ist im Amtsblatt öffentlich bekannt zu machen. 

 

Artikel 16 Absatz 3 

 
3Die Einleitung von Abwasser in ein Oberflächengewässer und von Industrieabwasser in die öf-

fentliche Kanalisation sowie das Versickernlassen von verschmutztem Abwasser und der Bau 

von unterirdischen Versickerungsanlagen bedürfen einer Genehmigung des zuständigen Amts12. 

Dieses kann die Vorbehandlung oder Reinigung des Abwassers anordnen. 

 

Artikel 17 Projekte 

 

Projekte für öffentliche Abwasseranlagen, die das Verfahren zur Abwasserreinigung oder die 

Einleitung in ein Oberflächengewässer oder in den Untergrund betreffen, bedürfen einer Geneh-

migung des zuständigen Amts13. 

 

Artikel 21 

 

aufgehoben 

 

Artikel 23 Absätze 2 und 3 

 

aufgehoben 

 

Artikel 24 

 

aufgehoben 

 

Artikel 24a 

 

aufgehoben 

 

Artikel 25 Absatz 2 

 

aufgehoben 

 
11 RB 3.1310 
12 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
13 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
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Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b und c und Absatz 4 

 
1Die «Abwasser Uri»: 

b) baut Abwasseranlagen, wenn das zur Groberschliessung der Bauzonen oder zur Haupter-

schliessung von Weilerzonen gemäss kantonalem Richtplan nötig ist; 

c) betreibt und unterhält ihre Abwasseranlagen; 

 
4aufgehoben 

 

Artikel 26a Begriffe (neu) 

 
1Zur Groberschliessung im Sinne von Artikel 26 Absatz 1 gehören Abwasseranlagen, die die 

Bauzonen mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen versorgen. 

 
2Zur Haupterschliessung im Sinne von Artikel 26 Absatz 1 gehören Abwasseranlagen, die die 

Weilerzonen gemäss kantonalem Richtplan mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen versor-

gen. 

 

Artikel 29 Pflichten 

a) im Allgemeinen 

 
1Die «Abwasser Uri» hat die Bauzonen und die Weilerzonen mit Abwasseranlagen der Grober-

schliessung und der Haupterschliessung zu erschliessen. Sie erlässt dazu in Absprache mit der 

betroffenen Gemeinde ein Erschliessungsprogramm. 

 
2Auf eine Haupterschliessung der Weilerzonen kann verzichtet werden, wenn Mindestkriterien, 

namentlich die Anzahl Anschlüsse, der Zustand der bestehenden Abwasseranlagen und der Ge-

wässerzustand des Vorfluters, nicht erfüllt sind. Die «Abwasser Uri» legt die Mindestkriterien in 

ihrem Abwasserreglement fest. 

 
3 Sie hat die Abwasseranlagen der Gemeinden und Privaten, die nicht der Groberschliessung 

oder der Haupterschiessung dienen, zu beaufsichtigen. Dazu gehören die an die öffentliche Ka-

nalisation angeschlossenen Abwasseranlagen, wie auch dezentrale Kleinkläranlagen und abfluss-

lose Abwassergruben. 

 

Artikel 29a b) im Bereich der permanenten dezentralen Abwasseranlagen (neu) 

 
1Permanente dezentrale Abwasseranlagen sind Anlagen, die nicht an die öffentliche Kanalisation 

angeschlossen sind. 

 
2Der Neubau und die Sanierung von permanenten dezentralen Abwasseranlagen erfordern eine 

technische Prüfung durch die «Abwasser Uri». 

 
3Die «Abwasser Uri» regelt die erforderlichen Bestimmungen zu permanenten dezentralen Ab-

wasseranlagen in ihren Bau- und Betriebsvorschriften. 



4 

Artikel 35 Absatz 1 

 
1Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer erstellen und unterhalten die Abwasseranla-

gen, die nicht der Groberschliessung oder der Haupterschliessung dienen. Wenn sie diese Auf-

gabe vertraglich Dritten überbinden, bleiben sie der «Abwasser Uri» gegenüber dennoch verant-

wortlich. 

 

Artikel 37a Abfallvermeidung (neu) 

 
1 Der Regierungsrat legt Massnahmen zur Vermeidung von Abfällen und zur Förderung der Kreis-

laufwirtschaft in einem Reglement fest. 

 
2 Er verpflichtet namentlich Verkaufsgeschäfte zur Rücknahme und getrennter Sammlung von 

überflüssigem Verpackungsmaterial. 

 

Artikel 41 

 

aufgehoben 

 

Artikel 43 Absätze 2, 3, 4 und 5 

 

aufgehoben 

 

Artikel 44 

 

aufgehoben 

 

Artikel 45 Absatz 2 

 

aufgehoben 

 

Artikel 47 Buchstabe b 

 

Die ZAKU: 

b) hat das ausschliessliche Recht, Siedlungsabfälle und Abfälle vergleichbarer Zusammenset-

zung aus Gewerbebetrieben, die gemäss Bundesrecht in die Zuständigkeit der Kantone fal-

len, zu entsorgen; 

 

Gliederungstitel vor Artikel 53 

 

7. Kapitel: REGELUNG WEITERER UMWELTBEREICHE 

1. Abschnitt: Wasserversorgung 
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Artikel 53 Zuständigkeit des Kantons 

 
1Der Regierungsrat legt die Strategie für die Wasserversorgung im Kanton Uri in Zusammenar-

beit mit den Gemeinden fest und genehmigt die generelle Wasserversorgungsplanung der Ge-

meinden. 

 
2In der Strategie nach Absatz 1 zeigt der Regierungsrat auf, wie eine ausreichende und einwand-

freie Wasserversorgung im Kanton Uri langfristig sicherzustellen ist. 

 
3Das zuständige Amt14: 

a) erarbeitet zusammen mit den Gemeinden Massnahmen zur Umsetzung der Strategie nach 

Absatz 1; 

b) berät und unterstützt die Gemeinden bei deren Aufgabenerfüllung; 

c) stellt Arbeitshilfen zur Wasserversorgung zur Verfügung; 

d) stellt die übergeordneten hydrogeologischen Grundlagen für die Wasserbeschaffung bereit. 

 

Artikel 53a Zuständigkeit der Gemeinden (neu) 

 
1Die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Trink- und Brauchwasser ist Aufgabe der 

Gemeinden, die sie selber erbringt oder durch Dritte erbringen lässt. 

 
2Die Aufgabe gemäss Absatz 1 beschränkt sich innerhalb der Gemeinde auf: 

a) Bauzonen; 

b) Weilerzonen; 

c) Gebiete, die von öffentlich-rechtlich organisierten Körperschaften mit Trink- und Brauch-

wasser versorgt werden. 

 
3Im Rahmen der Wasserversorgungsplanung können die Gemeinden: 

a) in begründeten Fällen Gebiete, die von öffentlich-rechtlich organisierten Körperschaften 

mit Trink- und Brauchwasser versorgt werden, aus ihrem Zuständigkeitsgebiet ausschlies-

sen; 

b) weitere selbst gewählte Gebiete in ihre Zuständigkeit aufnehmen. 

 
4Sie sorgen dafür, dass die Wasserversorgungen langfristig kostendeckend finanziert sind. 

 
5Sie setzen die Massnahmen zur Umsetzung der Strategie nach Artikel 53 Absatz 3 Buchstabe a 

um. 

 

 

 

 

 

 
14 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
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Artikel 53b Generelle Wasserversorgungsplanung (neu) 

 
1Die Gemeinden erstellen im Rahmen ihrer Zuständigkeit eine generelle Wasserversorgungspla-

nung und überprüfen diese mindesten alle zehn Jahre. Die generelle Wasserversorgungsplanung 

ist mit der gemeindlichen Nutzungsplanung zu koordinieren. 

 
2Der Regierungsrat bestimmt in einem Reglement, welche Mindestanforderungen die generelle 

Wasserversorgungsplanung zu erfüllen hat. Er berücksichtigt dabei die Empfehlungen des 

schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfachs (SVGW). 

 
3Zwei oder mehrere Gemeinden können eine gemeinsame generelle Wasserversorgungsplanung 

erstellen. 

 

Artikel 53c Kantonsbeiträge (neu) 

 
1An die fachgerechte Erarbeitung und Änderung der generellen Wasserversorgungsplanung leis-

tet der Kanton den Gemeinden 70 Prozent der Planungskosten. 

 
2Der Regierungsrat bestimmt in einem Reglement, was zu den massgeblichen Planungskosten zu 

zählen ist. 

 
3Die Gemeinde hat den Vorgehensplan und das Beitragsgesuch vorgängig der zuständigen Direk-

tion15 zu unterbreiten. 

 

Artikel 53d Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen (neu) 

 
1Das zuständige Amt16 erstellt Inventare und digitale Karten über Wasserversorgungsanlagen, 

Grundwasservorkommen und Quellen, die sich für die Trinkwasserversorgung in schweren Man-

gellagen eignen. 

 
2Die Wasserversorgungen führen nach Vorgabe des Kantons die elektronischen Inventare ihrer 

Wasserversorgungsanlagen. 

 
3Der Regierungsrat erlässt ein Konzept für den Vollzug der Verordnung über die Sicherstellung 

der Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen17 und bestimmt die damit verbundene Or-

ganisation. 

 
4Gestützt auf das Konzept nach Absatz 3 und im Rahmen des Bundesrechts vollziehen die Inha-

berinnen und Inhaber von Wasserversorgungsanlagen die Verordnung über die Sicherstellung 

der Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen18. 

 

 
15 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
16 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
17 SR 531.32 
18 SR 531.32 
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5Die Gemeinden sorgen innerhalb ihres Gemeindegebiets für die Koordination des Vollzugs. 

 
6Das Laboratorium der Urkantone informiert das zuständige Amt19, wenn es bei Kontrollen oder 

Wasseranalysen Beeinträchtigungen des Wassers oder Gefährdungen der Umwelt feststellt. 

 

Artikel 54 Absatz 3 (neu) 

 
3Das zuständige Amt20 beurteilt die Überwachungs- und Sanierungsbedürftigkeit der belasteten 

Standorte sowie die Ziele und Dringlichkeiten der Voruntersuchungen und Sanierungen. Es legt 

die Untersuchungs-, Überwachungs- und Sanierungsmassnahmen fest. 

 

Artikel 55 Bodenschutz 

 
1Der Regierungsrat kann Richtlinien erlassen für den sachgerechten Umgang mit dem gewachse-

nen unbelasteten und belasteten Boden, insbesondere für das Abtragen, Zwischenlagern und 

Wiedereinbringen, für Terrainveränderungen und zur Vermeidung von Bodenerosionen. 

 
2Steht fest oder ist zu erwarten, dass in bestimmten Gebieten Belastungen des Bodens die Bo-

denfruchtbarkeit gefährden, überwacht das zuständige Amt21 die Bodenbelastung und führt ei-

nen Kataster mit nachweislichen oder erwarteten Bodenbelastungen. 

 
3Gefährdet eine chemische, biologische oder physikalische Bodenbelastung Menschen, Tiere 

oder Pflanzen, ordnet das zuständige Amt22 die notwendigen Massnahmen an. 

 

Gliederungstitel vor Artikel 56 

 

4. Abschnitt: Störfallvorsorge und Schadendienst 

 

Artikel 56 Schadendienst 

 
1Das zuständige Amt23 kann bei einem drohenden oder bereits eingetretenen Umweltschaden-

ereignis Sofortmassnahmen anordnen, um einen Schadenfall zu vermeiden oder das Ausmass 

eines Schadenfalls einzudämmen. 

 
2Es unterstützt die Einsatzkräfte der Notfallorganisationen bei der Bewältigung von Umweltscha-

denereignissen. Es betreibt dazu einen Bereitschaftsdienst. 

 
3Der Regierungsrat ordnet das Nähere zum Bereitschaftsdienst in einem Reglement. 

 

 

 
19 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
20 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
21 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
22 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
23 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
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Artikel 56a Störfallvorsorge (neu) 

 
1Betriebe und Anlagen, die der Verordnung über den Schutz vor Störfällen24 unterstehen, müs-

sen dem zuständigen Amt25 einen Kurzbericht einreichen. 

 
2 Das zuständige Amt26 verfügt bei Bedarf nach den Vorgaben der Verordnung über den Schutz 

vor Störfällen27 die Erstellung einer Risikoermittlung. 

 
3 Es ordnet zusätzlich erforderliche Massnahmen an, wenn das Risiko als nicht tragbar beurteilt 

wird. 

 

Artikel 57 Absatz 2 

 
2Das zuständige Amt28 hat Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten zu bewilligen und de-

ren Anpassung oder Ausserbetriebnahme zu verfügen. Es führt einen Kataster der Anlagen mit 

wassergefährdenden Flüssigkeiten und sorgt dafür, dass diese Anlagen mit Tankvignetten verse-

hen werden, wenn sie sich in vorschriftsgemässem Zustand befinden. 

 

Artikel 59 Sachüberschrift 

 

Gefahrgutbeauftragte 

 

Artikel 68 Absätze 2 und 4 

 
2Es führt insbesondere die notwendigen Radonmessungen durch. Es kann gegenüber Gebäude-

eigentümerinnen oder Gebäudeeigentümern Messungen anordnen. 

 
4 aufgehoben 

 

Gliederungstitel vor Artikel 70 

 

9. Abschnitt: Schall- und Lichtschutz 

 

Artikel 70 Schallschutz 

 
1Das zuständige Amt29 vollzieht die Bestimmungen der Verordnung zum Bundesgesetz über den 

Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall30 im Bereich Veranstal-

tungen mit Schall. 

 

 
24 SR 814.012 
25 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
26 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
27 SR 814.012 
28 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
29 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
30 SR 814.711 
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2Es kann bei übermässigen Schallbelastungen unmittelbar Schutzmassnahmen anordnen. 

 
3Im Übrigen vollzieht das für das Gesundheitswesen zuständig Amt31 die Verordnung zum Bun-

desgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall32, so-

weit nicht der Bund zuständig ist. 

 

Artikel 71 Absatz 2 

 

aufgehoben 

 

Neuer Abschnitt nach Artikel 73 

 

12. Abschnitt: Klima (neu) 

 

Artikel 73a Allgemeine Zuständigkeit 

 
1Der Regierungsrat erlässt eine Strategie und einen Plan mit Massnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel und zum Schutz des Klimas und setzt diese um. 

 
2Das zuständige Amt33 koordiniert die Umsetzung der Strategie und der Massnahmen nach Ab-

satz 1, beschafft die Grundlagen zur Anpassung an den Klimawandel und zum Klimaschutz und 

informiert den Bund. 

 

Artikel 90 Übergangsbestimmungen Haupterschliessung Weilerzonen 

 
1Die Haupterschliessung der Weilerzonen mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen durch die 

«Abwasser Uri» ist innerhalb von zehn Jahren nach Inkrafttreten der Bestimmungen über die 

Weilerzonen umzusetzen. 

 
2In begründeten Fällen kann der Regierungsrat die Frist um bis zu fünf Jahre verlängern. 

 

Artikel 91, 92 und 92a 

 

aufgehoben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Amt für Gesundheit; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
32 SR 814.711 
33 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
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II. 

 
1Diese Änderung unterliegt der Volksabstimmung. 

 
2Der Regierungsrat bestimmt, wann sie in Kraft tritt. 

 

Im Namen des Volks 

Der Landammann: Urs Janett 

Der Kanzleidirektor: Roman Balli 

 

 

 



Beilage 2 

 

Teilrevision des kantonalen Umweltgesetzes (KUG; RB 40.7011) 

 

Synoptische Darstellung 

 

Bisher Änderung (rot) 

Das Volk des Kantons Uri,  

gestützt auf das einschlägige Bundesrecht und auf Artikel 90 Absatz 1 der Kan-

tonsverfassung,  

beschliesst 

Das Volk des Kantons Uri,  

gestützt auf das einschlägige Bundesrecht und auf Artikel 90 Absatz 1 der Kan-

tonsverfassung1,  

beschliesst 

 

 

1. Bestehender Text Text nach Vernehmlassung 

1. Kapitel: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 1. Kapitel: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1. Abschnitt:  Gegenstand 1. Abschnitt:  Gegenstand 

Artikel 1 Artikel 1   
1 Dieses Gesetz vollzieht das Bundesgesetz über den Umweltschutz, das Bundes-

gesetz über den Schutz der Gewässer sowie die darauf gestützten Ausführungs-

bestimmungen. 

1 Dieses Gesetz vollzieht das Bundesgesetz über den Umweltschutz2, das Bundes-

gesetz über den Schutz der Gewässer3 sowie die darauf gestützten Ausführungs-

bestimmungen und regelt die Wasserversorgung. 

2 Im Weiteren vollzieht es das Bundesgesetz über den Strahlenschutz (Strahlen-

schutzgesetz), das Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und 

Zubereitungen (Chemikaliengesetz), das Bundesgesetz über die Gentechnik im 

2 Im Weiteren vollzieht es das Bundesgesetz über den Strahlenschutz (Strahlen-

schutzgesetz)4, das Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und 

Zubereitungen (Chemikaliengesetz)5, das Bundesgesetz über die Gentechnik im 

Ausserhumanbereich (Gentechnikgesetz)6, das Bundesgesetz über den Schutz 

 
1 RB 1.1101 
2 SR 814.01 
3 SR 814.20 
4 SR 814.50 
5 SR 813.1 
6 SR 814.91 
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Ausserhumanbereich (Gentechnikgesetz), die Verordnung über die Sicherstel-

lung der Trinkwasserversorgung in Notlagen  

sowie die Verordnung über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährli-

cher Güter auf Strasse, Schiene und Gewässern (Gefahrgutbeauftragtenverord-

nung) und die darauf gestützten Ausführungsbestimmungen. 

vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall7, die Verordnung 

über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen8 so-

wie die Verordnung über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährlicher 

Güter auf Strasse, Schiene und Gewässern (Gefahrgutbeauftragtenverordnung)9 

und die darauf gestützten Ausführungsbestimmungen. 

2. Abschnitt:  Zusammenarbeit und Beizug Dritter 2. Abschnitt: Zusammenarbeit und Beizug Dritter 

Artikel 2 Zusammenarbeit Artikel 2 Zusammenarbeit 

Der Kanton, die Gemeinden und deren gemeinsame Rechtsträger sowie beauf-

tragte Dritte arbeiten bei ihrer Vollzugstätigkeit zusammen. 

Der Kanton, die Gemeinden und deren gemeinsame Rechtsträger sowie beauf-

tragte Dritte arbeiten bei ihrer Vollzugstätigkeit zusammen. 

Artikel 3 Beizug Dritter Artikel 3 Beizug Dritter 
1 Der Kanton, die Gemeinden sowie deren gemeinsame Rechtsträger können, so-

weit dies dem Vollzug dieses Gesetzes und den darauf gestützten Massnahmen 

dient, mit Dritten Vereinbarungen treffen, sich an bestehenden Rechtsträgern 

beteiligen oder neue Rechtsträger gründen. 

1 Der Kanton, die Gemeinden sowie deren gemeinsame Rechtsträger können, so-

weit dies dem Vollzug dieses Gesetzes und den darauf gestützten Massnahmen 

dient, mit Dritten Vereinbarungen treffen, sich an bestehenden Rechtsträgern 

beteiligen oder neue Rechtsträger gründen. 

2 Sie können den Vollzug dieses Gesetzes und die darauf gestützten Massnah-

men Dritten übertragen. 

2 Sie können den Vollzug dieses Gesetzes und die darauf gestützten Massnah-

men Dritten übertragen. 

3. Abschnitt  Sorgfaltspflicht und Schadenwehr 3. Abschnitt: Sorgfaltspflicht und Schadenwehr 

Artikel 4 Sorgfaltspflicht  Artikel 4 Sorgfaltspflicht  

Jede Person ist verpflichtet, alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt anzu-

wenden, um nachteilige Einwirkungen auf die Umwelt zu vermeiden und die Be-

völkerung und die natürliche Umwelt vor schweren Schädigungen als Folge von 

Schadenfällen zu schützen.  

Jede Person ist verpflichtet, alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt anzu-

wenden, um nachteilige Einwirkungen auf die Umwelt zu vermeiden und die Be-

völkerung und die natürliche Umwelt vor schweren Schädigungen als Folge von 

Schadenfällen zu schützen.  

 
7 SR 814.71 
8 SR 531.32 
9 SR 741.622 
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Artikel 5 Schadenwehr Artikel 5 Schadenwehr 

Der Landrat erlässt eine Verordnung, die die Abwehr und die Behebung von 

Schadenereignissen durch Mineralölprodukte, durch chemische, biologische 

oder radioaktive Stoffe, Erzeugnisse und Gegenstände regelt. 

Der Landrat erlässt eine Verordnung, die die Abwehr und die Behebung von 

Schadenereignissen durch Mineralölprodukte, durch chemische, biologische 

oder radioaktive Stoffe, Erzeugnisse und Gegenstände regelt10. 

 

 

2. Kapitel: AUFGABENTEILUNG UND  

 ZUSTÄNDIGKEITEN 

2. Kapitel: AUFGABENTEILUNG UND  

 ZUSTÄNDIGKEITEN 

Artikel 6 Aufgaben des Kantons Artikel 6 Aufgaben des Kantons 

Der Kanton vollzieht das Bundesgesetz über den Umweltschutz und das Bun-

desgesetz über den Schutz der Gewässer sowie die darauf gestützten Ausfüh-

rungsbestimmungen, soweit nicht der Bund, die Gemeinden, deren gemein-

same Rechtsträger oder Dritte zuständig sind. 

Der Kanton vollzieht das Bundesgesetz über den Umweltschutz11 und das Bun-

desgesetz über den Schutz der Gewässer12 sowie die darauf gestützten Ausfüh-

rungsbestimmungen, soweit nicht der Bund, die Gemeinden, deren gemein-

same Rechtsträger oder Dritte zuständig sind. 

Artikel 7 Regierungsrat Artikel 7 Regierungsrat 
1 Der Regierungsrat übt die Oberaufsicht über den Vollzug des Umweltrechts 

aus. 

1 Der Regierungsrat übt die Oberaufsicht über den Vollzug des Umweltrechts 

aus. 

2 Er regelt die Zuständigkeiten und das Verfahren im Vollzug, soweit dieses Ge-

setz oder die darauf gestützten Vorschriften nichts anderes bestimmen. Er kann 

dazu Reglemente erlassen oder Normen und Richtlinien von Fachinstanzen oder 

Verbänden als verbindlich erklären; diese sind in geeigneter Form zu veröffent-

lichen. 

2 Er regelt die Zuständigkeiten und das Verfahren im Vollzug, soweit dieses Ge-

setz oder die darauf gestützten Vorschriften nichts anderes bestimmen. Er kann 

dazu Reglemente erlassen oder Normen und Richtlinien von Fachinstanzen oder 

Verbänden als verbindlich erklären; diese sind in geeigneter Form zu veröffent-

lichen. 

3 Der Regierungsrat kann, soweit überwiegende öffentliche Interessen vorlie-

gen, den Gemeinden und den gemeinsamen Rechtsträgern weitere Vollzugsauf-

gaben übertragen. Er kann mit Dritten Leistungsvereinbarungen treffen und in-

terkantonale Verträge abschliessen; die damit verbundenen Ausgaben be-

schliesst der Regierungsrat abschliessend. 

3 Der Regierungsrat kann, soweit überwiegende öffentliche Interessen vorlie-

gen, den Gemeinden und den gemeinsamen Rechtsträgern weitere Vollzugsauf-

gaben übertragen. Er kann mit Dritten Leistungsvereinbarungen treffen und in-

terkantonale Verträge abschliessen; die damit verbundenen Ausgaben be-

schliesst der Regierungsrat abschliessend. 

 
10 RB 40.4325 
11 SR 814.01 
12 SR 814.20 
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Artikel 8 Zuständige Direktion Artikel 8 Zuständige Direktion 

Die zuständige Direktion nimmt für den Regierungsrat die Aufsicht wahr über 

den Schutz der Umwelt und die Tätigkeiten der damit beauftragten Behörden, 

Fachstellen und Dritten. 

Die zuständige Direktion13 nimmt für den Regierungsrat die Aufsicht wahr über 

den Schutz der Umwelt und die Tätigkeiten der damit beauftragten Behörden, 

Fachstellen und Dritten. 

Artikel 9 Zuständiges Amt Artikel 9 Zuständiges Amt 
1 Das zuständige Amt ist die kantonale Umwelt- und Gewässerschutzfachstelle. 

Sie erfüllt die Aufgaben, die das Bundesrecht, das kantonale Recht oder der Re-

gierungsrat und die zuständige Direktion ihr übertragen. 

1 Das zuständige Amt14 ist die kantonale Umwelt- und Gewässerschutzfach-

stelle. Sie erfüllt die Aufgaben, die das Bundesrecht, das kantonale Recht oder 

der Regierungsrat und die zuständige Direktion ihr übertragen. 

2 Das zuständige Amt koordiniert Massnahmen, die andere Vollzugsorgane nach 

diesem Gesetz treffen. Es kann die erforderlichen Anweisungen treffen und die 

anderen Vollzugsorgane zu Sachverhaltsabklärungen, Kontrollen und derglei-

chen beiziehen. 

2 Das zuständige Amt15 koordiniert Massnahmen, die andere Vollzugsorgane 

nach diesem Gesetz treffen. Es kann die erforderlichen Anweisungen treffen 

und die anderen Vollzugsorgane zu Sachverhaltsabklärungen, Kontrollen und 

dergleichen beiziehen. 

3 Das zuständige Amt berät Behörden, Amtsstellen und Dritte bei der Erfüllung 

ihrer Umweltaufgaben. 

3 Das zuständige Amt16 berät Behörden, Amtsstellen und Dritte bei der Erfüllung 

ihrer Umweltaufgaben. 

4 Soweit dieses Gesetz oder dessen Ausführungsbestimmungen keine besonde-

ren Zuständigkeiten festlegen, vollzieht das zuständige Amt die Vorschriften der 

Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung sowie jene des weiteren Bundes-

rechts im Umweltbereich. 

4 Soweit dieses Gesetz oder dessen Ausführungsbestimmungen keine besonde-

ren Zuständigkeiten festlegen, vollzieht das zuständige Amt17 die Vorschriften 

der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung sowie jene des weiteren Bun-

desrechts im Umweltbereich. 

Artikel 10 Aufgaben der Gemeinden Artikel 10 Aufgaben der Gemeinden 
1 Im Rahmen des Bundesrechts und dieses Gesetzes stellen die Gemeinden die 

Abwasserentsorgung im ganzen Kanton sicher. 

1 Im Rahmen des Bundesrechts und dieses Gesetzes stellen die Gemeinden die 

Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung im ganzen Kanton sicher.  

2 Sie entsorgen die Siedlungsabfälle und erfüllen weitere Aufgaben, die ihnen 

dieses Gesetz oder darauf gestützte Vorschriften übertragen. 

2 Sie entsorgen die Siedlungsabfälle und erfüllen weitere Aufgaben, die ihnen 

dieses Gesetz oder darauf gestützte Vorschriften übertragen. 

 
13 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
14 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
15 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
16 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
17 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
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Artikel 11 Gemeinsame Rechtsträger Artikel 11 Gemeinsame Rechtsträger 
1 Die Gemeinden gründen für die Abwasserentsorgung und die Abfallentsor-

gung je einen gemeinsamen Rechtsträger nach diesem Gesetz. 

1 Die Gemeinden gründen für die Abwasserentsorgung und die Abfallentsor-

gung je einen gemeinsamen Rechtsträger nach diesem Gesetz. 

2 Die Verordnung zu diesem Gesetz enthält weitere Bestimmungen. Wo dieses 

Gesetz und die darauf gestützte Verordnung keine Regelungen enthalten, gel-

ten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) als kanto-

nales Recht. 

2 Die Verordnung zu diesem Gesetz enthält weitere Bestimmungen. Wo dieses 

Gesetz und die darauf gestützte Verordnung keine Regelungen enthalten, gel-

ten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR)18 als kan-

tonales Recht. 

3 Die gemeinsamen Rechtsträger gelten als Behörden im Sinne dieses Gesetzes. 3 Die gemeinsamen Rechtsträger gelten als Behörden im Sinne dieses Gesetzes. 

4 Die beteiligten Gemeinden haften subsidiär für die Verbindlichkeiten der ge-

meinsamen Rechtsträger. 

4 Die beteiligten Gemeinden haften subsidiär für die Verbindlichkeiten der ge-

meinsamen Rechtsträger. 

 Artikel 11a Zusammenschluss der Rechts- 

 träger 
 1 Die Rechtsträger für die Abwasserentsorgung («Abwasser Uri») und die Ab-

fallentsorgung (ZAKU) können sich zu einem Rechtsträger zusammenschliessen. 
 2 Der Zusammenschluss hat sich sinngemäss nach dem Bundesgesetz über Fu-

sion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung19 zu richten. 

 

 

3. Kapitel:  GEWÄSSER 3. Kapitel:  GEWÄSSER 

1. Abschnitt: Wasserlebensräume 1. Abschnitt: Wasserlebensräume 

Artikel 12 Artikel 12 
1 Die Behörden und die zuständigen Fachstellen des Kantons und der Gemein-

den sowie ihre Beauftragten sorgen dafür, dass die Gewässer als Lebensräume 

für einheimische Tiere und Pflanzen sowie als Landschaftselemente erhalten 

und verbessert werden. 

1 Die Behörden und die zuständigen Fachstellen des Kantons und der Gemein-

den sowie ihre Beauftragten sorgen dafür, dass die Gewässer als Lebensräume 

für einheimische Tiere und Pflanzen sowie als Landschaftselemente erhalten 

und verbessert werden. 

2 Die Gemeinden scheiden im Rahmen ihrer Nutzungsplanungen Gewässer-

räume aus. 

2 Die Gemeinden scheiden im Rahmen ihrer Nutzungsplanungen Gewässer-

räume aus. 

 
18 SR 220 
19 SR 221.301 



6 
  

  

3 Der Regierungsrat erlässt Richtlinien für die Ausscheidung von Gewässerräu-

men. 

3 Der Regierungsrat erlässt kann Richtlinien für die Ausscheidung von Gewässer-

räumen erlassen. 

2. Abschnitt: Planerischer Gewässerschutz 2. Abschnitt: Planerischer Gewässerschutz 

Artikel 13 Gewässerschutzbereiche und Grundwasserschutzareale Artikel 13 Gewässerschutzbereiche und Grundwasserschutzareale 
1 Der Regierungsrat teilt das Kantonsgebiet in Gewässerschutzbereiche ein. 1 Der Regierungsrat teilt das Kantonsgebiet in Gewässerschutzbereiche ein. 

2 Er scheidet Grundwasserschutzareale aus, die für die künftige Nutzung und 

Anreicherung von Grundwasservorkommen von Bedeutung sind. 

2 Er scheidet Grundwasserschutzareale aus, die für die künftige Nutzung und 

Anreicherung von Grundwasservorkommen von Bedeutung sind. 

Artikel 14 Grundwasserschutzzonen Artikel 14 Grundwasserschutzzonen 
1 Der Regierungsrat scheidet Schutzzonen für die im öffentlichen Interesse lie-

genden Grundwasserfassungen und -anreicherungsanlagen aus. Er verfügt die 

notwendigen Eigentumsbeschränkungen mit einem Schutzzonenreglement. 

1 Der Regierungsrat scheidet Schutzzonen für die im öffentlichen Interesse lie-

genden Grundwasserfassungen und -anreicherungsanlagen aus. Er verfügt die 

notwendigen Eigentumsbeschränkungen mit einem Schutzzonenreglement. 

2 Die Inhaberinnen und Inhaber der Grundwasserfassungen müssen: 

a) die notwendigen Erhebungen für die Abgrenzung der Schutzzonen 

durchführen; 

b) die erforderlichen dinglichen Rechte erwerben; 

c) für allfällige Entschädigungen von Eigentumsbeschränkungen aufkom-

men. 

2 Die Inhaberinnen und Inhaber der Grundwasserfassungen müssen: 

a) die notwendigen Erhebungen für die Abgrenzung der Schutzzonen 

durchführen; 

b) die erforderlichen dinglichen Rechte erwerben; 

c) für allfällige Entschädigungen von Eigentumsbeschränkungen aufkom-

men. 

3 Für neue Fassungen ist gleichzeitig mit dem Konzessions- oder Baugesuch das 

Gesuch für die Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen mit einem Schutzzo-

nenplan und einem Schutzzonenreglement einzureichen. Dies gilt auch für die 

Erneuerung einer bestehenden Konzession, wenn noch keine Grundwasser-

schutzzonen ausgeschieden sind. 

3 Für neue Fassungen ist gleichzeitig mit dem Konzessions- oder Baugesuch das 

Gesuch für die Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen mit einem Schutzzo-

nenplan und einem Schutzzonenreglement einzureichen. Dies gilt auch für die 

Erneuerung einer bestehenden Konzession, wenn noch keine Grundwasser-

schutzzonen ausgeschieden sind. 
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Artikel 15  Verfahren Artikel 15 Verfahren 
1 Gewässerschutzbereiche, Grundwasserschutzareale und Grundwasserschutz-

zonen sind während 30 Tagen öffentlich im amtlichen Publikationsorgan nach 

Publikationsgesetz aufzulegen. Die Auflage wird im Amtsblatt öffentlich be-

kanntgemacht und erfolgt zudem bei der Standortgemeinde und beim zuständi-

gen Amt. 

1 Gewässerschutzbereiche, Grundwasserschutzareale und Grundwasserschutz-

zonen sind während 30 Tagen öffentlich im amtlichen Publikationsorgan nach 

Publikationsgesetz20 aufzulegen. Die Auflage ist im Amtsblatt öffentlich bekannt 

zu machen.21 und erfolgt zudem bei der Standortgemeinde und beim zuständi-

gen Amt.  
2 Während der Auflagefrist kann jede betroffene Person beim Regierungsrat 

Einsprache erheben. Neben den betroffenen Personen sind die betroffenen Ge-

meinden zur Einsprache berechtigt. 

2 Während der Auflagefrist kann jede betroffene Person beim Regierungsrat 

Einsprache erheben. Neben den betroffenen Personen sind die betroffenen Ge-

meinden zur Einsprache berechtigt. 

3 Der Regierungsrat entscheidet über die Einsprachen und beschliesst die Pla-

nungen und die damit verbundenen Eigentumsbeschränkungen. 

3 Der Regierungsrat entscheidet über die Einsprachen und beschliesst die Pla-

nungen und die damit verbundenen Eigentumsbeschränkungen. 

4 Das Verfahren über allfällige Entschädigungen richtet sich nach dem Gesetz 

über die Enteignung. 

4 Das Verfahren über allfällige Entschädigungen richtet sich nach dem Gesetz 

über die Enteignung22. 

5 Die zuständige Direktion lässt die rechtskräftig ausgeschiedenen Grundwasser-

schutzareale und Grundwasserschutzzonen als öffentlich-rechtliche Eigentums-

beschränkungen im Grundbuch anmerken. Die Gewässerschutzbereiche stellt 

sie in Gewässerschutzkarten dar. 

5 Die zuständige Direktion23 lässt die rechtskräftig ausgeschiedenen Grundwas-

serschutzareale und Grundwasserschutzzonen als öffentlich-rechtliche Eigen-

tumsbeschränkungen im Grundbuch anmerken. Die Gewässerschutzbereiche 

stellt sie in Gewässerschutzkarten dar. 

3. Abschnitt:  Gewässerreinhaltung 3. Abschnitt: Gewässerreinhaltung 

Artikel 16 Allgemeine Bestimmungen Artikel 16 Allgemeine Bestimmungen 
1 Abwasseranlagen sind von den Inhaberinnen oder Inhabern sachgemäss zu 

betreiben, regelmässig zu kontrollieren und in einem betriebstüchtigen Zustand 

zu erhalten. 

1 Abwasseranlagen sind von den Inhaberinnen oder Inhabern sachgemäss zu 

betreiben, regelmässig zu kontrollieren und in einem betriebstüchtigen Zustand 

zu erhalten. 

2 Die zuständige Direktion kann Weisungen über die Abwasserbehandlung, die 

Kontrolle und die Überwachung der Abwasseranlagen erlassen. Die Inhaberin 

oder der Inhaber der Abwasseranlagen trägt die Kontroll- und Aufsichtskosten. 

2 Die zuständige Direktion24 kann Weisungen über die Abwasserbehandlung, die 

Kontrolle und die Überwachung der Abwasseranlagen erlassen. Die Inhaberin 

oder der Inhaber der Abwasseranlagen trägt die Kontroll- und Aufsichtskosten. 

 
20 RB 3.1310 
21 Fassung gemäss VA vom 26. September 2021, in Kraft gesetzt auf den 1. Januar 2022 (AB vom 9. Juli 2021). 
22 RB 3.3211 
23 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 



8 
  

  

3 Die Einleitung von Abwasser in ein Oberflächengewässer, das Versickernlassen 

von verschmutztem Abwasser und der Bau von unterirdischen Versickerungsan-

lagen bedürfen einer Genehmigung des zuständigen Amts. Dieses kann die Vor-

behandlung oder Reinigung des Abwassers anordnen. 

3 Die Einleitung von Abwasser in ein Oberflächengewässer und von Industrieab-

wasser in die öffentliche Kanalisation sowie das Versickernlassen von ver-

schmutztem Abwasser und der Bau von unterirdischen Versickerungsanlagen 

bedürfen einer Genehmigung des zuständigen Amts25. Dieses kann die Vorbe-

handlung oder Reinigung des Abwassers anordnen. 

Artikel 17 Projekte Artikel 17 Projekte  

Projekte für öffentliche Abwasseranlagen bedürfen einer Genehmigung der zu-

ständigen Direktion. 

Projekte für öffentliche Abwasseranlagen, die das Verfahren zur Abwasserreini-

gung oder die Einleitung in ein Oberflächengewässer oder in den Untergrund 

betreffen, bedürfen einer Genehmigung des zuständigen Amts26. 

 

 

4. Kapitel: SIEDLUNGSENTWÄSSERUNG UND  

 ABWASSERANLAGEN 

4. Kapitel: SIEDLUNGSENTWÄSSERUNG UND 

 ABWASSERANLAGEN 

1. Abschnitt: Aktiengesellschaft 1. Abschnitt: Aktiengesellschaft 

Artikel 18  Pflicht zur Gründung Artikel 18 Pflicht zur Gründung 

Die Einwohnergemeinden des Kantons Uri gründen für die Abwasserentsorgung 

eine Aktiengesellschaft als kantonale öffentlich-rechtliche Körperschaft nach 

diesem Gesetz. Diese erhält ihre Rechtspersönlichkeit am Tage der Gründung 

mit der übereinstimmenden Gründungserklärung aller Einwohnergemeinden. 

Die Einwohnergemeinden des Kantons Uri gründen für die Abwasserentsorgung 

eine Aktiengesellschaft als kantonale öffentlich-rechtliche Körperschaft nach 

diesem Gesetz. Diese erhält ihre Rechtspersönlichkeit am Tage der Gründung 

mit der übereinstimmenden Gründungserklärung aller Einwohnergemeinden. 

Artikel 19  Firma, Sitz und Handelsregister Artikel 19 Firma, Sitz und Handelsregister 
1 Die Aktiengesellschaft für die Abwasserentsorgung trägt die Firma «Abwasser 

Uri». 

1 Die Aktiengesellschaft für die Abwasserentsorgung trägt die Firma «Abwasser 

Uri». 

2 Sie hat ihren Sitz in Altdorf und ist nicht im Handelsregister eingetragen. 2 Sie hat ihren Sitz in Altdorf und ist nicht im Handelsregister eingetragen. 

 
25 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
26 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
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Artikel 20  Zweck Artikel 20 Zweck 

Die «Abwasser Uri» stellt im ganzen Kanton die Abwasserentsorgung sicher. Sie 

ist nicht gewinnorientiert. 

Die «Abwasser Uri» stellt im ganzen Kanton die Abwasserentsorgung sicher. Sie 

ist nicht gewinnorientiert. 

Artikel 21  Kapital und Aktien Artikel 21 Kapital und Aktien  

Das Aktienkapital der «Abwasser Uri» beträgt bei der Gründung 2 Mio. Franken 

und ist eingeteilt in 200'000 Aktien im Nominalwert von 10.– Franken, die auf 

den Namen lauten und voll einbezahlt sind. 

Das Aktienkapital der «Abwasser Uri» beträgt bei der Gründung 2 Mio. Franken 

und ist eingeteilt in 200'000 Aktien im Nominalwert von 10.– Franken, die auf 

den Namen lauten und voll einbezahlt sind. 

Artikel 22 Organisation Artikel 22 Organisation 
1 Die «Abwasser Uri» hat als Organe die Generalversammlung, den Verwal-

tungsrat und die Revisionsstelle. 

1 Die «Abwasser Uri» hat als Organe die Generalversammlung, den Verwal-

tungsrat und die Revisionsstelle. 

2 Der Landrat regelt Einzelheiten der «Abwasser Uri» in einer Verordnung, na-

mentlich: 

a) die Befugnisse der Organe; 

b) die Verteilung des Aktienkapitals auf die Gemeinden; 

c) die Art der Bekanntmachung. 

2 Der Landrat regelt Einzelheiten der «Abwasser Uri» in einer Verordnung, na-

mentlich: 

a) die Befugnisse der Organe; 

b) die Verteilung des Aktienkapitals auf die Gemeinden; 

c) die Art der Bekanntmachung. 

3 Bestimmt das gemeindliche Recht nichts anderes, wählt die Gemeindever-

sammlung die Person, die die Gemeinde in der Generalversammlung vertritt. 

3 Bestimmt das gemeindliche Recht nichts anderes, wählt die Gemeindever-

sammlung die Person, die die Gemeinde in der Generalversammlung vertritt. 

2. Abschnitt: Gründung der Aktiengesellschaft 2. Abschnitt: Gründung der Aktiengesellschaft 

Artikel 23 Gründung und Aktienliberierung Artikel 23 Gründung und Aktienliberierung 
1 Gründerinnen der «Abwasser Uri» sind die Einwohnergemeinden des Kantons 

Uri. Sie zeichnen die Aktien der neuen Gesellschaft nach der in der Verordnung 

zu diesem Gesetz vorgeschriebenen Verteilung. 

1 Gründerinnen der «Abwasser Uri» sind die Einwohnergemeinden des Kantons 

Uri. Sie zeichnen die Aktien der neuen Gesellschaft nach der in der Verordnung 

zu diesem Gesetz vorgeschriebenen Verteilung. 
2 Sie bezahlen den Nominalwert von 10 Franken pro Aktie zuzüglich einer allfäl-

ligen Stempelsteuer mit folgenden Fälligkeiten ein: 200 000 Aktien am 1. Mai 

2007. Sie erhöhen das Kapital wie folgt:  

a) 200 000 Aktien zu pari per 1. Januar 2008;  

b) 900 000 Aktien zu pari per 1. Januar 2010. 

2 Sie bezahlen den Nominalwert von 10 Franken pro Aktie zuzüglich einer allfäl-

ligen Stempelsteuer mit folgenden Fälligkeiten ein: 200 000 Aktien am 1. Mai 

2007. Sie erhöhen das Kapital wie folgt:   

a) 200 000 Aktien zu pari per 1. Januar 2008;  

900 000 Aktien zu pari per 1. Januar 2010. 

3 Die Gründerinnen wählen den ersten Verwaltungsrat und die Revisionsstelle. 3 Die Gründerinnen wählen den ersten Verwaltungsrat und die Revisionsstelle. 
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Artikel 24 Sachübernahme Artikel 24  Sachübernahme  
1 Die «Abwasser Uri» übernimmt mit je einem Sachübernahmevertrag, der kei-

ner Bestätigung der Revisionsstelle bedarf, von jeder Gemeinde oder ihrem 

ausgegliederten Betrieb per 1. Januar 2010:  

a) alle Abwasseranlagen, die in ihrem Eigentum stehen und der Grober-

schliessung dienen;  

b) alle mobilen Sachanlagen und Software, die für den Bau, Betrieb und 

Unterhalt der Abwasseranlagen benötigt werden; 

c) alle Daten der Generellen Entwässerungsplanung und der Regionalen 

Entwässerungsplanung; 

d) alle für den Betrieb der Abwasserentsorgung erhobenen Daten, insbe-

sondere jene über die Abwasseranlagen, die Organisation und die Kun-

denbeziehungen;  

e) alle Vertragsverhältnisse, die mit dem Bau, Betrieb und Unterhalt der 

Abwasserentsorgung in Zusammenhang stehen. 

1 Die «Abwasser Uri» übernimmt mit je einem Sachübernahmevertrag, der kei-

ner Bestätigung der Revisionsstelle bedarf, von jeder Gemeinde oder ihrem 

ausgegliederten Betrieb per 1. Januar 2010:  

a) alle Abwasseranlagen, die in ihrem Eigentum stehen und der Grober-

schliessung dienen;  

b) alle mobilen Sachanlagen und Software, die für den Bau, Betrieb und 

Unterhalt der Abwasseranlagen benötigt werden; 

c) alle Daten der Generellen Entwässerungsplanung und der Regionalen 

Entwässerungsplanung; 

d) alle für den Betrieb der Abwasserentsorgung erhobenen Daten, insbe-

sondere jene über die Abwasseranlagen, die Organisation und die Kun-

denbeziehungen;  

e) alle Vertragsverhältnisse, die mit dem Bau, Betrieb und Unterhalt der 

Abwasserentsorgung in Zusammenhang stehen. 

2 Massgebend sind die Eigentumsverhältnisse am 1. Januar 2007. Übernimmt 

die «Abwasser Uri» Grundstücke, erfordert der Eigentumsübergang die öffentli-

che Beurkundung und den Eintrag im Grundbuch. 

2 Massgebend sind die Eigentumsverhältnisse am 1. Januar 2007. Übernimmt 

die «Abwasser Uri» Grundstücke, erfordert der Eigentumsübergang die öffentli-

che Beurkundung und den Eintrag im Grundbuch. 

3 Der Übernahmewert der Abwasseranlagen nach Absatz 1 Buchstabe a und b 

beträgt 65 Prozent des Anlagewerts, der nach folgenden Grundsätzen errech-

net wird:  

a) Auszugehen ist von den Wiederbeschaffungskosten der Abwasseranla-

gen am 1. Juli 2007. Die Wiederbeschaffungskosten berechnen sich 

nach den aufindexierten ursprünglichen Erstellungskosten. 

b) Davon sind die den Gemeinden oder ihren ausgegliederten Betrieben 

bezahlten Subventionen des Bundes und des Kantons anteilsmässig ab-

zuziehen; massgeblich ist das Verhältnis zwischen den ausbezahlten 

Subventionen und den ursprünglichen Erstellungskosten.  

c) Für die verbleibenden Netto-Wiederbeschaffungskosten wird auf der 

Basis eines Zustandsberichts die Restlebensdauer der Abwasseranlage 

geschätzt.  

3 Der Übernahmewert der Abwasseranlagen nach Absatz 1 Buchstabe a und b 

beträgt 65 Prozent des Anlagewerts, der nach folgenden Grundsätzen errech-

net wird:  

a) Auszugehen ist von den Wiederbeschaffungskosten der Abwasseranla-

gen am 1. Juli 2007. Die Wiederbeschaffungskosten berechnen sich 

nach den aufindexierten ursprünglichen Erstellungskosten. 

b) Davon sind die den Gemeinden oder ihren ausgegliederten Betrieben 

bezahlten Subventionen des Bundes und des Kantons anteilsmässig ab-

zuziehen; massgeblich ist das Verhältnis zwischen den ausbezahlten 

Subventionen und den ursprünglichen Erstellungskosten.  

c) Für die verbleibenden Netto-Wiederbeschaffungskosten wird auf der 

Basis eines Zustandsberichts die Restlebensdauer der Abwasseranlage 

geschätzt.  
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d) Weist die Abwasseranlage einen besonders guten oder besonders 

schlechten Zustand auf, erfolgt eine entsprechende Korrektur.  

e) Der Anlagewert ergibt sich aus der Multiplikation der Netto-Wiederbe-

schaffungskosten mit dem Verhältnis von Restlebensdauer zur totalen 

Nutzungsdauer.  

d) Weist die Abwasseranlage einen besonders guten oder besonders 

schlechten Zustand auf, erfolgt eine entsprechende Korrektur.  

e) Der Anlagewert ergibt sich aus der Multiplikation der Netto-Wiederbe-

schaffungskosten mit dem Verhältnis von Restlebensdauer zur totalen 

Nutzungsdauer. 

3a Vom so errechneten Anlagewert wird der Beitrag abgezogen, den jede Ge-

meinde nach Artikel 24a Absatz 5 aus ihrem Bestand der Spezialfinanzierung an 

die «Abwasser Uri» zu leisten hat. 

3a Vom so errechneten Anlagewert wird der Beitrag abgezogen, den jede Ge-

meinde nach Artikel 24a Absatz 5 aus ihrem Bestand der Spezialfinanzierung an 

die «Abwasser Uri» zu leisten hat.  

4 Die «Abwasser Uri» bezahlt den Gemeinden die nach Absatz 3 errechneten 

Übernahmewerte mit folgenden Fälligkeiten: 

a) 10 Prozent bis zum 1. Januar 2010.  

b) Der restliche Betrag verbleibt der «Abwasser Uri» als Aktionärsdarle-

hen, das die «Abwasser Uri» den Gemeinden spätestens am 1. Januar 

2015 zurückbezahlt. Die Verzinsung richtet sich nach dem jeweiligen 

Zinssatz der Urner Kantonalbank für Darlehen an öffentlich-rechtliche 

Körperschaften und Anstalten. 

4 Die «Abwasser Uri» bezahlt den Gemeinden die nach Absatz 3 errechneten 

Übernahmewerte mit folgenden Fälligkeiten:  

a) 10 Prozent bis zum 1. Januar 2010.  

b) Der restliche Betrag verbleibt der «Abwasser Uri» als Aktionärsdarle-

hen, das die «Abwasser Uri» den Gemeinden spätestens am 1. Januar 

2015 zurückbezahlt. Die Verzinsung richtet sich nach dem jeweiligen 

Zinssatz der Urner Kantonalbank für Darlehen an öffentlich-rechtliche 

Körperschaften und Anstalten. 

5 Die Sachwerte nach Absatz 1 Buchstabe c, d und e werden der «Abwasser Uri» 

entschädigungslos übergeben. 

5 Die Sachwerte nach Absatz 1 Buchstabe c, d und e werden der «Abwasser Uri» 

entschädigungslos übergeben. 

6 Die Gemeinden verwenden die ausbezahlten Übernahmewerte für die Zeich-

nung ihrer Aktien der «Abwasser Uri» und für die Tilgung der gemeindlichen 

Schulden, die die Abwasserentsorgung treffen. Die verbleibenden Mittel sind 

dem ordentlichen Gemeindehaushalt zuzuführen. 

6 Die Gemeinden verwenden die ausbezahlten Übernahmewerte für die Zeich-

nung ihrer Aktien der «Abwasser Uri» und für die Tilgung der gemeindlichen 

Schulden, die die Abwasserentsorgung treffen. Die verbleibenden Mittel sind 

dem ordentlichen Gemeindehaushalt zuzuführen. 

7 Den Gemeinden verbleiben:  

a) die flüssigen Mittel, die bisher der Abwasserentsorgung dienten;  

b) die Schulden, die die bisherige Abwasserentsorgung betreffen;  

c) die Bestände der Spezialfinanzierungen, die den Gemeinden nach Ab-

zug des Beitrags gemäss Artikel 24a verbleiben. 

7 Den Gemeinden verbleiben:  

a) die flüssigen Mittel, die bisher der Abwasserentsorgung dienten;  

b) die Schulden, die die bisherige Abwasserentsorgung betreffen;  

c) die Bestände der Spezialfinanzierungen, die den Gemeinden nach Ab-

zug des Beitrags gemäss Artikel 24a verbleiben. 
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Artikel 24a Beitrag aus der Spezialfinanzierung Artikel 24a Beitrag aus der Spezialfinanzierung  
1 Die Gemeinden leisten der «Abwasser Uri» aus ihren Spezialfinanzierungen ei-

nen Beitrag von insgesamt 35 Prozent der Summe der Beträge der Spezialfinan-

zierungen aller Gemeinden per 31. Dezember 2007. Massgeblich sind dabei nur 

Beiträge aus der Spezialfinanzierung der Einwohnergemeinden, die einen Bezug 

zur Abwasserentsorgung aufweisen. 

1 Die Gemeinden leisten der «Abwasser Uri» aus ihren Spezialfinanzierungen ei-

nen Beitrag von insgesamt 35 Prozent der Summe der Beträge der Spezialfinan-

zierungen aller Gemeinden per 31. Dezember 2007. Massgeblich sind dabei nur 

Beiträge aus der Spezialfinanzierung der Einwohnergemeinden, die einen Bezug 

zur Abwasserentsorgung aufweisen. 

2 Grundlage zur Bemessung der Beiträge nach Absatz 1 ist der Wert, der nach 

folgender Formel berechnet wird:  

- Summe der Beträge der Spezialfinanzierungen aller Gemeinden per 31. 

Dezember 2007  

- zuzüglich der Summe der nach Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe e errech-

neten nicht reduzierten Anlagewerte aller Gemeinden  

- abzüglich der Summe der Saldi der Buchwerte der Abwasseranlagen al-

ler Gemeinden per 31. Dezember 2007 

2 Grundlage zur Bemessung der Beiträge nach Absatz 1 ist der Wert, der nach 

folgender Formel berechnet wird:  

- Summe der Beträge der Spezialfinanzierungen aller Gemeinden per 31. 

Dezember 2007  

- zuzüglich der Summe der nach Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe e errech-

neten nicht reduzierten Anlagewerte aller Gemeinden  

- abzüglich der Summe der Saldi der Buchwerte der Abwasseranlagen al-

ler Gemeinden per 31. Dezember 2007 
3 Grundlage für die Bemessung des Beitrags jeder Gemeinde ist der Wert, der 

nach folgender Formel berechnet wird:  

- Betrag der Spezialfinanzierung per 31. Dezember 2007  

- zuzüglich der nach Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe e errechneten, nicht 

reduzierten Anlagewerte der Gemeinde  

- abzüglich des Saldos des Buchwerts der Abwasseranlagen der Ge-

meinde per 31. Dezember 2007  

3 Grundlage für die Bemessung des Beitrags jeder Gemeinde ist der Wert, der 

nach folgender Formel berechnet wird:  

- Betrag der Spezialfinanzierung per 31. Dezember 2007  

- zuzüglich der nach Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe e errechneten, nicht 

reduzierten Anlagewerte der Gemeinde  

- abzüglich des Saldos des Buchwerts der Abwasseranlagen der Ge-

meinde per 31. Dezember 2007  
4 Der Beitrag aus der Spezialfinanzierung jeder Gemeinde bemisst sich nach fol-

gender Formel:  

- berechneter Wert nach Artikel 24a Absatz 1  

- geteilt durch den berechneten Wert nach Artikel 24a Absatz 2  

- multipliziert mit dem berechneten Wert nach Artikel 24a Absatz 3 

4 Der Beitrag aus der Spezialfinanzierung jeder Gemeinde bemisst sich nach fol-

gender Formel:  

- berechneter Wert nach Artikel 24a Absatz 1  

- geteilt durch den berechneten Wert nach Artikel 24a Absatz 2  

- multipliziert mit dem berechneten Wert nach Artikel 24a Absatz 3 
5 Der so errechnete Beitrag wird gemäss Artikel 24 Absatz 3a vom Anlagewert 

abgezogen. 

5 Der so errechnete Beitrag wird gemäss Artikel 24 Absatz 3a vom Anlagewert 

abgezogen. 
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Artikel 25 Rechtsübergang Artikel 25 Rechtsübergang 
1 Auf den 1. Januar 2010 gehen alle hoheitlichen Befugnisse der Gemeinden im 

Bereich der Abwasserentsorgung auf die «Abwasser Uri» über. 

1 Auf den 1. Januar 2010 gehen alle hoheitlichen Befugnisse der Gemeinden im 

Bereich der Abwasserentsorgung auf die «Abwasser Uri» über. 

2 Die bisherigen Rechtsnormen der Gemeinden, die die Abwasserentsorgung 

betreffen, gelten auf diesen Zeitpunkt als aufgehoben und die Gemeinden dür-

fen im Bereich der Abwasserentsorgung keine eigenen Rechtsnormen mehr er-

lassen. 

2 Die bisherigen Rechtsnormen der Gemeinden, die die Abwasserentsorgung 

betreffen, gelten auf diesen Zeitpunkt als aufgehoben und die Gemeinden dür-

fen im Bereich der Abwasserentsorgung keine eigenen Rechtsnormen mehr er-

lassen. 

3. Abschnitt: Aufgaben und Verfahren 3. Abschnitt: Aufgaben und Verfahren 

Artikel 26 Aufgaben der «Abwasser Uri» Artikel 26 Aufgaben der «Abwasser Uri» 
1 Die «Abwasser Uri»:  

a) plant die Abwasseranlagen, indem sie generelle oder regionale Entwäs-

serungspläne erstellt, die vom Regierungsrat zu genehmigen sind; 

b) baut Abwasseranlagen, wenn das zur Groberschliessung nötig ist;  

c) betreibt und unterhält die Abwasseranlagen;  

d) erfüllt weitere Aufgaben, die ihr dieses Gesetz oder die Ausführungsbe-

stimmungen dazu übertragen. 

1 Die «Abwasser Uri»:  

a) plant die Abwasseranlagen, indem sie generelle oder regionale Entwäs-

serungspläne erstellt, die vom Regierungsrat zu genehmigen sind; 

b) baut Abwasseranlagen, wenn das zur Groberschliessung der Bauzonen 

oder zur Haupterschliessung von Weilerzonen gemäss kantonalem 

Richtplan nötig ist;  

c) betreibt und unterhält ihre Abwasseranlagen;  

d) erfüllt weitere Aufgaben, die ihr dieses Gesetz oder die Ausführungsbe-

stimmungen dazu übertragen. 
2 Abwasseranlagen im Sinne von Absatz 1 sind:  

a) Abwasserreinigungsanlagen;  

b) Versickerungsanlagen;  

c) Sonderbauwerke wie Pumpstationen, Hochwasserentlastungsanlagen, 

Regenbecken und Ölabscheider;  

d) Leitungen für verschmutztes und nicht verschmutztes Abwasser. 

2 Abwasseranlagen im Sinne von Absatz 1 sind:  

a) Abwasserreinigungsanlagen;  

b) Versickerungsanlagen;  

c) Sonderbauwerke wie Pumpstationen, Hochwasserentlastungsanlagen, 

Regenbecken und Ölabscheider;  

d) Leitungen für verschmutztes und nicht verschmutztes Abwasser. 

3 Keine Abwasseranlagen sind Meliorationsanlagen und Oberflächengewässer, 

auch wenn sie eingedolt sind. 

3 Keine Abwasseranlagen sind Meliorationsanlagen und Oberflächengewässer, 

auch wenn sie eingedolt sind. 

4 Zur Groberschliessung im Sinne von Absatz 1 gehören Abwasseranlagen, die 

die Bauzonen mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen versorgen.  

4 Zur Groberschliessung im Sinne von Absatz 1 gehören Abwasseranlagen, die 

die Bauzonen mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen versorgen. 

 Artikel 26a Begriffe 
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 1 Zur Groberschliessung im Sinne von Artikel 26 Absatz 1 gehören Abwasseran-

lagen, die die Bauzonen mit den hauptsächlichsten Abwasseranlagen versorgen. 

 2 Zur Haupterschliessung im Sinne von Artikel 26 Absatz 1 gehören Abwasseran-

lagen, die die Weilerzonen gemäss kantonalem Richtplan mit den hauptsäch-

lichsten Abwasseranlagen versorgen. 

Artikel 27 Übernahme von Abwasseranlagen Dritter Artikel 2727 Übernahme von Abwasseranlagen Dritter 
1 Die «Abwasser Uri» übernimmt zu Eigentum bestehende Abwasseranlagen 

Dritter, wenn die «Abwasser Uri» die Übernahme als im öffentlichen Interesse 

geboten erachtet. Davon ausgenommen sind Abwasseranlagen der Natio-

nalstrasse, der Kantonsstrassen und der Meliorationsgenossenschaften. 

1 Die «Abwasser Uri» übernimmt zu Eigentum bestehende Abwasseranlagen 

Dritter, wenn die «Abwasser Uri» die Übernahme als im öffentlichen Interesse 

geboten erachtet. Davon ausgenommen sind Abwasseranlagen der Natio-

nalstrasse, der Kantonsstrassen und der Meliorationsgenossenschaften. 

2 Zudem hat die «Abwasser Uri» jene von Dritten erstellte Abwasseranlage zu 

übernehmen, wenn diese mit einer öffentlichen Abwasserreinigungsanlage, 

Versickerungsanlage oder einem öffentlichen Gewässer verbunden ist und 

mehr als eine Liegenschaft erschliesst, sofern die bisherige Eigentümerschaft 

das innert sechs Monaten seit der Fertigstellung dieser Anlage verlangt. 

2 Zudem hat die «Abwasser Uri» jene von Dritten erstellte Abwasseranlage zu 

übernehmen, wenn diese mit einer öffentlichen Abwasserreinigungsanlage, 

Versickerungsanlage oder einem öffentlichen Gewässer verbunden ist und 

mehr als eine Liegenschaft erschliesst, sofern die bisherige Eigentümerschaft 

das innert sechs Monaten seit der Fertigstellung dieser Anlage verlangt. 

3 Die Übernahme von Abwasseranlagen Dritter erfolgt entschädigungslos. 3 Die Übernahme von Abwasseranlagen Dritter erfolgt entschädigungslos. 

Artikel 28 Befugnisse Artikel 28 Befugnisse 

Die «Abwasser Uri»:  

a) setzt in ihrem Aufgabenbereich Recht und erhebt Gebühren. Der Regie-

rungsrat hat diese Rechtserlasse zu genehmigen. Sie sind im Amtsblatt 

zu veröffentlichen; 

b) hat in ihrem Aufgabenbereich das Recht der Ausschliesslichkeit; 

c) kann in ihrem Aufgabenbereich enteignen, sofern die Voraussetzungen 

nach dem kantonalen Gesetz über die Enteignung erfüllt sind; 

d) kann Verträge öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Natur ab-

schliessen; 

e) kann in ihrem Aufgabenbereich Strafverfügungen erlassen. 

Die «Abwasser Uri»:  

a) setzt in ihrem Aufgabenbereich Recht und erhebt Gebühren. Der Regie-

rungsrat hat diese Rechtserlasse zu genehmigen. Sie sind im Amtsblatt 

zu veröffentlichen; 

b) hat in ihrem Aufgabenbereich das Recht der Ausschliesslichkeit; 

c) kann in ihrem Aufgabenbereich enteignen, sofern die Voraussetzungen 

nach dem kantonalen Gesetz über die Enteignung28 erfüllt sind; 

d) kann Verträge öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Natur ab-

schliessen; 

e) kann in ihrem Aufgabenbereich Strafverfügungen erlassen. 

 
27 Fassung gemäss VA vom 13. Februar 2011; in Kraft gesetzt auf den 1. Dezember 2009 (AB vom 7. Januar 2011). 
28 RB 3.3211 
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Artikel 29  Pflichten Artikel 29  Pflichten 

 b) im Allgemeinen 
1 Die «Abwasser Uri» hat die Bauzonen mit Abwasseranlagen der Groberschlies-

sung zu erschliessen. Sie erlässt dazu in Absprache mit der betroffenen Ge-

meinde ein Erschliessungsprogramm. 

1 Die «Abwasser Uri» hat die Bauzonen und die Weilerzonen mit Abwasseranla-

gen der Groberschliessung und der Haupterschliessung zu erschliessen. Sie er-

lässt dazu in Absprache mit der betroffenen Gemeinde ein Erschliessungspro-

gramm. 
 2 Auf eine Haupterschliessung der Weilerzonen kann verzichtet werden, wenn 

Mindestkriterien, namentlich die Anzahl Anschlüsse, der Zustand der bestehen-

den Abwasseranlagen und der Gewässerzustand des Vorfluters, nicht erfüllt 

sind. Die «Abwasser Uri» legt die Mindestkriterien in ihrem Abwasserreglement 

fest.  
2 Sie hat die Abwasseranlagen der Gemeinden und Privaten, die nicht der Gro-

berschliessung dienen, zu beaufsichtigen. 

23 Sie hat die Abwasseranlagen der Gemeinden und Privaten, die nicht der Gro-

berschliessung oder der Haupterschiessung dienen, zu beaufsichtigen. Dazu ge-

hören die an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen Abwasseranlagen 

wie auch dezentrale Kleinkläranlagen und abflusslose Abwassergruben.  

 Artikel 29a  b) im Bereich der permanenten 

 dezentralen Abwasseranlagen 

 1 Permanente dezentrale Abwasseranlagen sind Anlagen, die nicht an die öf-

fentliche Kanalisation angeschlossen sind. 

 2 Der Neubau und die Sanierung von permanenten dezentralen Abwasseranla-

gen erfordern eine technische Prüfung durch die «Abwasser Uri».  

 3 Die «Abwasser Uri» regelt die erforderlichen Bestimmungen zu permanenten 

dezentralen Abwasseranlagen in ihren Bau- und Betriebsvorschriften. 

Artikel 30 Mitwirkungsrechte der Stimmberechtigten 

 a) Inhalt 

Artikel 30 Mitwirkungsrechte der Stimmberechtigten 

 a) Inhalt 
1 Beschlüsse über neue Ausgaben der «Abwasser Uri» von mehr als 10 Mio. 

Franken unterliegen der obligatorischen Volksabstimmung. Vorher dürfen die 

Organe der Gesellschaft keine Verpflichtungen gegenüber Dritten eingehen. 

1 Beschlüsse über neue Ausgaben der «Abwasser Uri» von mehr als 10 Mio. 

Franken unterliegen der obligatorischen Volksabstimmung. Vorher dürfen die 

Organe der Gesellschaft keine Verpflichtungen gegenüber Dritten eingehen. 

2 Folgende Beschlüsse der Organe der «Abwasser Uri» unterstehen der fakulta-

tiven Volksabstimmung:  

2 Folgende Beschlüsse der Organe der «Abwasser Uri» unterstehen der fakulta-

tiven Volksabstimmung:  
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a) Rechtserlasse über Gebühren; 

b) neue Ausgaben von mehr als 5 Mio. Franken. Vor Ablauf der Referen-

dumsfrist dürfen die Organe der Gesellschaft keine Verpflichtungen ge-

genüber Dritten eingehen; 

c) Zusammenschlüsse mit anderen Organisationen. 

a) Rechtserlasse über Gebühren; 

b) neue Ausgaben von mehr als 5 Mio. Franken. Vor Ablauf der Referen-

dumsfrist dürfen die Organe der Gesellschaft keine Verpflichtungen ge-

genüber Dritten eingehen; 

c) Zusammenschlüsse mit anderen Organisationen. 

Artikel 31 b) Verfahren Artikel 31 b) Verfahren 
1 Referendumsbegehren richten sich nach den Bestimmungen der Kantonsver-

fassung und jenen des Gesetzes über die geheimen Wahlen, Abstimmungen 

und die Volksrechte, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Referen-

dumsbegehren sind der «Abwasser Uri» einzureichen. Diese befindet mit einer 

anfechtbaren Verfügung über das Zustandekommen und die Gültigkeit des Re-

ferendumsbegehrens.  

1 Referendumsbegehren richten sich nach den Bestimmungen der Kantonsver-

fassung und jenen des Gesetzes über die geheimen Wahlen, Abstimmungen 

und die Volksrechte29 , soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Referen-

dumsbegehren sind der «Abwasser Uri» einzureichen. Diese befindet mit einer 

anfechtbaren Verfügung über das Zustandekommen und die Gültigkeit des Re-

ferendumsbegehrens. 

2 Die «Abwasser Uri» bereitet die Referendumsabstimmung zuhanden der Ge-

meinden vor. 

2 Die «Abwasser Uri» bereitet die Referendumsabstimmung zuhanden der Ge-

meinden vor. 

3 Die Gemeinden führen die Abstimmung durch. Die Bestimmungen über or-

dentliche Abstimmungen in den einzelnen Gemeinden sind anzuwenden. 

3 Die Gemeinden führen die Abstimmung durch. Die Bestimmungen über or-

dentliche Abstimmungen in den einzelnen Gemeinden sind anzuwenden. 

4 Die Abstimmungsvorlage gilt dann als angenommen, wenn eine einfache 

Mehrheit der Abstimmenden, unabhängig ihrer Gemeindezugehörigkeit, ihr zu-

stimmt. 

4 Die Abstimmungsvorlage gilt dann als angenommen, wenn eine einfache 

Mehrheit der Abstimmenden, unabhängig ihrer Gemeindezugehörigkeit, ihr zu-

stimmt. 

Artikel 32 Gebühren Artikel 32 Gebühren 

Die «Abwasser Uri» erhebt für ihren Aufgabenbereich kostendeckende und ver-

ursachergerechte Gebühren. 

Die «Abwasser Uri» erhebt für ihren Aufgabenbereich kostendeckende und ver-

ursachergerechte Gebühren. 

Artikel 33 Steuern Artikel 33 Steuern 

Die «Abwasser Uri» ist von den Steuern befreit, die Kanton und Gemeinden er-

heben. 

Die «Abwasser Uri» ist von den Steuern befreit, die Kanton und Gemeinden er-

heben. 

 
29 RB 2.1201 
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4. Abschnitt: Leitungsrechte, private Abwasseranlagen und 

Abwassereinleitung 

4. Abschnitt: Leitungsrechte, private Abwasseranlagen und 

 Abwassereinleitung 

Artikel 34  Leitungsrechte Artikel 34 Leitungsrechte 
1 Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer haben die Durchleitung der 

Sammelleitungen unentgeltlich zu dulden. Entsteht dadurch mehr als geringfü-

giger Schaden, hat die «Abwasser Uri» eine entsprechende Entschädigung zu 

leisten. 

1 Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer haben die Durchleitung der 

Sammelleitungen unentgeltlich zu dulden. Entsteht dadurch mehr als geringfü-

giger Schaden, hat die «Abwasser Uri» eine entsprechende Entschädigung zu 

leisten. 

2 Die «Abwasser Uri» ist Eigentümerin der Sammelleitungen. Sie kann die Lei-

tungsrechte im Grundbuch als Personaldienstbarkeit eintragen lassen. 

2 Die «Abwasser Uri» ist Eigentümerin der Sammelleitungen. Sie kann die Lei-

tungsrechte im Grundbuch als Personaldienstbarkeit eintragen lassen. 

Artikel 35 Private Abwasseranlagen Artikel 35 Private Abwasseranlagen 
1 Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer erstellen und unterhalten 

die Abwasseranlagen, die nicht der Groberschliessung dienen. Wenn sie diese 

Aufgabe vertraglich Dritten überbinden, bleiben sie der «Abwasser Uri» gegen-

über dennoch verantwortlich.  

1 Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer erstellen und unterhalten 

die Abwasseranlagen, die nicht der Groberschliessung oder der Haupterschlies-

sung dienen. Wenn sie diese Aufgabe vertraglich Dritten überbinden, bleiben 

sie der «Abwasser Uri» gegenüber dennoch verantwortlich. 

2 Die «Abwasser Uri» kann die Eigentümerinnen und Eigentümer privater Ab-

wasseranlagen verpflichten, Mängel dieser Anlagen zu beheben. 

2 Die «Abwasser Uri» kann die Eigentümerinnen und Eigentümer privater Ab-

wasseranlagen verpflichten, Mängel dieser Anlagen zu beheben. 

Artikel 36 Abwassereinleitung Artikel 36 Abwassereinleitung 
1 Die Einleitung von Abwasser in eine Anlage der «Abwasser Uri» bedarf einer 

Bewilligung dieser Gesellschaft. 

1 Die Einleitung von Abwasser in eine Anlage der «Abwasser Uri» bedarf einer 

Bewilligung dieser Gesellschaft. 

2 Die «Abwasser Uri» kann die Vorbehandlung oder Reinigung von Abwasser, 

das in ihre Anlagen eingeleitet wird, verlangen. 

2 Die «Abwasser Uri» kann die Vorbehandlung oder Reinigung von Abwasser, 

das in ihre Anlagen eingeleitet wird, verlangen. 

3 Sie kann die Einleitung von sauberem Meteorabwasser in ihre Anlagen verwei-

gern. 

3 Sie kann die Einleitung von sauberem Meteorabwasser in ihre Anlagen verwei-

gern. 

 

 

5. Kapitel:  ABFÄLLE UND DEPONIEN 5. Kapitel: ABFÄLLE UND DEPONIEN 

Artikel 37  Abfallplanung  Artikel 37 Abfallplanung 
1 Der Regierungsrat erstellt eine Abfall- und Deponieplanung. Insbesondere er-

mittelt er den Bedarf an Abfallanlagen, um damit Überkapazitäten zu vermei-

den. Die Abfall- und die Deponieplanung sind behördenverbindlich. 

1 Der Regierungsrat erstellt eine Abfall- und Deponieplanung. Insbesondere er-

mittelt er den Bedarf an Abfallanlagen, um damit Überkapazitäten zu vermei-

den. Die Abfall- und die Deponieplanung sind behördenverbindlich. 
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2 Der Regierungsrat bestimmt nach Anhörung der betroffenen Gemeinden die 

Standorte der Abfallanlagen und Deponien. 

2 Der Regierungsrat bestimmt nach Anhörung der betroffenen Gemeinden die 

Standorte der Abfallanlagen und Deponien. 

3 Der Regierungsrat kann Richtlinien erlassen für die Verwertung und Deponie-

rung von Aushubmaterial und mineralischen Bauabfällen. 

3 Der Regierungsrat kann Richtlinien erlassen für die Verwertung und Deponie-

rung von Aushubmaterial und mineralischen Bauabfällen. 

4 Die zuständige Direktion kann für Abfallanlagen Einzugsgebiete festlegen und 

Abfälle bestimmten Anlagen zuweisen. 

4 Die zuständige Direktion30 kann für Abfallanlagen Einzugsgebiete festlegen 

und Abfälle bestimmten Anlagen zuweisen. 

5 Der Bau und der Betrieb von Plätzen und Anlagen für die Entsorgung, die Auf-

bereitung oder die Zwischenlagerung von Abfällen bedürfen einer Bewilligung 

des zuständigen Amts. 

5 Der Bau und der Betrieb von Plätzen und Anlagen für die Entsorgung, die Auf-

bereitung oder die Zwischenlagerung von Abfällen bedürfen einer Bewilligung 

des zuständigen Amts31. 

 Artikel 37a Abfallvermeidung 

 1 Der Regierungsrat legt Massnahmen zur Vermeidung von Abfällen und zur 

Förderung der Kreislaufwirtschaft in einem Reglement fest. 

 2 Er verpflichtet namentlich Verkaufsgeschäfte zur Rücknahme und getrennter 

Sammlung von überflüssigem Verpackungsmaterial. 

 

 

6. Kapitel: SIEDLUNGSABFÄLLE 6. Kapitel: SIEDLUNGSABFÄLLE 

1. Abschnitt:  Aktiengesellschaft 1. Abschnitt: Aktiengesellschaft 

Artikel 38 Pflicht zur Gründung Artikel 38 Pflicht zur Gründung 
1 Die Einwohnergemeinden des Kantons Uri gründen für die Abfallentsorgung 

eine Aktiengesellschaft als kantonal öffentlich-rechtliche Körperschaft nach die-

sem Gesetz. Diese erhält ihre Rechtspersönlichkeit am Tage der Gründung mit 

der übereinstimmenden Begründungserklärung aller Einwohnergemeinden. 

1 Die Einwohnergemeinden des Kantons Uri gründen für die Abfallentsorgung 

eine Aktiengesellschaft als kantonal öffentlich-rechtliche Körperschaft nach die-

sem Gesetz. Diese erhält ihre Rechtspersönlichkeit am Tage der Gründung mit 

der übereinstimmenden Begründungserklärung aller Einwohnergemeinden. 

Artikel 39 Firma, Sitz und Handelsregister Artikel 39 Firma, Sitz und Handelsregister 
1 Die Aktiengesellschaft für die Abfallbewirtschaftung trägt die Firma «Zentrale 

Organisation für Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri (ZAKU)». 

1 Die Aktiengesellschaft für die Abfallbewirtschaftung trägt die Firma «Zentrale 

Organisation für Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri (ZAKU)». 

2 Sie hat ihren Sitz in Attinghausen und ist nicht im Handelsregister eingetragen. 2 Sie hat ihren Sitz in Attinghausen und ist nicht im Handelsregister eingetragen. 

 
30 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
31 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
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Artikel 40 Zweck Artikel 40 Zweck 
1 Die ZAKU stellt im ganzen Kanton die Entsorgung der Siedlungsabfälle sicher. 

Sie ist nicht gewinnorientiert. 

1 Die ZAKU stellt im ganzen Kanton die Entsorgung der Siedlungsabfälle sicher. 

Sie ist nicht gewinnorientiert. 

Artikel 41 Kapital und Aktien Artikel 41 Kapital und Aktien  

Das Aktienkapital der ZAKU beträgt 10 Mio. Franken und ist eingeteilt in eine 

Million Aktien im Nominalwert von 10.– Franken, die auf den Namen lauten 

und voll einbezahlt sind. 

Das Aktienkapital der ZAKU beträgt 10 Mio. Franken und ist eingeteilt in eine 

Million Aktien im Nominalwert von 10.– Franken, die auf den Namen lauten 

und voll einbezahlt sind. 

Artikel 42 Organisation Artikel 42 Organisation 
1 Die ZAKU hat als Organe die Generalversammlung, den Verwaltungsrat und 

die Revisionsstelle. 

1 Die ZAKU hat als Organe die Generalversammlung, den Verwaltungsrat und 

die Revisionsstelle. 

2 Der Landrat regelt Einzelheiten der ZAKU in einer Verordnung, namentlich:  

a) die Befugnisse der Organe;  

b) die Verteilung des Aktienkapitals auf die Gemeinden;  

c) die Art der Bekanntmachung. 

2 Der Landrat regelt Einzelheiten der ZAKU in einer Verordnung, namentlich:  

a) die Befugnisse der Organe;  

b) die Verteilung des Aktienkapitals auf die Gemeinden;  

c) die Art der Bekanntmachung. 
3 Bestimmt das gemeindliche Recht nichts anderes, wählt die Gemeindever-

sammlung die Person, die die Gemeinde an der Generalversammlung vertritt. 

3 Bestimmt das gemeindliche Recht nichts anderes, wählt die Gemeindever-

sammlung die Person, die die Gemeinde an der Generalversammlung vertritt. 

2. Abschnitt: Gründung der Aktiengesellschaft 2. Abschnitt: Gründung der Aktiengesellschaft 

Artikel 43 Gründung und Aktienliberierung Artikel 43 Gründung und Aktienliberierung 
1 Gründerinnen der ZAKU sind die Einwohnergemeinden des Kantons Uri. Sie 

zeichnen die Aktien der neuen Gesellschaft nach der in der Verordnung zu die-

sem Gesetz vorgeschriebenen Verteilung. 

1 Gründerinnen der ZAKU sind die Einwohnergemeinden des Kantons Uri. Sie 

zeichnen die Aktien der neuen Gesellschaft nach der in der Verordnung zu die-

sem Gesetz vorgeschriebenen Verteilung. 

2 Die Gemeinden bezahlen den Nominalwert von 10.– Franken zuzüglich allfälli-
ger Stempelsteuer mittels Sacheinlage ein.  

2 Die Gemeinden bezahlen den Nominalwert von 10.– Franken zuzüglich allfälli-

ger Stempelsteuer mittels Sacheinlage ein. 

3 Als Sacheinlage dienen den 19 Verbandsgemeinden die Vermögenswerte des 
Zweckverbands Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri. Soweit der Aktienüber-
schuss das Aktienkapital übersteigt, gilt er als Agio.  

3 Als Sacheinlage dienen den 19 Verbandsgemeinden die Vermögenswerte des 

Zweckverbands Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri. Soweit der Aktienüber-

schuss das Aktienkapital übersteigt, gilt er als Agio. 

4 Die Gemeinde Seelisberg bezahlt ihren Anteil bar ein oder schuldet diesen der 
ZAKU im Rahmen einer separaten Vereinbarung. Der Anteil von Seelisberg er-
rechnet sich nach dem Ertragswert, der auf der Grundlage der drei letzten Jah-
resrechnungen (2003, 2004, 2005) des Zweckverbands Abfallbewirtschaftung 
im Kanton Uri zu ermitteln ist, wobei der Kapitalisierungssatz 7 Prozent beträgt. 

4 Die Gemeinde Seelisberg bezahlt ihren Anteil bar ein oder schuldet diesen der 

ZAKU im Rahmen einer separaten Vereinbarung. Der Anteil von Seelisberg er-

rechnet sich nach dem Ertragswert, der auf der Grundlage der drei letzten Jah-

resrechnungen (2003, 2004, 2005) des Zweckverbands Abfallbewirtschaftung 
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Dieser Ertragswert ist durch die Einwohnerzahl des ganzen Kantons Uri zu teilen 
und mit derjenigen der Gemeinde Seelisberg zu multiplizieren. Es gelten die Be-
völkerungszahlen am 1. Januar 2006.  

im Kanton Uri zu ermitteln ist, wobei der Kapitalisierungssatz 7 Prozent beträgt. 

Dieser Ertragswert ist durch die Einwohnerzahl des ganzen Kantons Uri zu teilen 

und mit derjenigen der Gemeinde Seelisberg zu multiplizieren. Es gelten die Be-

völkerungszahlen am 1. Januar 2006. 

5 Die Gründerinnen wählen den ersten Verwaltungsrat und die Revisionsstelle.  5 Die Gründerinnen wählen den ersten Verwaltungsrat und die Revisionsstelle. 

Artikel 44 Sacheinlage  Artikel 44 Sacheinlage 
1 Die ZAKU übernimmt zum Zeitpunkt ihrer Gründung mit einem Sacheinlage-
vertrag, der keiner Bestätigung der Revisionsstelle bedarf, vom Zweckverband 
Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri:  

a) dessen Aktiven und Passiven;  

b) alle Vertragsverhältnisse, die der Zweckverband Abfallbewirtschaftung 

Kanton Uri eingegangen ist;  

c) alle Vertragsverhältnisse, die die Gemeinde Seelisberg mit dem Keh-

richtverwertungs- Verband Nidwalden (KVV NW) und dem Zweckver-

band Kehrichtbeseitigung Obwalden (ZVK OW) hinsichtlich der Entsor-

gung von Siedlungsabfällen der Gemeinde Seelisberg eingegangen ist.  

1 Die ZAKU übernimmt zum Zeitpunkt ihrer Gründung mit einem Sacheinlage-
vertrag, der keiner Bestätigung der Revisionsstelle bedarf, vom Zweckverband 
Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri:  

a) dessen Aktiven und Passiven;  

b) alle Vertragsverhältnisse, die der Zweckverband Abfallbewirtschaftung 

Kanton Uri eingegangen ist;  

c) alle Vertragsverhältnisse, die die Gemeinde Seelisberg mit dem Keh-
richtverwertungs- Verband Nidwalden (KVV NW) und dem Zweckver-
band Kehrichtbeseitigung Obwalden (ZVK OW) hinsichtlich der Entsor-
gung von Siedlungsabfällen der Gemeinde Seelisberg eingegangen ist. 

2 Erfasst die Sacheinlage Grundstücke, erfordert der Eigentumsübergang die öf-
fentliche Beurkundung und den Eintrag ins Grundbuch.  

2 Erfasst die Sacheinlage Grundstücke, erfordert der Eigentumsübergang die öf-

fentliche Beurkundung und den Eintrag ins Grundbuch. 

Artikel 45  Rechtsübertragung und Liquidation 

 des Zweckverbands  

Artikel 45  Rechtsübertragung und Liquidation 

 des Zweckverbands 
1 Mit der Gründung der ZAKU gehen alle hoheitlichen Befugnisse der Gemein-

den im Bereich der Abfallentsorgung auf diese über.  

1 Mit der Gründung der ZAKU gehen alle hoheitlichen Befugnisse der Gemein-

den im Bereich der Abfallentsorgung auf diese über. 

2 Die bisherigen Rechtsnormen des Zweckverbands Abfallbewirtschaftung im 

Kanton Uri gelten auf den Zeitpunkt der Gründung als aufgehoben. Der Zweck-

verband Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri wird zum Zeitpunkt der Gründung 

der ZAKU liquidiert.  

2 Die bisherigen Rechtsnormen des Zweckverbands Abfallbewirtschaftung im 

Kanton Uri gelten auf den Zeitpunkt der Gründung als aufgehoben. Der Zweck-

verband Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri wird zum Zeitpunkt der Gründung 

der ZAKU liquidiert. 

3. Abschnitt: Aufgaben und Verfahren 3. Abschnitt: Aufgaben und Verfahren 
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Artikel 46 Aufgaben Artikel 46 Aufgaben 
1 Die ZAKU sorgt dafür, dass im ganzen Kanton Siedlungsabfälle, Gartenabfälle, 

organische Abfälle aus Gewerbebetrieben und Abfälle, deren Inhaberin oder In-

haber nicht ermittelt werden kann oder zahlungsunfähig ist, vorschriftsgemäss 

entsorgt werden.  

1 Die ZAKU sorgt dafür, dass im ganzen Kanton Siedlungsabfälle, Gartenabfälle, 

organische Abfälle aus Gewerbebetrieben und Abfälle, deren Inhaberin oder In-

haber nicht ermittelt werden kann oder zahlungsunfähig ist, vorschriftsgemäss 

entsorgt werden. 

2
 Sie erfüllt weitere Aufgaben, die ihr dieses Gesetz oder die Ausführungsbe-

stimmungen dazu übertragen.  

2
 Sie erfüllt weitere Aufgaben, die ihr dieses Gesetz oder die Ausführungsbe-

stimmungen dazu übertragen. 

Artikel 47 Befugnisse  Artikel 47 Befugnisse 

Die ZAKU:  

a) setzt in ihrem Aufgabenbereich Recht und erhebt Gebühren. Der Regie-

rungsrat hat diese Rechtserlasse zu genehmigen. Sie sind im Amtsblatt 

zu veröffentlichen;  

b) hat das ausschliessliche Recht, Siedlungsabfälle, einschliesslich der Sied-

lungsabfälle aus Gewerbebetrieben, zu entsorgen;  

c) kann in ihrem Aufgabenbereich enteignen, sofern die Voraussetzungen 

nach dem kantonalen Gesetz über die Enteignung erfüllt sind;  

d) kann Verträge öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Natur ab-

schliessen;  

e) kann in ihrem Aufgabenbereich Strafverfügungen erlassen. 

Die ZAKU:  

a) setzt in ihrem Aufgabenbereich Recht und erhebt Gebühren. Der Regie-

rungsrat hat diese Rechtserlasse zu genehmigen. Sie sind im Amtsblatt 

zu veröffentlichen;  

b) hat das ausschliessliche Recht, Siedlungsabfälle und Abfälle vergleich-

barer Zusammensetzung aus Gewerbebetrieben, die gemäss Bundes-

recht in die Zuständigkeit der Kantone fallen, zu entsorgen;  

c) kann in ihrem Aufgabenbereich enteignen, sofern die Voraussetzungen 

nach dem kantonalen Gesetz über die Enteignung32 erfüllt sind;  

d) kann Verträge öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Natur ab-

schliessen; 

e) kann in ihrem Aufgabenbereich Strafverfügungen erlassen. 

 

Artikel 48 Mitwirkungsrechte der  

 Stimmberechtigten 

 a) Inhalt 

Artikel 48 Mitwirkungsrechte der  

 Stimmberechtigten 

 a) Inhalt 
1 Beschlüsse über neue Ausgaben der ZAKU von mehr als 10 Mio. Franken un-
terliegen der obligatorischen Volksabstimmung. Vorher dürfen die Organe der 
Gesellschaft keine Verpflichtungen Dritten gegenüber eingehen. 

1 Beschlüsse über neue Ausgaben der ZAKU von mehr als 10 Mio. Franken un-

terliegen der obligatorischen Volksabstimmung. Vorher dürfen die Organe der 

Gesellschaft keine Verpflichtungen Dritten gegenüber eingehen. 

2 Folgende Beschlüsse der Organe der ZAKU unterstehen der fakultativen Volks-
abstimmung:  

2 Folgende Beschlüsse der Organe der ZAKU unterstehen der fakultativen Volks-
abstimmung:  

 
32 RB 3.3211 
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a) Rechtserlasse über Gebühren;  

b) neue Ausgaben von mehr als 5 Mio. Franken; vor Ablauf der Referen-

dumsfrist dürfen die Organe der Gesellschaft keine Verpflichtungen ge-

genüber Dritten eingehen;  

c) Zusammenschlüsse mit anderen Organisationen. 

a) Rechtserlasse über Gebühren;  

b) neue Ausgaben von mehr als 5 Mio. Franken; vor Ablauf der Referen-

dumsfrist dürfen die Organe der Gesellschaft keine Verpflichtungen ge-

genüber Dritten eingehen; 

c) Zusammenschlüsse mit anderen Organisationen. 

Artikel 49 b) Verfahren Artikel 49 b) Verfahren 
1 Referendumsbegehren richten sich nach den Bestimmungen der Kantonsver-

fassung und jenen des Gesetzes über die geheimen Wahlen, Abstimmungen 

und die Volksrechte, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Referen-

dumsbegehren sind der ZAKU einzureichen. Diese befindet mit einer anfechtba-

ren Verfügung über das Zustandekommen und die Gültigkeit des Referendums-

begehrens. 

1 Referendumsbegehren richten sich nach den Bestimmungen der Kantonsver-

fassung und jenen des Gesetzes über die geheimen Wahlen, Abstimmungen 

und die Volksrechte33, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Referen-

dumsbegehren sind der ZAKU einzureichen. Diese befindet mit einer anfechtba-

ren Verfügung über das Zustandekommen und die Gültigkeit des Referendums-

begehrens. 

2 Die ZAKU bereitet die Referendumsabstimmung zuhanden der Gemeinden 

vor. 

2 Die ZAKU bereitet die Referendumsabstimmung zuhanden der Gemeinden 

vor. 

3 Die Gemeinden führen die Abstimmung durch. Die Bestimmungen über or-

dentliche Abstimmungen in den einzelnen Gemeinden sind anzuwenden. 

3 Die Gemeinden führen die Abstimmung durch. Die Bestimmungen über or-

dentliche Abstimmungen in den einzelnen Gemeinden sind anzuwenden. 

4 Die Abstimmungsvorlage gilt dann als angenommen, wenn eine einfache 

Mehrheit der Abstimmenden, unabhängig ihrer Gemeindezugehörigkeit, ihr zu-

stimmt. 

4 Die Abstimmungsvorlage gilt dann als angenommen, wenn eine einfache 

Mehrheit der Abstimmenden, unabhängig ihrer Gemeindezugehörigkeit, ihr zu-

stimmt. 

Artikel 50 Gebühren Artikel 50 Gebühren 

Die ZAKU erhebt für ihren Aufgabenbereich kostendeckende und verursacher-

gerechte Gebühren. 

Die ZAKU erhebt für ihren Aufgabenbereich kostendeckende und verursacher-

gerechte Gebühren. 

Artikel 51 Steuern Artikel 51 Steuern 

Die ZAKU ist von den Steuern befreit, die Kanton und Gemeinden erheben. Die ZAKU ist von den Steuern befreit, die Kanton und Gemeinden erheben. 

4. Abschnitt: Treibgut in Stauanlagen und auf Seen 4. Abschnitt: Treibgut in Stauanlagen und auf Seen 

Artikel 52 Treibgut in Stauanlagen und auf Seen Artikel 52 Treibgut in Stauanlagen und auf Seen 
1 Die Inhaberin oder der Inhaber des Werks hat Treibgut innerhalb von Stauan-

lagen oder bei Wasserentnahmestellen zu beseitigen. 

1 Die Inhaberin oder der Inhaber des Werks hat Treibgut innerhalb von Stauan-

lagen oder bei Wasserentnahmestellen zu beseitigen. 

 
33 RB 2.1201 
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2 Treibgut ausserhalb von Stauanlagen oder Wasserentnahmestellen und auf 

Seen beseitigt die jeweilige Gewässereigentümerin oder der jeweilige Gewäs-

sereigentümer. 

2 Treibgut ausserhalb von Stauanlagen oder Wasserentnahmestellen und auf 

Seen beseitigt die jeweilige Gewässereigentümerin oder der jeweilige Gewäs-

sereigentümer. 

 

 

7. Kapitel:  AUSFÜHRUNG WEITEREN BUNDESRECHTS 

  IM UMWELTBEREICH 

7.  Kapitel:  REGELUNG WEITERER UMWELT

 BEREICHE  

  WEITEREN BUNDESRECHTS IM 

 UMWELTBEREICH 

1. Abschnitt: Trinkwasserversorgung in Notlagen  1. Abschnitt: Wasserversorgung in Notlagen 

 Artikel 53 Zuständigkeit des Kantons  

 1 Der Regierungsrat legt die Strategie für die Wasserversorgung im Kanton Uri in 

Zusammenarbeit mit den Gemeinden fest und genehmigt die generelle Wasser-

versorgungsplanung der Gemeinden. 

 2 In der Strategie nach Absatz 1 zeigt der Regierungsrat auf, wie eine ausrei-

chende und einwandfreie Wasserversorgung im Kanton Uri langfristig sicherzu-

stellen ist. 

 3 Das zuständige Amt34: 

a) erarbeitet zusammen mit den Gemeinden Massnahmen zur Umsetzung 

der Strategie nach Absatz 1; 

b) berät und unterstützt die Gemeinden bei deren Aufgabenerfüllung;  

c) stellt Arbeitshilfen zur Wasserversorgung zur Verfügung; 

d) stellt die übergeordneten hydrogeologischen Grundlagen für die Was-

serbeschaffung bereit. 

  Artikel 53a Zuständigkeit der Gemeinden  

 1 Die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Trink- und Brauchwasser 

ist Aufgabe der Gemeinden, die sie selber erbringt oder durch Dritte erbringen 

lässt. 

  2 Die Aufgabe gemäss Absatz 1 beschränkt sich innerhalb der Gemeinde auf: 

 
34 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
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a) Bauzonen; 

b) Weilerzonen; 

c) Gebiete, welche von öffentlich-rechtlich organisierten Körperschaften 

mit Trink- und Brauchwasser versorgt werden. 

 3 Im Rahmen der Wasserversorgungsplanung können die Gemeinden: 

a) in begründeten Fällen Gebiete, welche von öffentlich-rechtlich organi-

sierten Körperschaften mit Trink- und Brauchwasser versorgt werden, 

aus ihrem Zuständigkeitsgebiet ausschliessen; 

b) weitere, selbst gewählte Gebiete in ihre Zuständigkeit aufnehmen. 

 4 Sie sorgen dafür, dass die Wasserversorgungen langfristig kostendeckend fi-

nanziert sind. 

 5 Sie setzen die Massnahmen zur Umsetzung der Strategie nach Artikel 53 Ab-

satz 3 Buchstabe a um. 

 Artikel 53b Generelle Wasserversorgungsplanung 

 1 Die Gemeinden erstellen im Rahmen ihrer Zuständigkeit eine generelle Was-

serversorgungsplanung und überprüfen diese mindesten alle zehn Jahre. Die 

generelle Wasserversorgungsplanung ist mit der gemeindlichen Nutzungspla-

nung zu koordinieren. 

 2 Der Regierungsrat bestimmt in einem Reglement, welche Mindestanforderun-

gen die generelle Wasserversorgungsplanung zu erfüllen hat. Er berücksichtigt 

dabei die Empfehlungen des schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfachs 

(SVGW). 

 3 Zwei oder mehrere Gemeinden können eine gemeinsame generelle Wasser-

versorgungsplanung erstellen. 

 Artikel 53c Kantonsbeiträge 

 1 An die fachgerechte Erarbeitung und Änderung der generellen Wasserversor-

gungsplanung leistet der Kanton den Gemeinden 70 Prozent der Planungskos-

ten. 

 2 Der Regierungsrat bestimmt in einem Reglement, was zu den massgeblichen 

Planungskosten zu zählen ist. 
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 3 Die Gemeinde hat den Vorgehensplan und das Beitragsgesuch vorgängig der 

zuständigen Direktion35 zu unterbreiten. 

Artikel 53 Zuständigkeiten Artikel 53d Zuständigkeiten Trinkwasserversorgung in schweren 

 Mangellagen 
1 Das zuständige Amt erstellt Inventare über Wasserversorgungsanlagen, 

Grundwasservorkommen und Quellen, die sich für Trinkwasserversorgung in 

Notlagen eignen. 

1 Das zuständige Amt36 erstellt Inventare und digitale Karten über Wasserver-

sorgungsanlagen, Grundwasservorkommen und Quellen, die sich für die Trink-

wasserversorgung in schweren Mangellagen eignen. 

 2 Die Wasserversorgungen führen nach Vorgabe des Kantons die elektronischen 

Inventare ihrer Wasserversorgungsanlagen. 

2 Es erarbeitet ein Konzept für den Vollzug der Verordnung über die Sicherstel-

lung der Trinkwasserversorgung in Notlagen. Der Regierungsrat genehmigt das 

Konzept und bestimmt die Organisation der Trinkwasserversorgung in Notla-

gen.  

3 Der Regierungsrat erlässt ein Konzept für den Vollzug der Verordnung über die 

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen37 und be-

stimmt die damit verbundene Organisation. 

3 Gestützt auf das Konzept nach Absatz 2 und im Rahmen des Bundesrechts voll-

ziehen die Gemeinden Inhaberinnen und Inhaber von Wasserversorgungsanla-

gen die Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Not-

lagen.  

4 Gestützt auf das Konzept nach Absatz 3 und im Rahmen des Bundesrechts voll-

ziehen die Inhaberinnen und Inhaber von Wasserversorgungsanlagen die Ver-

ordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen schwe-

ren Mangellagen38.  

 5 Die Gemeinden sorgen innerhalb ihres Gemeindegebiets für die Koordination 

des Vollzugs. 

4 Das Laboratorium der Urkantone informiert das zuständige Amt, wenn es bei 

Kontrollen oder Wasseranalysen Beeinträchtigungen des Wassers oder Gefähr-

dungen der Umwelt feststellt. 

6 Das Laboratorium der Urkantone informiert das zuständige Amt39, wenn es bei 

Kontrollen oder Wasseranalysen Beeinträchtigungen des Wassers oder Gefähr-

dungen der Umwelt feststellt. 

2. Abschnitt: Belastete Standorte und Altlasten  2. Abschnitt: Belastete Standorte und Altlasten 

Artikel 54 Kataster der belasteten Standorte Artikel 54 Kataster der belasteten Standorte 
1 Das zuständige Amt erstellt und führt den Kataster der belasteten Standorte. 1 Das zuständige Amt40 erstellt und führt den Kataster der belasteten Standorte. 

 
35 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322) 
36 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
37 SR 531.32 
38 SR 531.32 
39 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
40 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
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2 Der Kataster der belasteten Standorte ist öffentlich zugänglich. 2 Der Kataster der belasteten Standorte ist öffentlich zugänglich. 

 3 Das zuständige Amt41 beurteilt die Überwachungs- und Sanierungsbedürftig-

keit der belasteten Standorte sowie die Ziele und Dringlichkeiten der Vorunter-

suchungen und Sanierungen. Es legt die Untersuchungs-, Überwachungs- und 

Sanierungsmassnahmen fest. 

3. Abschnitt Boden 3. Abschnitt Boden 

Artikel 55 Bodenschutz Artikel 55 Bodenschutz 
1 Der Regierungsrat kann Richtlinien erlassen für den sachgerechten Umgang 

mit dem gewachsenen unbelasteten und belasteten Boden, insbesondere für 

das Ausheben, Zwischenlagern und Wiedereinbringen, für Terrainveränderun-

gen und zur Vermeidung von Bodenerosionen. 

1 Der Regierungsrat kann Richtlinien erlassen für den sachgerechten Umgang 

mit dem gewachsenen unbelasteten und belasteten Boden, insbesondere für 

das Ausheben Abtragen, Zwischenlagern und Wiedereinbringen, für Terrainver-

änderungen und zur Vermeidung von Bodenerosionen. 

2 Er ordnet bei einer Gefährdung der Bodenfruchtbarkeit durch Erosion die not-

wendigen Massnahmen an. 

2 Steht fest oder ist zu erwarten, dass in bestimmten Gebieten Belastungen des 

Bodens die Bodenfruchtbarkeit gefährden, überwacht das zuständige Amt42 die 

Bodenbelastung und führt einen Kataster mit nachweislichen oder erwarteten 

Bodenbelastungen. 

 3 Gefährdet eine chemische, biologische oder physikalische Bodenbelastung 

Menschen, Tiere oder Pflanzen, ordnet das zuständige Amt43 die notwendigen 

Massnahmen an. 

4. Abschnitt: Störfallvorsorge und Schadenwehr 4. Abschnitt Störfallvorsorge und Schadenwehr Schadendienst 

Artikel 56 Störfallvorsorge Artikel 56 Schadendienst 

Das zuständige Amt kann bei einem drohenden oder bereits eingetretenen 

Schadenfall Sofortmassnahmen anordnen, um einen Schadenfall zu vermeiden 

oder das Ausmass eines Schadenfalls einzudämmen. 

1 Das zuständige Amt44 kann bei einem drohenden oder bereits eingetretenen 

Umweltschadenereignis Sofortmassnahmen anordnen, um einen Schadenfall zu 

vermeiden oder das Ausmass eines Schadenfalls einzudämmen. 

 2 Es unterstützt die Einsatzkräfte der Notfallorganisationen bei der Bewältigung 

von Umweltschadenereignissen. Es betreibt dazu einen Bereitschaftsdienst. 

 
41 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
42 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
43 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
44 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
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 3 Der Regierungsrat ordnet das Nähere zum Bereitschaftsdienst in einem Regle-

ment. 

 Artikel 56a Störfallvorsorge 

 1 Betriebe und Anlagen, die der Verordnung über den Schutz vor Störfällen45 un-

terstehen, müssen dem zuständigen Amt46 einen Kurzbericht einreichen. 

 2 Das zuständige Amt47 verfügt bei Bedarf nach den Vorgaben der Verordnung 

über den Schutz vor Störfällen48 die Erstellung einer Risikoermittlung. 

 3 Es ordnet zusätzlich erforderliche Massnahmen an, wenn das Risiko als nicht 

tragbar beurteilt wird. 

Artikel 57 Anlagen mit wassergefährdenden 

 Flüssigkeiten 

 a) im Allgemeinen 

Artikel 57 Anlagen mit wassergefährdenden 

 Flüssigkeiten 

 a) im Allgemeinen 
1 Der ZAKU richtet die notwendigen Sammelstellen für wassergefährdende Flüs-

sigkeiten ein, betreibt diese und sorgt für die unschädliche Verwertung und Be-

seitigung solcher Flüssigkeiten. 

1 Der ZAKU richtet die notwendigen Sammelstellen für wassergefährdende Flüs-

sigkeiten49 ein, betreibt diese und sorgt für die unschädliche Verwertung und 

Beseitigung solcher Flüssigkeiten. 

2 Das zuständige Amt hat Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten oder 

Betriebsstätten mit solchen Anlagen zu bewilligen und deren Anpassung oder 

Ausserbetriebnahme zu verfügen. Sie führt einen Kataster der Anlagen mit was-

sergefährdenden Flüssigkeiten und sorgt dafür, dass diese Anlagen mit Tankvig-

netten versehen werden, wenn sie sich in vorschriftsgemässem Zustand befin-

den. 

2 Das zuständige Amt50 hat Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten oder 

Betriebsstätten mit solchen Anlagen zu bewilligen und deren Anpassung oder 

Ausserbetriebnahme zu verfügen. Es Sie führt einen Kataster der Anlagen mit 

wassergefährdenden Flüssigkeiten und sorgt dafür, dass diese Anlagen mit 

Tankvignetten versehen werden, wenn sie sich in vorschriftsgemässem Zustand 

befinden. 

Artikel 58 b) Tankvignetten Artikel 58 b) Tankvignetten 
1 Bewilligungspflichtige Anlagen zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssig-

keiten sind mit einer zeitlich befristeten Tankvignette zu versehen. 

1 Bewilligungspflichtige Anlagen zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssig-

keiten sind mit einer zeitlich befristeten Tankvignette zu versehen. 

 
45 SR 814.012 
46 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
47 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
48 SR 814.012 
49 SR 814.201 
50 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
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2 Anlagen ohne gültige Tankvignette oder solche mit offensichtlichen Mängeln 

dürfen nicht mehr befüllt und betrieben werden. 

2 Anlagen ohne gültige Tankvignette oder solche mit offensichtlichen Mängeln 

dürfen nicht mehr befüllt und betrieben werden. 

3 Wer wassergefährdende Flüssigkeiten liefert, ist verpflichtet, das zuständige 

Amt zu informieren, sobald sie oder er mangelhafte Anlagen oder solche ohne 

gültige Tankvignette feststellt. 

3 Wer wassergefährdende Flüssigkeiten liefert, ist verpflichtet, das zuständige 

Amt51 zu informieren, sobald sie oder er mangelhafte Anlagen oder solche ohne 

gültige Tankvignette feststellt. 

Artikel 59 Gefahrengutbeauftragte Artikel 59 Gefahrengutbeauftragte 
1 Die zuständigen Amtsstellen sorgen für den Vollzug der Gefahrgutbeauftrag-

tenverordnung. 

1 Die zuständigen Amtsstellen52 sorgen für den Vollzug der Gefahrgutbeauftrag-

tenverordnung53. 

2 Der Regierungsrat bestimmt die Aufgabenteilung zwischen den zuständigen 

Amtsstellen. 

2 Der Regierungsrat bestimmt die Aufgabenteilung zwischen den zuständigen 

Amtsstellen54. 

5. Abschnitt: Luft 5. Abschnitt: Luft 

Artikel 60 Allgemeine Zuständigkeiten Artikel 60 Allgemeine Zuständigkeiten 
1 Die Gemeinden vollziehen die Luftreinhalte-Verordnung bei Bauten und Anla-

gen, namentlich im Baubewilligungsverfahren, soweit dieses Gesetz oder die 

darauf gestützten Vorschriften nichts anderes bestimmen. 

1 Die Gemeinden vollziehen die Luftreinhalte-Verordnung55 bei Bauten und An-

lagen, namentlich im Baubewilligungsverfahren, soweit dieses Gesetz oder die 

darauf gestützten Vorschriften nichts anderes bestimmen. 

2 Das zuständige Amt vollzieht die Luftreinhalte-Verordnung bei Bauten und An-

lagen von Betrieben, die dem Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Ge-

werbe und Handel unterstellt sind. 

2 Das zuständige Amt56 vollzieht die Luftreinhalte-Verordnung57 bei Bauten und 

Anlagen von Betrieben, die dem Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Ge-

werbe und Handel58 unterstellt sind. 

3 Die Behörde, die nach der besonderen Gesetzgebung zuständig ist, Verkehrs-

anlagen zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten, vollzieht die Luftreinhalte-

Verordnung. 

3 Die Behörde, die nach der besonderen Gesetzgebung zuständig ist, Verkehrs-

anlagen zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten, vollzieht die Luftreinhalte-

Verordnung59. 

 
51 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
52 Amt für Kantonspolizei und Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
53 SR 741.622 
54 Amt für Kantonspolizei und Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
55 SR 814.318.142.1 
56 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
57 SR 814.318.142.1 
58 SR 822.11 
59 SR 814.318.142.1 
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4 Das zuständige Amt erlässt Sanierungsverfügungen und gewährt Erleichterun-

gen, falls die Sanierung der Anlage unverhältnismässig wäre. 

4 Das zuständige Amt60 erlässt Sanierungsverfügungen und gewährt Erleichte-

rungen, falls die Sanierung der Anlage unverhältnismässig wäre. 

5 Die zuständige Direktion kann Weisungen über die Kontrolle, die Messungen, 

die Katasterführung und die Zusammenarbeit im Bereich des Vollzugs der Luft-

reinhalte-Verordnung erlassen. 

5 Die zuständige Direktion61 kann Weisungen über die Kontrolle, die Messun-

gen, die Katasterführung und die Zusammenarbeit im Bereich des Vollzugs der 

Luftreinhalte-Verordnung62 erlassen. 

Artikel 61 Besondere Zuständigkeiten 

 a) Kontrolle der Feuerungsanlagen 

Artikel 61 Besondere Zuständigkeiten 

 a) Kontrolle der Feuerungsanlagen 
1 Das zuständige Amt richtet eine wirksame Kontrolle der Feuerungsanlagen 

ein. Sie führt einen Kataster für Öl-, Gas- und Holzfeuerungen. Die Feuerungs-

kontrollen dürfen nur von ausgebildeten Fachleuten durchgeführt werden. 

1 Das zuständige Amt63 richtet eine wirksame Kontrolle der Feuerungsanlagen 

ein. Sie führt einen Kataster für Öl-, Gas- und Holzfeuerungen. Die Feuerungs-

kontrollen dürfen nur von ausgebildeten Fachleuten durchgeführt werden. 

2 Die Kosten der Kontrolle der Feuerungsanlagen sind durch die Anlagebetreiber 

zu tragen. Die administrativen Nebenkosten werden pauschal mit einer kanto-

nal einheitlichen Gebührenvignette erhoben. Das zuständige Amt regelt die Ein-

zelheiten. 

2 Die Kosten der Kontrolle der Feuerungsanlagen sind durch die Anlagebetreiber 

zu tragen. Die administrativen Nebenkosten werden pauschal mit einer kanto-

nal einheitlichen Gebührenvignette erhoben. Das zuständige Amt64 regelt die 

Einzelheiten. 

Artikel 62 b) Abfallverbrennung im Freien Artikel 62 b) Abfallverbrennung im Freien 
1 Die Gemeinden vollziehen das Verbot der Abfallverbrennung in den Feue-

rungsanlagen und im Freien. 

1 Die Gemeinden vollziehen das Verbot der Abfallverbrennung in den Feue-

rungsanlagen und im Freien. 

2 Die zuständige Direktion kann für bestimmte Gebiete das Verbrennen im 

Freien einschränken oder verbieten, wenn übermässige Immissionen zu erwar-

ten sind. 

2 Die zuständige Direktion65 kann für bestimmte Gebiete das Verbrennen im 

Freien einschränken oder verbieten, wenn übermässige Immissionen zu erwar-

ten sind. 

Artikel 63 Massnahmenplan Artikel 63 Massnahmenplan 
1 Der Regierungsrat erlässt den Massnahmenplan Luftreinhaltung und setzt ihn 

um, soweit er dazu zuständig ist. Er unterbreitet den Massnahmenplan den be-

troffenen Kantonen, falls der Plan deren Mitwirkung voraussetzt, und stellt dem 

1 Der Regierungsrat erlässt den Massnahmenplan Luftreinhaltung66 und setzt 

ihn um, soweit er dazu zuständig ist. Er unterbreitet den Massnahmenplan den 

betroffenen Kantonen, falls der Plan deren Mitwirkung voraussetzt, und stellt 

 
60 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
61 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
62 SR 814.318.142.1 
63 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
64 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
65 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
66 Art. 44a USG (SR 814.01) 
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Bund die entsprechenden Anträge, wenn Massnahmen in dessen Zuständigkeit 

fallen. 

dem Bund die entsprechenden Anträge, wenn Massnahmen in dessen Zustän-

digkeit fallen. 

2 Die Gemeinden setzen den Massnahmenplan in ihrem Zuständigkeitsbereich 

um. 

2 Die Gemeinden setzen den Massnahmenplan in ihrem Zuständigkeitsbereich 

um. 

3 Der Massnahmenplan ist behördenverbindlich. Er ist im Amtsblatt öffentlich 

bekannt zu machen. 

3 Der Massnahmenplan ist behördenverbindlich. Er ist im Amtsblatt öffentlich 

bekannt zu machen. 

Artikel 64 Sofortmassnahmen Artikel 64 Sofortmassnahmen 

Der Regierungsrat kann bei einer gesundheitsgefährdenden Luftbelastung zeit-

lich begrenzte Sofortmassnahmen anordnen. Er erlässt dazu nähere Vorschrif-

ten in einem Reglement. 

Der Regierungsrat kann bei einer gesundheitsgefährdenden Luftbelastung zeit-

lich begrenzte Sofortmassnahmen anordnen. Er erlässt dazu nähere Vorschrif-

ten in einem Reglement. 

6. Abschnitt: Lärm 6. Abschnitt: Lärm 

Artikel 65 Allgemeine Zuständigkeiten Artikel 65 Allgemeine Zuständigkeiten 
1 Die Gemeinden vollziehen die Lärmschutz-Verordnung bei Bauten und Anla-

gen, namentlich im Baubewilligungsverfahren, soweit dieses Gesetz oder die 

darauf gestützten Vorschriften nichts anderes bestimmen. Sie ordnen im Rah-

men der Nutzungsplanung den einzelnen Nutzungszonen die Empfindlichkeits-

stufen zu. 

1 Die Gemeinden vollziehen die Lärmschutz-Verordnung67 bei Bauten und Anla-

gen, namentlich im Baubewilligungsverfahren, soweit dieses Gesetz oder die 

darauf gestützten Vorschriften nichts anderes bestimmen. Sie ordnen im Rah-

men der Nutzungsplanung den einzelnen Nutzungszonen die Empfindlichkeits-

stufen zu. 

2 Das zuständige Amt vollzieht die Lärmschutz-Verordnung bei Bauten und Anla-

gen von Betrieben, die dem Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe 

und Handel unterstellt sind. 

2 Das zuständige Amt68 vollzieht die Lärmschutz-Verordnung69 bei Bauten und 

Anlagen von Betrieben, die dem Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Ge-

werbe und Handel70 unterstellt sind. 

3 Das zuständige Amt erlässt Sanierungsverfügungen und gewährt Erleichterun-

gen, falls die Sanierung der Anlage unverhältnismässig wäre. 

3 Das zuständige Amt71 erlässt Sanierungsverfügungen und gewährt Erleichte-

rungen, falls die Sanierung der Anlage unverhältnismässig wäre. 

4 Im Rahmen des Bundesrechts erteilt das zuständige Amt die kantonale Zustim-

mung für Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten. Es legt die Empfindlich-

keitsstufen im Einzelfall fest, wenn diese im Nutzungsplan fehlen. 

4 Im Rahmen des Bundesrechts erteilt das zuständige Amt72 die kantonale Zu-

stimmung für Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten. Es legt die Emp-

findlichkeitsstufen im Einzelfall fest, wenn diese im Nutzungsplan fehlen. 

 
67 SR 814.41 
68 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
69 SR 814.41 
70 SR 822.11 
71 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
72 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
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Artikel 66 Zuständigkeit bei Verkehrsanlagen Artikel 66 Zuständigkeit bei Verkehrsanlagen 
1 Die Behörde, die nach der besonderen Gesetzgebung zuständig ist, Verkehrs-

anlagen zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten, vollzieht in diesem Bereich 

die Lärmschutz-Verordnung, sofern dieses Gesetz nicht eine andere Zuständig-

keit festlegt. 

1 Die Behörde, die nach der besonderen Gesetzgebung zuständig ist, Verkehrs-

anlagen zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten, vollzieht in diesem Bereich 

die Lärmschutz-Verordnung73, sofern dieses Gesetz nicht eine andere Zustän-

digkeit festlegt. 

2 Sie hat insbesondere bei bestehenden Verkehrsanlagen die Lärmkataster zu 

erstellen und nachzuführen, Sanierungsprogramme auszuarbeiten, die erfor-

derlichen Sanierungen durchzuführen und die erforderlichen Schallschutzmass-

nahmen an bestehenden Gebäuden zu verfügen. 

2 Sie hat insbesondere bei bestehenden Verkehrsanlagen die Lärmkataster zu 

erstellen und nachzuführen, Sanierungsprogramme auszuarbeiten, die erfor-

derlichen Sanierungen durchzuführen und die erforderlichen Schallschutzmass-

nahmen an bestehenden Gebäuden zu verfügen. 

7. Abschnitt: Erschütterungen 7. Abschnitt: Erschütterungen 

Artikel 67 Artikel 67 
1 Die Gemeinden vollziehen das Bundesrecht über Erschütterungen bei Bauten 

und Anlagen, namentlich im Baubewilligungsverfahren, soweit dieses Gesetz 

oder die darauf gestützten Vorschriften nichts anderes bestimmen. 

1 Die Gemeinden vollziehen das Bundesrecht über Erschütterungen bei Bauten 

und Anlagen, namentlich im Baubewilligungsverfahren, soweit dieses Gesetz 

oder die darauf gestützten Vorschriften nichts anderes bestimmen. 

2 Baubewilligungen für Bauten und Anlagen, die zu schädlichen oder lästigen Er-

schütterungen führen, dürfen nur erteilt werden, wenn das zuständige Amt zu-

stimmt. 

2 Baubewilligungen für Bauten und Anlagen, die zu schädlichen oder lästigen Er-

schütterungen führen, dürfen nur erteilt werden, wenn das zuständige Amt74 

zustimmt. 

3 Das zuständige Amt erlässt Sanierungsverfügungen und gewährt Erleichterun-

gen, falls die Sanierung der Anlage unverhältnismässig wäre. 

3 Das zuständige Amt75 erlässt Sanierungsverfügungen und gewährt Erleichte-

rungen, falls die Sanierung der Anlage unverhältnismässig wäre. 

4 Inhaberinnen und Inhaber von Bauten und Anlagen, die zu schädlichen oder 

lästigen Erschütterungen führen, sind verpflichtet, die nötigen Messungen und 

Abklärungen durchzuführen oder zu dulden. 

4 Inhaberinnen und Inhaber von Bauten und Anlagen, die zu schädlichen oder 

lästigen Erschütterungen führen, sind verpflichtet, die nötigen Messungen und 

Abklärungen durchzuführen oder zu dulden. 

 
73 SR 814.41 
74 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
75 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
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8. Abschnitt: Strahlenschutz 8. Abschnitt: Strahlenschutz 

Artikel 68 Allgemeine Zuständigkeit Artikel 68 Allgemeine Zuständigkeit 
1 Das zuständige Amt vollzieht das Bundesrecht über den Strahlenschutz, soweit 

die Kantone mit dem Vollzug beauftragt sind. 

1 Das zuständige Amt76 vollzieht das Bundesrecht über den Strahlenschutz, so-

weit die Kantone mit dem Vollzug beauftragt sind. 

2 Es führt insbesondere die notwendigen Radonmessungen durch und teilt die 

Gemeinden entsprechend der auf ihrem Gebiet angetroffenen Radonbelastung 

nach den Vorgaben des Bundes ein. Es kann gegenüber Gebäudeeigentümerin-

nen oder Gebäudeeigentümern Messungen anordnen. 

2 Es führt insbesondere die notwendigen Radonmessungen durch und teilt die 

Gemeinden entsprechend der auf ihrem Gebiet angetroffenen Radonbelastung 

nach den Vorgaben des Bundes ein. Es kann gegenüber Gebäudeeigentümerin-

nen oder Gebäudeeigentümern Messungen anordnen. 

3 Das zuständige Amt ordnet im Rahmen des Bundesrechts die notwendigen 

Massnahmen bei Bauten und Anlagen gegen übermässige Radonbelastung an. 

3 Das zuständige Amt77 ordnet im Rahmen des Bundesrechts die notwendigen 

Massnahmen bei Bauten und Anlagen gegen übermässige Radonbelastung an. 

4 Baubewilligungen für Bauten und Anlagen in Gebieten mit übermässiger Ra-

donbelastung dürfen nur erteilt werden, wenn das zuständige Amt zustimmt. 

4 Baubewilligungen für Bauten und Anlagen in Gebieten mit übermässiger Ra-

donbelastung dürfen nur erteilt werden, wenn das zuständige Amt [75] zu-

stimmt. 

Artikel 69 Nichtionisierende elektromagnetische Strahlung Artikel 69 Nichtionisierende elektromagnetische Strahlung 
1 Die zuständige Baubehörde darf Bauten oder Anlagen, die zu Emissionen von 

nichtionisierenden elektromagnetischen Strahlen führen, nur bewilligen, wenn 

das zuständige Amt dem zustimmt. Zu diesem Zweck hat sie dem zuständigen 

Amt die Gesuchsunterlagen vor der Erteilung der Bewilligung mit den erforderli-

chen Angaben über die Strahlenemissionen und –immissionen zur Beurteilung 

zuzustellen. 

1 Die zuständige Baubehörde darf Bauten oder Anlagen, die zu Emissionen von 

nichtionisierenden elektromagnetischen Strahlen führen, nur bewilligen, wenn 

das zuständige Amt78 dem zustimmt. Zu diesem Zweck hat sie dem zuständigen 

Amt79 die Gesuchsunterlagen vor der Erteilung der Bewilligung mit den erfor-

derlichen Angaben über die Strahlenemissionen und –immissionen zur Beurtei-

lung zuzustellen. 

2 Das zuständige Amt kontrolliert die Einhaltung der Bestimmungen der Verord-

nung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung. Es erlässt Sanierungs-

verfügungen und bewilligt Ausnahmen bei der Änderung alter Anlagen. 

2 Das zuständige Amt80 kontrolliert die Einhaltung der Bestimmungen der Ver-

ordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung81. Es erlässt Sanie-

rungsverfügungen und bewilligt Ausnahmen bei der Änderung alter Anlagen. 

 
76 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
77 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
78 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
79 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
80 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
81 SR 814.710 
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3 Die Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen sind verpflichtet, auf Verlangen 

des zuständigen Amts die nötigen Messungen und Abklärungen durchzuführen 

oder zu dulden. 

3 Die Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen sind verpflichtet, auf Verlangen 

des zuständigen Amts82 die nötigen Messungen und Abklärungen durchzufüh-

ren oder zu dulden. 

4 Das zuständige Amt ordnet bei Anlagen, für die in der Verordnung über den 

Schutz vor nichtionisierender Strahlung keine Grenzwerte enthalten sind, Emis-

sionsbegrenzungen an. Es kann ergänzende und verschärfte Emissionsbegren-

zungen anordnen, sofern die Immissionsgrenzwerte überschritten werden. 

4 Das zuständige Amt83 ordnet bei Anlagen, für die in der Verordnung über den 

Schutz vor nichtionisierender Strahlung84 keine Grenzwerte enthalten sind, 

Emissionsbegrenzungen an. Es kann ergänzende und verschärfte Emissionsbe-

grenzungen anordnen, sofern die Immissionsgrenzwerte überschritten werden. 

5 Die zuständige Direktion kann Weisungen erlassen über die Kontrolle und die 

Meldepflicht bei neuen und bei der Änderung bestehender Anlagen, die zu 

Emissionen von nichtionisierenden elektromagnetischen Strahlen führen. 

5 Die zuständige Direktion85 kann Weisungen erlassen über die Kontrolle und 

die Meldepflicht bei neuen und bei der Änderung bestehender Anlagen, die zu 

Emissionen von nichtionisierenden elektromagnetischen Strahlen führen. 

9. Abschnitt: Schall-, Laser- und Lichtschutz 9. Abschnitt: Schall-, Laser- und Lichtschutz 

Artikel 70 Schall- und Laserschutzschutz Artikel 70 Schall- und Laserschutzschutz 
1 Das zuständige Amt vollzieht die Bestimmungen der Schall- und Laserverord-

nung. 

1 Das zuständige Amt86 vollzieht die Bestimmungen der Verordnung zum Bun-

desgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung 

und Schall87 im Bereich Veranstaltungen mit Schall. 

2 Es kann bei übermässigen Schall- und Laserbelastungen unmittelbar Schutz-

massnahmen anordnen. 

2 Es kann bei übermässigen Schall- und Laserbelastungen unmittelbar Schutz-

massnahmen anordnen. 

 3 Im Übrigen vollzieht das für das Gesundheitswesen zuständig Amt88 die Ver-

ordnung zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtioni-

sierende Strahlung und Schall89, soweit nicht der Bund zuständig ist. 

 
82 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
83 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
84 SR 814.710 
85 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
86 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
87 SR 814.711 
88 Amt für Gesundheit; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
89 SR 814.711 
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Artikel 71 Lichtschutz Artikel 71 Lichtschutz 
1 Die Gemeinden vollziehen das Bundesrecht über den Lichtschutz bei Bauten 

und Anlagen, namentlich im Baubewilligungsverfahren, soweit dieses Gesetz 

oder die darauf gestützten Vorschriften nichts anderes bestimmen. 

1 Die Gemeinden vollziehen das Bundesrecht über den Lichtschutz bei Bauten 

und Anlagen, namentlich im Baubewilligungsverfahren, soweit dieses Gesetz 

oder die darauf gestützten Vorschriften nichts anderes bestimmen. 

2 Baubewilligungen für Bauten und Anlagen, die zu schädlichen oder lästigen 

Lichteinwirkungen führen, dürfen nur erteilt werden, wenn das zuständige Amt 

[86] zustimmt.  

2 Baubewilligungen für Bauten und Anlagen, die zu schädlichen oder lästigen 

Lichteinwirkungen führen, dürfen nur erteilt werden, wenn das zuständige Amt 

[86] zustimmt. 

3 Das zuständige Amt erlässt Sanierungsverfügungen und gewährt Erleichterun-

gen, falls die Sanierung der Anlage unverhältnismässig wäre. 

3 Das zuständige Amt90 erlässt Sanierungsverfügungen und gewährt Erleichte-

rungen, falls die Sanierung der Anlage unverhältnismässig wäre. 

4 Inhaberinnen und Inhaber von Bauten und Anlagen, die zu schädlichen oder 

lästigen Lichteinwirkungen führen, sind verpflichtet, die nötigen Messungen 

und Abklärungen durchzuführen oder zu dulden. 

4 Inhaberinnen und Inhaber von Bauten und Anlagen, die zu schädlichen oder 

lästigen Lichteinwirkungen führen, sind verpflichtet, die nötigen Messungen 

und Abklärungen durchzuführen oder zu dulden. 

10. Abschnitt: Chemikalien und Organismen 10. Abschnitt: Chemikalien und Organismen 

Artikel 72 Zuständigkeiten Artikel 72 Zuständigkeiten 
1 Das Labor der Urkantone vollzieht das Chemikaliengesetz und das Gentechnik-

gesetz, sofern dieses Gesetz oder die darauf gestützten Ausführungsbestim-

mungen keine besonderen Zuständigkeiten festlegen. Es informiert das zustän-

dige Amt über die Ergebnisse der Vollzugskontrolle. 

1 Das Labor der Urkantone vollzieht das Chemikaliengesetz91 und das Gentech-

nikgesetz92, sofern dieses Gesetz oder die darauf gestützten Ausführungsbe-

stimmungen keine besonderen Zuständigkeiten festlegen. Es informiert das zu-

ständige Amt93 über die Ergebnisse der Vollzugskontrolle. 

2 Der Regierungsrat kann in einem Reglement abweichende Zuständigkeiten 

festlegen. 

2 Der Regierungsrat kann in einem Reglement abweichende Zuständigkeiten 

festlegen. 

3 Die Behörde, die nach der besonderen Gesetzgebung zuständig ist, Verkehrs-

anlagen zu betreiben und zu unterhalten, erstellt ein Routenverzeichnis, das 

aufzeigt, welche Auftaumittel sie im Sinne des Chemikalienrechts wo und in 

welchem Ausmass verwenden will. Das Verzeichnis ist vom zuständigen Amt zu 

genehmigen. 

3 Die Behörde, die nach der besonderen Gesetzgebung zuständig ist, Verkehrs-

anlagen zu betreiben und zu unterhalten, erstellt ein Routenverzeichnis, das 

aufzeigt, welche Auftaumittel sie im Sinne des Chemikalienrechts wo und in 

welchem Ausmass verwenden will. Das Verzeichnis ist vom zuständigen Amt94 

zu genehmigen. 

 
90 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
91 SR 813.1 
92 SR 814.91 
93 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
94 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
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4 Das für die Landwirtschaft zuständige Amt bietet für die Verwendung von 

Pflanzenbehandlungsmitteln, von Düngern und diesen gleichgestellten Erzeug-

nissen eine Fachberatung an. 

4 Das für die Landwirtschaft zuständige Amt95 bietet für die Verwendung von 

Pflanzenbehandlungsmitteln, von Düngern und diesen gleichgestellten Erzeug-

nissen eine Fachberatung an. 

11. Abschnitt: Umweltverträglichkeitsprüfung 11. Abschnitt: Umweltverträglichkeitsprüfung 

Artikel 73 Massgebliches Verfahren  Artikel 73 Massgebliches Verfahren 

Im Rahmen des Bundesrechts bestimmt der Regierungsrat in einem Reglement 

das Verfahren, das für die Prüfung der Umweltverträglichkeit massgeblich ist. 

Im Rahmen des Bundesrechts bestimmt der Regierungsrat in einem Reglement 

das Verfahren, das für die Prüfung der Umweltverträglichkeit massgeblich ist. 

 12. Abschnitt: Klima 

 Artikel 73a Allgemeine Zuständigkeit  

 1 Der Regierungsrat erlässt eine Strategie und einen Plan mit Massnahmen zur 

Anpassung an den Klimawandel und zum Schutz des Klimas und setzt diese um. 

 2 Das zuständige Amt96 koordiniert die Umsetzung der Strategie und der Mass-

nahmen nach Absatz 1, beschafft die Grundlagen zur Anpassung an den Klima-

wandel und zum Klimaschutz und informiert den Bund. 

 

 

8. Kapitel: FINANZIELLE BESTIMMUNGEN 8. Kapitel: FINANZIELLE BESTIMMUNGEN 

Artikel 74 Förderungsbeiträge Artikel 74 Förderungsbeiträge 
1 Im Rahmen des Bundesrechts kann der Kanton Massnahmen zugunsten der 

Umwelt und der Gewässer finanziell unterstützen. 

1 Im Rahmen des Bundesrechts kann der Kanton Massnahmen zugunsten der 

Umwelt und der Gewässer finanziell unterstützen. 

2 Der Landrat bewilligt die entsprechenden Ausgaben abschliessend.  2 Der Landrat bewilligt die entsprechenden Ausgaben abschliessend. 

Artikel 75 Gebühren Artikel 75 Gebühren 

Gebühren für Amtshandlungen, Verfügungen und Dienstleistungen nach die-

sem Gesetz oder darauf gestützter Ausführungsbestimmungen richten sich 

nach der kantonalen Gebührenverordnung und dem dazugehörigen Reglement. 

Gebühren für Amtshandlungen, Verfügungen und Dienstleistungen nach die-

sem Gesetz oder darauf gestützter Ausführungsbestimmungen richten sich 

nach der kantonalen Gebührenverordnung97 und dem dazugehörigen Regle-

ment98. 

 
95 Amt für Landwirtschaft; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
96 Amt für Umwelt; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
97 RB 3.2512 
98 RB 3.2521 
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Artikel 76 Gesetzliches Grundpfand Artikel 76 Gesetzliches Grundpfand 
1 Zur Sicherstellung der Kosten, die der Grundeigentümerin oder dem Grundei-

gentümer als verursachende Person rechtskräftig auferlegt worden sind, be-

steht zugunsten der Rechtsperson, für die die verfügende Behörde handelt, ein 

gesetzliches Pfandrecht nach Artikel 836 ZGB an den betreffenden Grundstü-

cken. 

1 Zur Sicherstellung der Kosten, die der Grundeigentümerin oder dem Grundei-

gentümer als verursachende Person rechtskräftig auferlegt worden sind, be-

steht zugunsten der Rechtsperson, für die die verfügende Behörde handelt, ein 

gesetzliches Pfandrecht nach Artikel 836 ZGB99 an den betreffenden Grundstü-

cken. 

2 Das gesetzliche Pfandrecht entsteht mit der Rechtskraft der Kostenverfügung 

ohne Eintragung im Grundbuch. Pfandrechte, die zu diesem Zeitpunkt bereits 

im Grundbuch eingetragen sind, gehen im Rang vor. 

2 Das gesetzliche Pfandrecht entsteht mit der Rechtskraft der Kostenverfügung 

ohne Eintragung im Grundbuch. Pfandrechte, die zu diesem Zeitpunkt bereits 

im Grundbuch eingetragen sind, gehen im Rang vor. 

3 Das gesetzliche Pfandrecht erlischt nach Ablauf von zwölf Monaten seit der 

rechtskräftigen Kostenverfügung, wenn die verfügende Behörde innert dieser 

Frist keinen Eintrag im Grundbuch verlangt. 

3 Das gesetzliche Pfandrecht erlischt nach Ablauf von zwölf Monaten seit der 

rechtskräftigen Kostenverfügung, wenn die verfügende Behörde innert dieser 

Frist keinen Eintrag im Grundbuch verlangt. 

4 Für die Kosten einer Ersatzvornahme besteht auf dem Grundstück, auf dem 

sie durchgeführt werden muss, ein den übrigen Pfandrechten im Rang vorge-

hendes gesetzliches Pfandrecht ohne Eintrag im Grundbuch für die Dauer von 

zwei Jahren seit Fälligkeit der Kostenverfügung. 

4 Für die Kosten einer Ersatzvornahme besteht auf dem Grundstück, auf dem 

sie durchgeführt werden muss, ein den übrigen Pfandrechten im Rang vorge-

hendes gesetzliches Pfandrecht ohne Eintrag im Grundbuch für die Dauer von 

zwei Jahren seit Fälligkeit der Kostenverfügung. 

Artikel 77 Kostenpflicht bei Altlasten Artikel 77 Kostenpflicht bei Altlasten 
1 Die Gemeinden tragen die Kosten der Untersuchung, Überwachung oder Sa-

nierung einer Altlast auf ihrem Gemeindegebiet, wenn keine Verursacherin 

oder kein Verursacher ermittelt werden kann oder wenn diese oder dieser zah-

lungsunfähig ist. 

1 Die Gemeinden tragen die Kosten der Untersuchung, Überwachung oder Sa-

nierung einer Altlast auf ihrem Gemeindegebiet, wenn keine Verursacherin 

oder kein Verursacher ermittelt werden kann oder wenn diese oder dieser zah-

lungsunfähig ist. 

2 Der Kanton vergütet den Gemeinden die Hälfte dieser Kosten. 2 Der Kanton vergütet den Gemeinden die Hälfte dieser Kosten. 

Artikel 78 Kantonale Aufwendungen Artikel 78 Kantonale Aufwendungen 

Ausgaben, die der Kanton im Rahmen des Vollzugs dieses Gesetzes oder der da-

zugehörigen Ausführungsverordnungen zu tragen hat, bewilligt der Landrat ab-

schliessend. 

Ausgaben, die der Kanton im Rahmen des Vollzugs dieses Gesetzes oder der da-

zugehörigen Ausführungsverordnungen zu tragen hat, bewilligt der Landrat ab-

schliessend. 

 

 

 
99 SR 210 
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9. Kapitel: VERFAHREN UND VOLLZUG 9. Kapitel: VERFAHREN UND VOLLZUG 

Artikel 79 Verfahren und Rechtsmittel Artikel 79 Verfahren und Rechtsmittel 
1 Soweit dieses Gesetz oder die darauf gestützten Vorschriften nichts anderes 

bestimmen, richten sich das Verfahren und der Vollzug nach der Verordnung 

über die Verwaltungsrechtspflege. 

1 Soweit dieses Gesetz oder die darauf gestützten Vorschriften nichts anderes 

bestimmen, richten sich das Verfahren und der Vollzug nach der Verordnung 

über die Verwaltungsrechtspflege100. 

2 Übertragen der Kanton, die Gemeinden oder die gemeinsamen Rechtsträger 
Dritten hoheitliche Befugnisse, sind deren Verfügungen direkt mit Verwaltungs-
beschwerde beim Regierungsrat anfechtbar. 

2 Übertragen der Kanton, die Gemeinden oder die gemeinsamen Rechtsträger 

Dritten hoheitliche Befugnisse, sind deren Verfügungen direkt mit Verwaltungs-

beschwerde beim Regierungsrat anfechtbar. 

3 Die zuständigen Behörden koordinieren ihre Massnahmen zum Schutze der 
Umwelt und ihre Verfügungen mit den anderen betroffenen Behörden. 

3 Die zuständigen Behörden koordinieren ihre Massnahmen zum Schutze der 

Umwelt und ihre Verfügungen mit den anderen betroffenen Behörden. 

Artikel 80 Behördenbeschwerde und Parteirechte Artikel 80 Behördenbeschwerde und Parteirechte 
1 Die zuständige Direktion kann Verfügungen der Gemeinden, der gemeinsamen 

Rechtsträger oder Dritter, die sich auf dieses Gesetz oder auf dessen Ausfüh-

rungsbestimmungen stützen, mit den ordentlichen Rechtsmitteln anfechten. 

Solche Verfügungen sind ihr gleichzeitig wie den Betroffenen mitzuteilen. 

1 Die zuständige Direktion101 kann Verfügungen der Gemeinden, der gemeinsa-

men Rechtsträger oder Dritter, die sich auf dieses Gesetz oder auf dessen Aus-

führungsbestimmungen stützen, mit den ordentlichen Rechtsmitteln anfechten. 

Solche Verfügungen sind ihr gleichzeitig wie den Betroffenen mitzuteilen. 

2 Die zuständige Direktion kann im Strafverfahren Parteirechte ausüben. Ihr 

sind alle Polizeirapporte, die sich auf dieses Gesetz oder dessen Ausführungsbe-

stimmungen stützen, umgehend zuzustellen. Die betreffenden Verfügungen 

und Urteile der Strafbehörden sind der zuständigen Direktion und den Betroffe-

nen gleichzeitig mitzuteilen. 

2 Die zuständige Direktion102 kann im Strafverfahren Parteirechte ausüben. Ihr 

sind alle Polizeirapporte, die sich auf dieses Gesetz oder dessen Ausführungsbe-

stimmungen stützen, umgehend zuzustellen. Die betreffenden Verfügungen 

und Urteile der Strafbehörden sind der zuständigen Direktion und den Betroffe-

nen gleichzeitig mitzuteilen. 

Artikel 81 Zutrittsrecht und Auskunftspflicht Artikel 81 Zutrittsrecht und Auskunftspflicht 

Wer die Herrschaft über Anlagen hat, die diesem Gesetz oder dessen Ausfüh-

rungsbestimmungen unterstehen, hat den zuständigen Behörden und den mit 

Kontrollen beauftragten Personen jederzeit Zutritt zu gewähren, ihnen die er-

forderlichen Auskünfte zu erteilen und Untersuchungen in und um die Anlagen 

zu dulden. 

Wer die Herrschaft über Anlagen hat, die diesem Gesetz oder dessen Ausfüh-

rungsbestimmungen unterstehen, hat den zuständigen Behörden und den mit 

Kontrollen beauftragten Personen jederzeit Zutritt zu gewähren, ihnen die er-

forderlichen Auskünfte zu erteilen und Untersuchungen in und um die Anlagen 

zu dulden. 

Artikel 82 Anmerkung im Grundbuch Artikel 82 Anmerkung im Grundbuch 

 
100 RB 2.2345 
101 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
102 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
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1 Bedingungen und Auflagen, die gestützt auf dieses Gesetz oder dessen Aus-

führungsbestimmungen verfügt worden sind, können auf Kosten der betroffe-

nen Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümer im Grundbuch angemerkt 

werden. 

1 Bedingungen und Auflagen, die gestützt auf dieses Gesetz oder dessen Aus-

führungsbestimmungen verfügt worden sind, können auf Kosten der betroffe-

nen Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümer im Grundbuch angemerkt 

werden. 

2 Die zuständigen Behörden können öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrän-

kungen im Grundbuch anmerken lassen. 

2 Die zuständigen Behörden können öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrän-

kungen im Grundbuch anmerken lassen. 

Artikel 83 Sicherheitsleistung  Artikel 83 Sicherheitsleistung 

Um sicherzustellen, dass Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, kann die 

verfügende Behörde eine angemessene Sicherheit verlangen. 

Um sicherzustellen, dass Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, kann die 

verfügende Behörde eine angemessene Sicherheit verlangen. 

Artikel 84 Ersatzvornahme gegenüber Behörden Artikel 84 Ersatzvornahme gegenüber Behörden 

Unterlässt es die zuständige Behörde, die Befugnisse und Verantwortlichkeiten 

nach diesem Gesetz oder dessen Ausführungsbestimmungen ausreichend und 

rechtzeitig wahrzunehmen, kann die zuständige Direktion auf deren Kosten Er-

satzmassnahmen verfügen. Sie hat die betroffene Behörde vorher anzuhören 

und ihr eine Frist zu setzen, um ihre Pflichten wahrzunehmen. 

Unterlässt es die zuständige Behörde, die Befugnisse und Verantwortlichkeiten 

nach diesem Gesetz oder dessen Ausführungsbestimmungen ausreichend und 

rechtzeitig wahrzunehmen, kann die zuständige Direktion103 auf deren Kosten 

Ersatzmassnahmen verfügen. Sie hat die betroffene Behörde vorher anzuhören 

und ihr eine Frist zu setzen, um ihre Pflichten wahrzunehmen. 

Artikel 85 Enteignung Artikel 85 Enteignung 

Für Enteignungen durch den Kanton, die Gemeinden oder die gemeinsamen 

Rechtsträger gilt das kantonale Enteignungsrecht. 

Für Enteignungen durch den Kanton, die Gemeinden oder die gemeinsamen 

Rechtsträger gilt das kantonale Enteignungsrecht. 

Artikel 86 Strafen Artikel 86 Strafen 
1 Mit Busse bis zu 50 000.– Franken wird bestraft, wer: 

a)  der gesetzlichen Vorsorge- und Sorgfaltspflicht nicht nachkommt; 

b)  Einzelverfügungen, die gestützt auf dieses Gesetz erlassen werden, 

nicht befolgt; 

c)  der Meldepflicht nicht nachkommt; 

d)  den zuständigen Behörden oder den mit Kontrollen beauftragten Stel-

len den Zutritt verweigert. 

1 Mit Busse bis zu 50 000.– Franken wird bestraft, wer: 

a)  der gesetzlichen Vorsorge- und Sorgfaltspflicht nicht nachkommt; 

b)  Einzelverfügungen, die gestützt auf dieses Gesetz erlassen werden, 

nicht befolgt; 

c)  der Meldepflicht nicht nachkommt; 

d)  den zuständigen Behörden oder den mit Kontrollen beauftragten Stel-

len den Zutritt verweigert. 

2 Vorbehalten bleiben die Strafbestimmungen des Bundesrechts. 2 Vorbehalten bleiben die Strafbestimmungen des Bundesrechts. 

 

 

 
103 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; siehe Organisationsreglement (RB 2.3322). 
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10. Kapitel: SCHLUSSBESTIMMUNGEN 10. Kapitel: SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 87 Ausführungsbestimmungen Artikel 87 Ausführungsbestimmungen 
1 Der Landrat erlässt die Verordnungen, die dieses Gesetz verlangt. 1 Der Landrat erlässt die Verordnungen104 , die dieses Gesetz verlangt. 

2 Der Regierungsrat vollzieht dieses Gesetz. Er ordnet das Nähere in einem Reg-
lement. 

2 Der Regierungsrat vollzieht dieses Gesetz. Er ordnet das Nähere in einem Reg-

lement. 

Artikel 88 Aufhebung bisherigen Rechts Artikel 88 Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 27. September 1981 über den Gewässerschutz wird aufgeho-

ben. 

Das Gesetz vom 27. September 1981 über den Gewässerschutz wird aufgeho-

ben. 

Artikel 89 Änderung bisherigen Rechts Artikel 89 Änderung bisherigen Rechts 

…   

Artikel 90 Übergangsbestimmungen 

 a) «Abwasser Uri» 

Artikel 90 Übergangsbestimmungen 

 a) «Abwasser Uri»  
1 Die Aktiengesellschaft für die Abwasserentsorgung ist bis am 1. Juli 2007 zu 

gründen. Am 1. Januar 2008 muss ihr Abwasserreglement in Kraft sein. Bis am 

1. Januar 2010 ist die Sachübernahme der Abwasseranlagen abgeschlossen. 

1 Die Aktiengesellschaft für die Abwasserentsorgung ist bis am 1. Juli 2007 zu 

gründen. Am 1. Januar 2008 muss ihr Abwasserreglement in Kraft sein. Bis am 

1. Januar 2010 ist die Sachübernahme der Abwasseranlagen abgeschlossen. 

2 Die Gemeinden erheben bis am 31. Dezember 2007 nach ihren Rechtsgrundla-

gen Anschlussgebühren und Benutzungsgebühren. Die von den Gemeinden für 

das Jahr 2007 erhobenen Gebühren verbleiben zur Hälfte der Gemeinde; die 

andere Hälfte ist der «Abwasser Uri» abzuliefern. 

2 Die Gemeinden erheben bis am 31. Dezember 2007 nach ihren Rechtsgrundla-

gen Anschlussgebühren und Benutzungsgebühren. Die von den Gemeinden für 

das Jahr 2007 erhobenen Gebühren verbleiben zur Hälfte der Gemeinde; die 

andere Hälfte ist der «Abwasser Uri» abzuliefern. 

3 Die «Abwasser Uri» oder in deren Auftrag die Gemeinden erheben ab dem 1. 

Januar 2008 nach dem Abwasserreglement der «Abwasser Uri» Anschluss- und 

Benutzungsgebühren. 

3 Die «Abwasser Uri» oder in deren Auftrag die Gemeinden erheben ab dem 1. 

Januar 2008 nach dem Abwasserreglement der «Abwasser Uri» Anschluss- und 

Benutzungsgebühren. 

4 Die Gemeinden betreiben und unterhalten die öffentlichen Abwasseranlagen 

bis am 30. Juni 2007 auf eigene Rechnung. Sie betreiben und unterhalten die 

öffentlichen Abwasseranlagen ab dem 1. Juli 2007 bis am 31. Dezember 2009 

im Auftrag der «Abwasser Uri». Diese entschädigt die Gemeinden für die vom 1. 

Juli 2007 bis 31. Dezember 2009 mit dem Betrieb und Unterhalt der öffentli-

chen Abwasseranlagen entstehenden Kosten sowie für neue Ausgaben, die die 

Gemeinden in diesem Zeitraum im Auftrag der «Abwasser Uri» ausführen. 

4 Die Gemeinden betreiben und unterhalten die öffentlichen Abwasseranlagen 

bis am 30. Juni 2007 auf eigene Rechnung. Sie betreiben und unterhalten die 

öffentlichen Abwasseranlagen ab dem 1. Juli 2007 bis am 31. Dezember 2009 

im Auftrag der «Abwasser Uri». Diese entschädigt die Gemeinden für die vom 1. 

Juli 2007 bis 31. Dezember 2009 mit dem Betrieb und Unterhalt der öffentli-

chen Abwasseranlagen entstehenden Kosten sowie für neue Ausgaben, die die 

Gemeinden in diesem Zeitraum im Auftrag der «Abwasser Uri» ausführen. 

 
104 RB 40.7015 
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5 Neue Ausgaben der Gemeinden im Bereich der Abwasserentsorgung bedürfen 

ab dem 1. Juli 2007 der Genehmigung der «Abwasser Uri». 

5 Neue Ausgaben der Gemeinden im Bereich der Abwasserentsorgung bedürfen 

ab dem 1. Juli 2007 der Genehmigung der «Abwasser Uri». 

6 Die Gemeinden verwenden die Spezialfinanzierung, die ihnen nach Artikel 24 

Absatz 7 verbleibt, für die Tilgung allfälliger Schulden im Abwasserbereich und 

für die Zeichnung ihrer Aktien bei der «Abwasser Uri». Sie lösen diese Spezialfi-

nanzierungen bis am 31. Dezember 2011 auf und führen die verbleibenden Mit-

tel dem ordentlichen Gemeindehaushalt zu. 

6 Die Gemeinden verwenden die Spezialfinanzierung, die ihnen nach Artikel 24 

Absatz 7 verbleibt, für die Tilgung allfälliger Schulden im Abwasserbereich und 

für die Zeichnung ihrer Aktien bei der «Abwasser Uri». Sie lösen diese Spezialfi-

nanzierungen bis am 31. Dezember 2011 auf und führen die verbleibenden Mit-

tel dem ordentlichen Gemeindehaushalt zu. [102] 

  Artikel 90 Übergangsbestimmungen Haupterschliessung Weilerzonen 

 1 Die Haupterschliessung der Weilerzonen mit den hauptsächlichsten Abwasser-

anlagen durch die «Abwasser Uri» ist innerhalb von zehn Jahren nach Inkraft-

treten der Bestimmungen über die Weilerzonen umzusetzen. 

 2 In begründeten Fällen kann der Regierungsrat die Frist um bis zu fünf Jahre 

verlängern. 

Artikel 91 b) ZAKU Artikel 91 b) ZAKU  
1 Die ZAKU ist bis am 1. Juli 2007 zu gründen. Die Sacheinlage vom «Zweckver-

band Abfallbewirtschaftung Kanton Uri» zum ZAKU erfolgt auf den Zeitpunkt 

der Gründung der ZAKU. 

1 Die ZAKU ist bis am 1. Juli 2007 zu gründen. Die Sacheinlage vom «Zweckver-

band Abfallbewirtschaftung Kanton Uri» zum ZAKU erfolgt auf den Zeitpunkt 

der Gründung der ZAKU. 

2 Bis zur Gründung der ZAKU übernimmt der «Zweckverband Abfallbewirtschaf-

tung Kanton Uri» die Aufgaben im Bereich der Abfallentsorgung nach diesem 

Gesetz. 

2 Bis zur Gründung der ZAKU übernimmt der «Zweckverband Abfallbewirtschaf-

tung Kanton Uri» die Aufgaben im Bereich der Abfallentsorgung nach diesem 

Gesetz. 

Artikel 92 c) Kantonsbeiträge Artikel 92 c) Kantonsbeiträge 

Bis 31. Dezember 2007 richten sich die Kantonsbeiträge nach dem bisherigen 

Recht [103]. Nach diesem Zeitpunkt werden keine Kantonsbeiträge mehr zugesi-

chert. 

Bis 31. Dezember 2007 richten sich die Kantonsbeiträge nach dem bisherigen 

Recht [103]. Nach diesem Zeitpunkt werden keine Kantonsbeiträge mehr zugesi-

chert. 

Artikel 92a104 d) Übernahme von Abwasseranlagen Artikel 92a104 d) Übernahme von Abwasseranlagen  

Die Übernahme von Abwasseranlagen Dritter, für die die oder der Dritte als bis-

herige Eigentümerin oder als bisheriger Eigentümer bis am 31. Dezember 2009 

die Übernahme durch die Abwasser Uri verlangt hat, richtet sich nach bisheri-

gem Recht. 

Die Übernahme von Abwasseranlagen Dritter, für die die oder der Dritte als bis-

herige Eigentümerin oder als bisheriger Eigentümer bis am 31. Dezember 2009 

die Übernahme durch die Abwasser Uri verlangt hat, richtet sich nach bisheri-

gem Recht. 
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Artikel 93 Inkrafttreten Artikel 93 Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz unterliegt der Volksabstimmung. Es ist, soweit erforderlich, vom 

Bund zu genehmigen. 

1 Dieses Gesetz unterliegt der Volksabstimmung. Es ist, soweit erforderlich, vom 

Bund zu genehmigen105. 

2 Der Regierungsrat bestimmt, wann es in Kraft tritt. 2 Der Regierungsrat bestimmt, wann es in Kraft tritt106. 

 

Altdorf, 22. August 2023 

 
105 Vom Bund genehmigt am 21. Mai 2007 
106 Vom Regierungsrat in Kraft gesetzt auf den 1. Juni 2007 (AB vom 22. Juni 2007) 
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